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1. Informationen zum Wertpapieraufsichtsge-
setz 2018 (WAG 2018) 

 
Die Finanzmärkte haben sich in den letz-
ten Jahren stark verändert und sind wei-
terhin stetigen Änderungen unterworfen. 
Mit der EU-Richtlinie über Märkte für Fi-
nanzinstrumente (MiFID II – „Markets in 
Financial Instruments Directive“), die in 
Österreich mit dem Wertpapieraufsichts-
gesetz 2018 (WAG 2018) umgesetzt 
wurde, und mit zahlreichen begleitenden 
Regelungen wird das Wertpapiergeschäft 
umfassend reguliert. Neben der Verein-
heitlichung der geltenden Bestimmungen 
für die Erbringung von Wertpapierdienst-
leistungen innerhalb der Europäischen 
Union zielen die Regelungen vor allem auf 
ein hohes Maß an Anlegerschutz und 
Transparenz ab. 

Was bedeutet das konkret für Sie? 
Ziel der Vorgaben ist unter anderem eine 
hohe Transparenz bei der Beratung, bei 
der Produktauswahl und bei den Kosten 
sowie die Sicherstellung der bestmögli-
chen Ausführung von Wertpapieraufträ-
gen. Es ist unser Anspruch, unseren Kun-
den eine hohe Beratungsqualität zu bieten 
und in der Ausführung der Kundenauf-
träge entsprechend hohe Standards zu er-
füllen. Insbesondere durch mehr Kosten-
transparenz bereits vor Geschäftsab-
schluss bzw. eine jährliche detaillierte 

Gesamtaufstellung der Kosten, durch die 
Verbesserung der Dokumentation der Be-
ratungsgespräche oder mehr Transparenz 
bei der Produktauswahl stehen den Anle-
gern mehr Informationen zur Verfügung, 
wodurch der Anlegerschutz erhöht werden 
soll. 

Die bewährte Zuordnung in eine der drei 
Anlegerkategorien (Privatkunde, Professio-
neller Kunde und Geeignete Gegenpartei) 
und das damit verbundene gesetzliche 
Schutzniveau bleiben auch unter dem 
WAG 2018 unverändert bestehen. 

Die vorliegende Informationsbroschüre 
fasst die wichtigsten Aspekte Ihrer Ge-
schäftsverbindung im Bereich Wertpapiere 
mit der BKS Bank zusammen. Wir sind da-
bei stets bemüht, unsere Beratungs- und 
Abwicklungsqualität im Geschäft mit Fi-
nanzinstrumenten laufend im Sinne unse-
rer Kunden zu verbessern. 

Falls Sie Fragen zu diesen Informationen 
haben, steht Ihnen Ihr Berater gerne für 
weitere Auskünfte sowie für ein Gespräch 
über Ihre persönliche Vermögensanlage 
zur Verfügung.  
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2.  Informationen über die Bank und ihre 
Dienstleistungen 

 
Nachfolgend informiert die BKS Bank über 
sich und ihre Wertpapierdienstleistungen 
bzw. Wertpapiernebendienstleistungen. 
 

2.1 Name, Adresse und Kontaktdaten 

BKS Bank AG 
St. Veiter Ring 43 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel.: +43 (0) 463 5858-0 
Fax: +43 (0) 463 5858-841 
E-Mail: bks@bks.at 
SWIFT: BFKKAT2K 
Bankleitzahl: 17000 
UID-Nummer: ATU25231503 
Firmenbuchgericht: Landesgericht  
Klagenfurt 
Firmenbuchnummer: 91810s  
Homepage: www.bks.at 
 
Bankerlaubnis und zuständige Auf-
sichtsbehörde 
Die BKS Bank besitzt eine Vollbankkon-
zession gemäß § 1 Abs. 1 Z 1-11 und Z 
15-18 BWG, welche ihr durch die zustän-
dige Aufsichtsbehörde, die Österreichische 
Finanzmarktaufsicht, Otto-Wagner-Platz 5, 
1090 Wien (im Internet unter: 
www.fma.gv.at), erteilt wurde.  
 
 
2.2 Kommunikation 

Sie haben die Möglichkeit, persönlich, 
telefonisch, per Videotelefonie, Brief, Tele-
fax, E-Mail oder via Kommunikationszent-
rum in Ihrem MyNet bzw. BizzNet (Inter-
netbanking) in deutscher Sprache mit uns 
zu kommunizieren. Aufträge können uns 
persönlich, telefonisch, per Videotelefonie 
oder schriftlich (ausgenommen E-Mail) 
übermittelt werden. Telefonisch, per Tele-
fax bzw. Brief oder via Kommunikations-
zentrum im Internetbanking können Auf-
träge übermittelt werden, wenn dies zwi-
schen Ihnen und uns vereinbart ist. 
 
 
 
 

 
 
2.3 Aufzeichnung von Telefongesprächen 

und elektronischer Kommunikation 

 
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass 
die BKS Bank zur Aufzeichnung von Tele-
fongesprächen bzw. Videotelefongesprä-
chen und anderer elektronischer Kommu-
nikation (z. B. via E-Mail) im Zusammen-
hang mit der Erbringung von Wertpapier-
dienstleistungen, die sich auf die An-
nahme, Übermittlung und Ausführung von 
Kundenaufträgen beziehen, gesetzlich ver-
pflichtet ist. Die Aufzeichnungspflicht be-
steht auch dann, wenn diese Telefonge-
spräche oder sonstige Formen elektroni-
scher Kommunikation nicht zum Ab-
schluss solcher Geschäfte oder Wertpa-
pierdienstleistungen führen.  
 
Die BKS Bank hat diese Aufzeichnungen 
während eines Zeitraums von fünf Jahren 
(oder auf behördliche Verfügung während 
eines Zeitraums von bis zu sieben Jahren) 
aufzubewahren und dem Kunden auf An-
frage zur Verfügung zu stellen. Über die-
sen Zeitraum haben Sie das Recht, Kopien 
dieser Aufzeichnungen zu verlangen. 
 
 
2.4 Wertpapierdienstleistungen und - 

nebendienstleistungen der BKS Bank 

Die BKS Bank erbringt Wertpapierdienst-
leistungen und Wertpapiernebendienst-
leistungen gemäß § 1 Z 3 und Z 4 WAG 
2018. Die BKS Bank bietet eine Palette 
von Geschäften in Wertpapieren und an-
deren Finanzinstrumenten an, insbeson-
dere im Zusammenhang mit dem Erwerb 
und der Veräußerung von Wertpapieren 
sowie deren Verwahrung.  
 
Die BKS Bank erbringt „nicht-unabhängige 
Anlageberatung“. Das bedeutet: Die Anla-
geberatung umfasst überwiegend Finanz-
instrumente, die die BKS Bank selbst emit-
tiert oder die von Unternehmen, mit de-
nen die BKS Bank in enger rechtlicher 
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oder wirtschaftlicher Verbindung steht, 
ausgegeben und angeboten werden bzw. 
Finanzinstrumente ausgewählter Anbieter, 
mit welchen z. B. eine Vertriebsvereinba-
rung besteht. Ergänzt wird das Beratungs-
angebot durch eine Palette von Fremdpro-
dukten. Derivatgeschäfte (z. B. Optionen, 
Termin-geschäfte usw.) werden grundsätz-
lich nur der Kundenkategorie „Geeignete 
Gegenparteien“ angeboten.  
 
Bei Erbringung einer Anlageberatung er- 
halten Kunden im Zuge des Geschäftsab-
schlusses eine Erklärung (sog. Geeig-
netheitserklärung), die einen Überblick 
über die abgegebene Empfehlung enthält, 
insbesondere wie die Abstimmung mit 
den persönlichen Anliegen des Kunden 
(Anlageziel, Anlagehorizont und Risikobe-
reitschaft), seinen Kenntnissen und Erfah-
rungen, finanziellen Verhältnissen und sei-
nen der BKS Bank bekannt gegebenen 
Nachhaltigkeitspräferenzen erfolgt ist. 
Auch alle Hersteller und Anbieter von Fi-
nanzprodukten sind verpflichtet, einen 
Zielmarkt für das jeweilige Produkt zu be-
stimmen und damit zu definieren, für wel-
che Kunden das Produkt geeignet ist. 
 
Die BKS Bank bietet nach Abschluss der 
Anlageberatung keine regelmäßige Eig-
nungsbeurteilung über die von ihr emp-
fohlenen Finanzinstrumente an. 
 
Vorteile, die die BKS Bank als nicht-unab-
hängiger Anlageberater von Dritten erhält 
bzw. an Dritte zahlt, werden unseren Kun-
den offengelegt und dienen ausschließlich 
dazu, die Qualität der Dienstleistung für 
unsere Kunden zu verbessern. 
 
Die vorstehend genannten Maßnahmen 
zur Qualitätsverbesserung sind dauerhaft 
ausgerichtet. Bei den unseren Kunden ge-
genüber erbrachten Leistungen geht es nie 
ausschließlich um das Neugeschäft. Viel-
mehr steht unseren Kunden unser Dienst-
leistungsangebot auch im Nachgang zur 
Beratung bzw. dann offen, wenn sie ein Fi-
nanzinstrument beratungsfrei erworben 
haben. So können unsere Kunden jeder-
zeit eine persönliche Anlageberatung 
durch unsere qualifizierten Berater vor Ort 
in Anspruch nehmen, ohne dass hierfür 

ein gesondertes Entgelt in Rechnung ge-
stellt wird. Diese Beratung schließt auch 
eine qualifizierte Beratung im Bereich der 
nachhaltigen Geldanlage mit ein.  
 
Beim beratungsfreien Geschäft (d. h., es 
erfolgt keine Anlageberatung durch die 
BKS Bank) findet nur eine eingeschränkte 
Zielmarktprüfung statt. In diesem Fall wird 
überprüft, ob der Kunde über die für das 
jeweilige Finanzinstrument notwendigen 
Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, um 
die Risiken im Zusammenhang mit dem 
gewünschten Finanzinstrument zu verste-
hen (Angemessenheitstest). 
 
Vermögensverwaltung 
Ab bestimmten Betragsgrenzen bietet die 
BKS Bank die Dienstleistung Vermögens-
verwaltung an. Dabei erteilt der Kunde der 
Bank das Mandat, den zur Verwaltung 
übergebenen Betrag gemäß einer verein-
barten Anlagestrategie nach Ermessen der 
Bank zu veranlagen. Die BKS Bank nimmt 
– mit Ausnahme geringfügiger nicht-mo-
netärer Vorteile – in der Vermögensverwal-
tung keinerlei Vorteile an.  
 
Im Zusammenhang mit der Vermögens-
verwaltung erfolgen regelmäßige, zumin-
dest aber vierteljährliche Berichte an un-
sere Kunden. Diese enthalten insbeson-
dere eine Aufstellung der im Namen des 
Kunden erbrachten Vermögensverwal-
tungsdienstleistungen, Informationen über 
die Zusammensetzung und Bewertung 
des Portfolios, Informationen über die 
Wertentwicklung im Berichtszeitraum und 
eine Kostenaufstellung. Eine regelmäßige 
Beurteilung über die Geeignetheit der ge-
wählten Anlagestrategie im Hinblick auf 
die Präferenzen, Ziele und sonstigen Merk-
male des Kunden erfolgt ebenfalls mit die-
sen Berichten. Sobald der Gesamtwert des 
Portfolios gegenüber dem Gesamtwert zu 
Beginn des jeweiligen Berichtszeitraums 
(in der Regel vierteljährlich) um 10 % fällt 
und ebenso bei jedem weiteren Wertver-
lust in 10 %-Schritten, erfolgt ebenfalls 
eine Mitteilung an unsere Kunden. Diese 
Mitteilung erfolgt spätestens am Ende des 
Geschäftstages, an dem der Schwellen-
wert überschritten wurde (bzw. bei 



7 

geschäftsfreien Tagen am nächsten Bank-
werktag). 
 
Berücksichtigung von  
Nachhaltigkeitsfaktoren in der Anlage-
beratung 
Produkte, die durch die BKS Bank im  
Rahmen der Anlageberatung empfohlen 
werden, durchlaufen einen vorgelagerten 
Produktauswahlprozess. Es wird auf Basis 
konkreter Produkteigenschaften entschie-
den, welche Finanzinstrumente in unser 
Beratungsuniversum aufgenommen wer-
den. Um zu entscheiden, welche Produkte 
wir Ihnen im Zuge einer Anlageberatung 
als für Sie geeignet empfehlen, beziehen 
wir auch die Nachhaltigkeitsfaktoren Um-
welt-, Soziales und Arbeitnehmerbelange, 
die Achtung der Menschenrechte und die 
Bekämpfung von Korruption und Beste-
chung in unsere Auswahl ein.  
 
In unserem Produktauswahlprozess orien-
tieren wir uns primär an den Daten und 
Vorgaben der jeweiligen Produkthersteller. 
Diese sind teilweise aufgrund regulatori-
scher Vorgaben bzw. Branchenstandards 
verpflichtet, Nachhaltigkeitsaspekte im 
Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen 
(gilt für Investmentfonds) oder bei der 
Auswahl von Basiswerten (gilt für Zertifi-
kate) zu berücksichtigen.  
 
Wichtiger Bestandteil unserer Geschäfts-
grundsätze ist die Festlegung, welche Ge-
schäftsbeziehungen unser Haus nicht ein-
geht oder welche Investitionen nicht getä-
tigt werden. Um generell in unser Bera-
tungsuniversum aufgenommen zu werden, 
müssen die in Frage kommenden Pro-
dukte daher gewisse Mindestausschluss-
kriterien erfüllen (beispielsweise be-
stimmte Ausschlusskriterien hinsichtlich 
Atomenergie, Rüstungsindustrie, Förde-
rung von Kohle).  
 

 
 

 

1 Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines 
Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und 
zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088.   

Darüber hinaus werden Produkte, die in 
unser nachhaltiges Produktuniversum in 
der Anlageberatung aufgenommen werden 
sollen, einer zusätzlichen ESG-Analyse 
unterzogen und auf bestimmte ESG-Kont-
roversen (wie z. B. Verstöße gegen Arbeits-
recht, Produktsicherheit, Toxische Emissio-
nen und Abfälle, etc.) überprüft. Außer-
dem dürfen diese nicht gegen die Prinzi-
pien des UN Global Compact verstoßen. In 
unser Auswahlverfahren fließen Daten und 
Analysen von MSCI ESG Research, einem 
global führenden Anbieter von ESG-Analy-
sen, ein.  
 
Zudem werden für die Festlegung des 
nachhaltigen Produktuniversums in der 
Anlageberatung Indikatoren herangezogen, 
die sich aus den regulatorischen Anforde-
rungen in Bezug auf Nachhaltigkeit gemäß 
der Taxonomie-Verordnung1 bzw. der Of-
fenlegungs-Verordnung2 und der Berück-
sichtigung von negativen Auswirkungen 
von Investitionsentscheidungen auf Nach-
haltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Im-
pacts) ergeben. 
  
Auf diese Weise wird sichergestellt, dass 
in unserem Produktauswahlprozess Nach-
haltigkeitsfaktoren berücksichtigt werden 
und keine Produkte in unser Beratungs-
universum aufgenommen werden, die ge-
gen bestimmte Mindestausschlüsse ver-
stoßen. 
 
Allgemeiner Umgang mit  
Nachhaltigkeitsrisiken 
 
In der Anlageberatung 
Die Identifizierung von Nachhaltigkeitsrisi-
ken erfolgt bei Finanzprodukten im Sinne 
der EU-Offenlegungs-VO (darunter fallen 
beispielsweise Investmentfonds) durch 
den Produkthersteller. 
 

2 Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezo-
gene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssek-
tor. 
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In der Anlageberatung wird auf die Infor-
mationen des Produktherstellers zurück-
gegriffen. Insbesondere auf die dazu auf 
den jeweiligen Produktinformationen oder 
Fondsdatenblättern angeführten Informati-
onen. Diese werden unseren Kunden zur 
Verfügung gestellt. Im Beratungsgespräch 
werden die ESG-Faktoren - Umwelt (En-
vironment), Soziales (Social) und Unter-
nehmensführung (Governance) erläutert 
und auf mögliche Auswirkungen von 
Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite sol-
cher Finanzprodukte hingewiesen. 
 
In der Vermögensverwaltung 
Die Beachtung von Nachhaltigkeitsrisiken 
ist Teil des Managementprozesses in der 
Vermögensverwaltung der BKS Bank und 
wird bei der Auswahl der Finanzprodukte 
mit einbezogen. Es wird grundsätzlich da-
rauf geachtet, die Nachhaltigkeitsrisiken 
möglichst gering zu halten. Bevor ein Fi-
nanzprodukt im Sinne der EU-Offenle-
gungs-VO in die Vermögensverwaltung 
aufgenommen werden soll, werden Infor-
mationen zur Strategie der Einbeziehung 
von Nachhaltigkeitsrisiken des Produkther-
stellers eingeholt. Detailinformationen von 
ESG-Parametern werden insbesondere 
den Produkt- bzw. Fondsdatenblättern je-
des Finanzproduktes entnommen. 
 
Abhängig von der gewählten Anlagestrate-
gie in der Vermögensverwaltung können 
die Nachhaltigkeitsrisiken unterschiedlich 
hoch sein. Der Kunde wird daher über die 
zu erwartenden Auswirkungen von Nach-
haltigkeitsrisiken auf die Rendite seines 
verwalteten Portfolios informiert. 
 
 
2.5 Information über Wertpapierverwah-

rung 

Die BKS Bank verwahrt die Finanzinstru-
mente der Kunden entweder selbst oder 
vertraut diese einer Verwahrstelle (soge-
nannter „Drittverwahrer“) an. Entspre-
chend der Beachtung des bestmöglichen 
Kundeninteresses und um den höchst-
möglichen Schutz dieser Wertpapiere zu 
gewährleisten, werden die jeweiligen Dritt-
verwahrer – sei es im Inland, sei es im 
Ausland – ausgewählt. Drittverwahrer, mit 

denen die BKS Bank in Geschäftsverbin-
dung steht, sind im Inland regelmäßig der 
österreichische Zentralverwahrer OeKB 
CSD GmbH (ein Tochterunternehmen der 
Österreichischen Kontrollbank AG) sowie 
inländische Kreditinstitute mit Berechti-
gung für das Depotgeschäft. Als ausländi-
sche Drittverwahrer werden vorwiegend 
europäische Verwahrgesellschaften (wie 
Euroclear oder Clearstream) oder europäi-
sche Banken mit entsprechender Bonität 
eingesetzt. 
 
Werden Wertpapiere im Inland verwahrt, 
erfolgt dies in der Regel in Form der Sam-
melverwahrung. Der Kunde erhält anteilig 
Miteigentum am Sammelbestand der 
Wertpapiere der gleichen Gattung und hat, 
auch im Fall der Insolvenz des Verwahrers, 
ein Aussonderungsrecht an einer anteili-
gen Anzahl von verwahrten Wertpapieren 
der gleichen Gattung. 
 
Im Ausland angeschaffte Wertpapiere wer-
den regelmäßig bei einem ausländischen 
Drittverwahrer verwahrt, und zwar grund-
sätzlich in jenem Staat, in dem sich der 
Sitz des Emittenten des betreffenden 
Wertpapiers befindet, oder in jenem Staat, 
in dem sich der Handelsplatz befindet, an 
dem das Wertpapier gekauft wurde. Aus-
landsverwahrungen erfolgen in der Regel 
in Form der Wertpapierrechnung. Dabei 
wird dem Kunden ein Anspruch auf Liefe-
rung der Wertpapiere im Umfang jenes 
Anteils gutgeschrieben, den die BKS Bank 
auf Rechnung des Kunden am gesamten 
Deckungsbestand im Ausland hält. Der 
Lagerort wird in allen Depotunterlagen als 
„loco“ angegeben. Dabei ist zu berücksich-
tigen, dass die ausländischen Rechtsvor-
schriften und Usancen des jeweiligen Ver-
wahrungsortes zur Anwendung kommen. 
Diese Rechtsvorschriften können sich von 
den in Österreich geltenden Vorschriften 
erheblich unterscheiden und weisen nicht 
notwendigerweise ein gleichwertiges 
Schutzniveau auf. 
 
Wenn die BKS Bank Wertpapiere einem 
inländischen Drittverwahrer anvertraut, so 
gilt diesem als bekannt, dass die Wertpa-
piere nicht Eigentum der BKS Bank sind 
(Fremdvermutung gemäß § 9 Abs. 2 
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österreichisches Depotgesetz). Bei Dritt-
verwahrung im Ausland wird der Verwahr-
stelle ausdrücklich und schriftlich mitge-
teilt, dass die Wertpapiere nicht im Eigen-
tum der BKS Bank stehen. Der Drittver-
wahrer kann an den Wertpapieren ein 
Pfand- oder Zurückbehaltungsrecht nur 
wegen solcher Forderungen geltend ma-
chen, die in Beziehung auf diese Wertpa-
piere entstanden sind oder für die diese 
Wertpapiere nach dem einzelnen über sie 
zwischen dem Verwahrer (BKS Bank) und 
dem Drittverwahrer abgeschlossenen Ge-
schäft haften sollen. 
 
Die BKS Bank trennt ihren Eigenbestand 
streng von Kundenbeständen und bei den 
Drittverwahrern. 
 
Die BKS Bank haftet gemäß § 3 Abs. 3 ös-
terreichisches Depotgesetz für ein Ver-
schulden des Drittverwahrers wie für ihr ei-
genes. Gegenüber Kunden, die Unterneh-
mer sind, haftet die BKS Bank nur für die 
sorgfältige Auswahl des Drittverwahrers. 
 
Gemäß den jeweils gültigen allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der BKS Bank 
kann der BKS Bank ein Sicherungs-, 
Pfand- und Aufrechnungsrecht an den Fi-
nanzinstrumenten des Kunden zustehen. 
 
 
2.6 Art, Häufigkeit und Zeitpunkt der Be-

richterstattung an die Kunden 

Berichte an unsere Kunden erfolgen auf 
dauerhaften Datenträgern. Kunden erhal-
ten vierteljährlich eine Depotaufstellung 
und einen Kontoauszug. Bei Erbringung 
der Dienstleistung „Anlageberatung“ erhält 
der Kunde ein Beratungsprotokoll mit ei-
ner Erklärung zu den abgegebenen Emp-
fehlungen, insbesondere wie diese auf 
seine speziellen Präferenzen, Ziele und 
sonstigen Merkmale abgestimmt wurden 
(sog. Geeignetheitserklärung). Bei der Ver-
mögensverwaltung erhält der Kunde vier-
teljährliche Berichte. 
 
Die BKS Bank übermittelt den Kunden auf 
Wunsch Informationen über den Stand ih-
rer Aufträge. Den Kunden wird spätestens 
am ersten Geschäftstag nach Ausführung 

eines Auftrages oder, sofern die BKS Bank 
die Bestätigung des Auftrages von einem 
Dritten erhält, spätestens am ersten Ge-
schäftstag nach Eingang der vollständigen 
Daten eine Abrechnung oder eine Auf-
tragsbestätigung übermittelt. 
  
 
2.7 Kostentransparenz 

Über die im Zusammenhang mit Geschäf-
ten in Finanzinstrumenten und der Erbrin-
gung von Wertpapier(neben)dienstleistun-
gen stehenden Kosten werden Kunden 
von der BKS Bank detailliert informiert. Sie 
erhalten grundsätzlich bereits vor Ge-
schäftsabschluss eine Aufstellung aller 
voraussichtlichen Kosten. Jährlich im 
Nachhinein wird eine individuelle Informa-
tion aller tatsächlich angefallenen Kosten 
zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten 
werden als absoluter Betrag und als Pro-
zentsatz ausgewiesen. Die Auswirkung al-
ler Kosten und Nebenkosten auf den zu 
erwartenden Ertrag wird gegebenenfalls 
berücksichtigt. 

Aus dem „Preisaushang Privatkundenge-
schäft der BKS Bank“, der in jeder Filiale 
aufliegt, sind die von der BKS Bank im 
Rahmen der Erbringung von Wertpapier-
dienstleistungen in Rechnung gestellten 
Kosten, Spesen und Gebühren ersichtlich. 
Als Grundlage zur Vereinbarung dieser 
Kosten, Spesen und Gebühren dient auch 
der Depotvertrag. 
 
 
2.8 Transparenz bei den Produkten 

Alle Hersteller und Anbieter von Finanzin-
strumenten sind unter MiFID II dazu ver-
pflichtet, einen sogenannten Zielmarkt für 
die Finanzinstrumente zu bestimmen und 
diesen beim Vertrieb sowie in der Anlage-
beratung zu berücksichtigen. Der Zielmarkt 
beschreibt anhand verschiedener Kriterien 
eine grundsätzliche Zielgruppe von Anle-
gern, an welche das Finanzinstrument ge-
richtet ist.  
 
Kunden der Kundenkategorie „Privatkunde“ 
erhalten vor Kauf eines verpackten Anla-
geproduktes (z. B. strukturierte Wertpa-
piere, Investmentfonds, fonds- und index-
gebundene Lebensversicherungen) ein 
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europaweit standardisiertes Basisinforma-
tionsblatt, das sogenannte „KID for PRIIP“ 
(Key Information Document for Packaged 
Retail and Insurance-based Investment 
Products), ausgehändigt. Dieses Basisin-
formationsblatt soll Privatanlegern ermögli-
chen, die grundlegenden Merkmale und 
Risiken von solchen Finanzinstrumenten 
zu verstehen. Folgende Inhalte sind u. a. 
umfasst: Produktart, Anlageziele, Chancen 
und Risiken des Produktes, Performance-
szenarien, Kosten, Anlagehorizont. Diese 
Basisinformationsblätter werden vom Pro-
dukthersteller bereitgestellt und sind auf 
der jeweiligen Homepage des Herstellers 
abrufbar. Basisinformationsblätter für ver-
packte Anlageprodukte der BKS Bank kön-
nen über die Website der BKS Bank 
(www.bks.at) unter Investor Relations kos-
tenlos abgerufen werden. 
 
Sofern für ein von der BKS Bank ausgege-
benes und öffentlich angebotenes Wert-
papier ein Prospekt nach der Prospektver-
ordnung bzw. dem Kapitalmarktgesetz ver-
öffentlicht ist, wird dieser zur kostenlosen 
Ausgabe bei der BKS Bank, Treasury und 
Financial Institutions, St. Veiter Ring 43, 
9020 Klagenfurt, bereitgehalten und kann 
über die Webseite der BKS Bank 
(www.bks.at) unter Investor Relations kos-
tenlos abgerufen werden. 
 
 
2.9 Transparenz bei der Durchführung 

von Wertpapiergeschäften 

Alle Kunden, die ein Wertpapiergeschäft 
durchführen, benötigen seit 2018 eine 
weltweite, eindeutige Identifikationsnum-
mer. Damit sollen die Finanzmärkte trans-
parenter und sicherer werden. 
 
Natürliche Personen und nicht im Firmen-
buch eingetragene Einzelunternehmer er-
halten zur eindeutigen Identifizierung (ins-
besondere im Zusammenhang mit be-
stimmten Meldepflichten gegenüber Auf-
sichtsbehörden) eine international stan-
dardisierte Kennung, den sogenannten 
National Client Identifier (NCI). Er setzt 
sich je nach Staatsbürgerschaft aus unter-
schiedlich definierten persönlichen Daten 
zusammen. Er wird von der BKS Bank – 

ausgenommen für Staatsbürger aus Est-
land, Island, Italien, Malta, Polen und Spa-
nien – automatisch und standardisiert aus 
Name und Geburtsdatum erstellt. Seit 03. 
Jänner 2018 dürfen Wertpapiergeschäfte 
nur mehr getätigt werden, wenn der durch-
führenden Bank der NCI bekannt ist. 
 
Juristische Personen benötigen für ihre 
Wertpapiergeschäfte ebenfalls eine eigene 
internationale Identifikationsnummer, den 
sogenannten Legal Entity Identifier (LEI). 
Diese Nummer wird von Vergabestellen in 
Österreich, beispielsweise durch die Öster-
reichische Kontrollbank (OeKB), ausgege-
ben. Der LEI muss durch die jeweilige ju-
ristische Person selbst beantragt werden. 
Seit 03. Jänner 2018 dürfen für juristische 
Personen ohne Bekanntgabe des LEI keine 
Wertpapiergeschäfte mehr in der BKS 
Bank durchgeführt werden. 
 
 
2.10 Information zum Verbot des In-

sidermissbrauches und der Marktma-

nipulation 

Auch zum Schutz des Kunden macht die 
BKS Bank darauf aufmerksam, dass jegli-
ches Ausnutzen von Insiderinformationen 
unter den Voraussetzungen der Regelung-
gen der EU-Marktmissbrauchsverordnung 
(MAR) und des Börsegesetzes 2018 so-
wie unter Berücksichtigung der einschlägi-
gen Verwaltungspraxis der Aufsichtsbe-
hörden verboten und strafbar ist. In Kennt-
nis einer Insiderinformation ist ein Kauf 
oder Verkauf verboten. Ebenso ist jegliches 
sonstiges Verwerten einer Insiderinforma-
tion verboten.  
 
Ebenso sind Handlungen, die darauf ab-
zielen, den Kurs von Finanzinstrumenten 
zu beeinflussen, verboten und strafbar. 
Dazu zählen insbesondere das Verbreiten 
falscher Informationen, das Vorspiegeln 
falscher Tatsachen, aber auch sonstige 
Geschäfte, die auf eine Kursmanipulation 
abzielen, wie z. B. die Kursmanipulation 
durch gleichzeitigen Kauf und Verkauf ein 
und desselben Finanzinstrumentes. 
Diese Geschäfte, auch als In-sich-Ge-
schäfte, Wash Trades oder Crossings be-
zeichnet, können den Tatbestand der 
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Marktmanipulation gemäß § 154 Abs. 1 Z 
3 Börsegesetz 2018 in Verbindung mit 
Art. 12 MAR erfüllen und mit einer Verwal-
tungsstrafe geahndet werden. 
Marktmanipulativ sind daher insbesondere 
alle Geschäfte, oder Kauf- und Ver-
kaufsaufträge, die „falsche oder irrefüh-
rende Signale“ geben, oder geben könn-
ten, oder durch die ein „anormales oder 
künstliches“ Kursniveau erzielt wird. 
Bei der Beauftragung von Kauf- und Ver-
kaufsorders ist daher unter anderem da-
rauf zu achten, 
 
• dass zeitnah in Auftrag gegebene 

Kauf- und Verkaufsorders keine gegen-
läufigen Orderlimits aufweisen (z. B. u. 
a. idente Limite oder gegenläufige Or-
ders in Kombination mit dem Orderzu-
satz „bestens“) und es dadurch zu ei-
ner gegenseitigen Ausführung an der 
Börse kommen könnte. 
 
Achten Sie hierbei auch auf das 
durchschnittliche Handelsvolumen des 
Titels. Bei illiquideren Titeln erhöht sich 
die Chance, dass der Anleger bei ge-
genläufigen Orders mit sich selbst 
ausgeführt wird. 
 

• dass Sie keine gegenläufigen Orders 
nach dem börslichen Handelsschluss 
in Auftrag geben, wodurch es in der Er-
öffnungsauktion des folgenden Han-
delstags zu In-sich-Geschäften kom-
men könnte. 
 

• dass Sie vorab überprüfen, ob eine 
neue Wertpapierorder (z. B. Kauf) un-
ter Umständen gegen eine bereits zu 
einem früheren Zeitpunkt beauftragte, 
aber noch nicht ausgeführte Order im 
gleichen Titel (z. B. Verkauf) gegenei-
nander ausgeführt werden könnte. 

 
Beachten Sie in diesem Zusammenhang 
auch noch nicht ausgeführte, aber mög-
licherweise gegenläufige Stopp-Orders. 
 
Sie können sich bei weiterführenden  
Fragen auf der Homepage der österreichi-
schen Finanzmarktaufsicht (FMA) zum 
Thema Marktmissbrauch informieren oder 
an Ihren Kundenberater wenden.  

Weiterführende Links auf der Homepage 
der FMA: 
 
 
https://www.fma.gv.at/ 
kapitalmaerkte/marktmissbrauch/ 
marktmissbrauch/  
 
https://www.fma.gv.at/ 
kapitalmaerkte/marktmissbrauch/ 
marktmissbrauch/crossings/ 
 
 
2.11 Anregungen und Beschwerden – 

Ombudsstelle für Beschwerden 

Sollten Sie mit unseren Dienstleistungen 
nicht zufrieden sein oder noch offene Fra-
gen haben, können Sie sich persönlich, te-
lefonisch oder schriftlich an uns wenden. 
 
Wir wollen Ihr Anliegen möglichst zu Ihrer 
Zufriedenheit abwickeln. Für eine rasche 
Bearbeitung und eine faire und objektive 
Beurteilung Ihrer Situation brauchen wir 
aber auch Ihre Mithilfe. Daher bitten wir 
Sie um folgende Informationen: 
• Betroffene Filiale/Abteilung  
• Kontonummer(n), Betrag etc.  
• Sonstige relevante Informationen  
 
Bei der Bearbeitung Ihrer Beschwerde 
werden wir: 
• alle relevanten Beweismittel und Infor-

mationen zu Ihrem Anliegen sammeln 
und prüfen; 

• in klarer und verständlicher Sprache 
mit Ihnen kommunizieren; 

• unverzüglich oder zumindest innerhalb 
einer angemessenen Frist eine Antwort 
erbringen, andernfalls informieren wir 
Sie spätestens bis zum Ende des 
nächsten Bankarbeitstages nach Ein-
langen Ihrer Beschwerde über die 
Gründe für die Verzögerung und nen-
nen Ihnen einen neuen voraussichtli-
chen Termin für unsere Antwort; 

• Ihnen unseren Standpunkt eingehend 
erläutern. 

 
So erreichen Sie uns: 
•    Persönlich vor Ort in der Geschäfts-

stelle, in der sich der Vorfall ereignet 

https://www.fma.gv.at/kapitalmaerkte/marktmissbrauch/marktmissbrauch/
https://www.fma.gv.at/kapitalmaerkte/marktmissbrauch/marktmissbrauch/
https://www.fma.gv.at/kapitalmaerkte/marktmissbrauch/marktmissbrauch/
https://www.fma.gv.at/kapitalmaerkte/marktmissbrauch/marktmissbrauch/
https://www.fma.gv.at/kapitalmaerkte/marktmissbrauch/marktmissbrauch/crossings/
https://www.fma.gv.at/kapitalmaerkte/marktmissbrauch/marktmissbrauch/crossings/
https://www.fma.gv.at/kapitalmaerkte/marktmissbrauch/marktmissbrauch/crossings/
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hat. Die Beschwerde kann Ihr Betreuer 
oder ein Mitarbeiter aufnehmen. 

 
 
•     In unserer zentralen, unabhängigen 

Ombudsstelle: 
 
BKS Bank AG 
Ombudsstelle 
St. Veiter Ring 43 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Telefon: 0463/5858-471 
E-Mail: ombudsstelle@bks.at 
 
Für den Fall, dass wir Ihren Forderungen 
nicht oder nicht vollständig nachkommen 

können, informieren wir Sie über alterna-
tive Streitbeilegungsstellen: 
•    Gemeinsame Schlichtungsstelle der 

österreichischen Kreditwirtschaft, Wie-
dner Hauptstraße 63, 1045 Wien, 
www.bankenschlichtung.at 

•    FMA (Finanzmarktaufsicht), Otto-Wag-
ner-Platz 5, 1090 Wien, www.fma.gv.at 

•     Schlichtung für Verbrauchergeschäfte 
(insbesondere bei Fremdwährungskre-
diten), Linke Wienzeile 18, 1060 Wien,  
www.verbraucherschlichtung.at  
 

  

http://www.bankenschlichtung.at/
http://www.fma.gv.at/
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3.  Informationen zur Nachhaltigkeit  
und zu den Nachhaltigkeitspräferenzen 

 
Nachhaltigkeit begleitet uns in unserem 
täglichen Tun und ist seit langem Teil un-
serer Unternehmensstrategie, so auch im 
Bereich der nachhaltigen Geldanlage. Seit 
August 2022 ist es nun gesetzlich erfor-
derlich, das Thema Nachhaltigkeit im Be-
ratungsgespräch zu thematisieren und in 
der Anlageberatung zu berücksichtigen.  
 
In der Bankenbranche hat das Thema 
Nachhaltigkeit durch den im März 2018 
veröffentlichten EU-Aktionsplan zur Finan-
zierung nachhaltigen Wachstums bereits 
in den letzten Jahren stark an Bedeutung 
gewonnen. Eine der Zielsetzungen des 
EU-Aktionsplans ist es, Kapitalflüsse in 
nachhaltige Investitionen zu lenken, um 
ein nachhaltiges und innovatives Wachs-
tum zu erreichen.  
 
Private Investitionen und nachhaltige 
Geldanlagen können den Übergang zu ei-
ner klimaneutralen Wirtschaft unterstüt-
zen. So wie Konsumenten beim täglichen 
Einkauf immer mehr auf die Herkunft und 
Produktionsweise von z. B. Lebensmitteln 
achten, erwarten auch Anleger von Unter-
nehmen zusehends, dass die ökologi-
schen und gesellschaftlichen Auswirkun-
gen ihrer Tätigkeiten ermittelt und kommu-
niziert werden und die negativen Effekte 
so weit wie möglich reduziert werden.  
 
Nachhaltigkeit in der  
Wertpapierberatung 
 
Für Privatanleger wird künftig noch trans-
parenter, was eine nachhaltige Geldanlage 
wirklich beinhaltet und wie sich die eige-
nen Veranlagungen auf Umwelt und Ge-
sellschaft auswirken.  
  

 
 

 

3 Ergänzung Art 2 Z 7 DelVO 2017/565 (geändert durch 
DelVO 2021/1253). 

 
Die ESG-Kriterien – E (Environment) steht 
für Umwelt, S (Social) für Soziales und G 
(Governance) für eine gute Unterneh-
mensführung – haben sich als Beurtei-
lungskriterien zur Nachhaltigkeit in der Fi-
nanzbranche durchgesetzt und geben 
Ihnen mehr Klarheit und Überblick bei Ih-
ren Anlageentscheidungen.  
 
Im Rahmen eines Beratungsgespräches 
sind wir als Kreditinstitut verpflichtet, Ihre 
Präferenzen in Bezug auf Nachhaltigkeit zu 
besprechen und weiters zu ermitteln, ob 
wir bei Ihren Veranlagungen die Nachhal-
tigkeit von Produkten berücksichtigen sol-
len. Ob und in welchem Ausmaß Nachhal-
tigkeitspräferenzen für Sie eine Rolle spie-
len, halten wir in Ihrem Anlegerprofil fest.  
 
Wesentlicher Begriff:  
Nachhaltigkeitspräferenzen3 
 
Gesetzlich werden Nachhaltigkeitspräfe-
renzen definiert als „die Entscheidung ei-
nes Kunden oder potenziellen Kunden 
darüber, ob und, wenn ja, inwieweit eines 
der folgenden Finanzinstrumente in seine 
Anlage einbezogen werden soll“. Die ange-
sprochenen Finanzinstrumente werden 
dann weiter konkretisiert als: 
 
a. Ökologisch nachhaltige Investitionen 

im Sinne der Taxonomie-Verordnung 
 

b. Nachhaltige Investitionen im Sinne der 
Offenlegungs-Verordnung 

 
c. Nachhaltige Investitionen, die die wich-

tigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
die Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) be-
rücksichtigen. 
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Was wird unter einer nachhaltigen  
Veranlagung verstanden? 
 
Wenn Sie Nachhaltigkeit bei Ihrer Veranla-
gung berücksichtigen möchten und Nach-
haltigkeitspräferenzen angeben, ist die 
Frage wesentlich, was eine nachhaltige 
Veranlagung gemäß den zugrundeliegen-
den regulatorischen Vorgaben ist und wel-
che Produkte für Sie geeignet sind. 
 
Veranlagungen gelten als nachhaltig, 
wenn die Unternehmen, in die investiert 
wird, zur Erreichung eines Umweltziels bei-
tragen.  
 
Diese Ziele sind: 
 
• Klimaschutz  

 
Vermeidung oder Verringerung von Treib-
hausgasemissionen wie beispielsweise er-
neuerbare Energien, klimaneutrale Mobili-
tät, Technologien zur Senkung von CO₂.  
 
• Anpassung an den Klimawandel 

 
Wirtschaftliche Tätigkeit, die nachteilige 
Auswirkungen des derzeitigen oder künfti-
gen Klimas oder die Gefahr nachteiliger 
Auswirkungen auf die Tätigkeit selbst, auf 
die Menschen, die Natur oder Vermögens-
werte verringern oder vermeiden soll. 
 
• Nachhaltige Nutzung und der  
Schutz von Wasser- und  
Meeresressourcen 
 
Schutz durch sachgerechte Sammlung, 
Behandlung und Entsorgung industrieller 
Abwässer; Verbesserung des Zugangs zu 
sauberem Trinkwasser; Schutz, Erhaltung 
oder Wiederherstellung der Meeresumwelt; 
Verbesserung der Wasserbewirtschaftung 
und der Wassereffizienz.  
 
• Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft 

 
Beitrag zum Übergang zu einer klimaneut-
ralen Kreislaufwirtschaft inkl. Abfallvermei-
dung, Wiederverwendung und Recycling. 
 
 

• Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung 

Schutz vor Umweltverschmutzung durch z. 
B. Vermeidung von Emissionen, Verbesse-
rung von Luft-, Wasser- oder Bodenquali-
tät, Beseitigung von Abfällen und sonsti-
gen Schadstoffen. 
 
• Schutz und Wiederherstellung  
 der Artenvielfalt und Ökosysteme 
 
Wie beispielsweise Erhaltung von Natur 
und von natürlichen Lebensräumen, nach-
haltige Landnutzung und Bewirtschaftung, 
nachhaltige Waldbewirtschaftung.  
 
Eine Investition kann auch nachhaltig sein, 
wenn die wirtschaftliche Tätigkeit, in die in-
vestiert wird, zur Erreichung von sozialen 
Zielen beiträgt.  
 
Diese können sein  
 
-die Bekämpfung von Ungleichheiten 
und die Förderung des sozialen Zusam-
menhalts  
-Investitionen in Humankapital  
-Förderung von wirtschaftlich oder sozial 
benachteiligten Bevölkerungsgruppen, 
Arbeitnehmerschutz, Vermeidung von 
Kinderarbeit u. Ä.  
 
Wesentlich für die Einordnung als nach-
haltige Investition ist auch, dass kein an-
deres dieser Umweltziele oder sozialen 
Ziele erheblich beeinträchtigt werden darf. 
 
Darüber hinaus müssen die Unternehmen, 
in die investiert wird, Maßnahmen der gu-
ten Unternehmensführung anwenden, wie 
etwa das Einrichten von soliden Manage-
mentstrukturen, Steuerehrlichkeit, Maß-
nahmen gegen Bestechung oder Korrup-
tion, Gewährleistung von Arbeitnehmer-
rechten etc. Eine Investition in eine wirt-
schaftliche Tätigkeit, die diese Anforderun-
gen erfüllt, stellt eine nachhaltige Investi-
tion im Sinne der EU-Verordnung über 
nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungs-
pflichten („Offenlegungs-Verordnung“) 
dar.  
 
Zusätzlich zu den oben angeführten Krite-
rien gibt es auch noch strengere Kriterien, 
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die an konkreten Kennzahlen gemessen 
werden können (z. B. Schwellenwerte für 
Emissionen, CO₂-Fußabdruck und derglei-
chen). Weiters erfolgt auch eine Prüfung, 
ob die Leitsätze der OECD bzw. der Ver-
einten Nationen hinsichtlich Wirtschaft, 
Menschenrechte und Arbeitsrechte einge-
halten werden. Eine wirtschaftliche Tätig-
keit, die auch diese Anforderungen erfüllt, 
stellt eine ökologisch nachhaltige Tätigkeit 
im Sinne der EU-Taxonomie-Verordnung 
dar, eine Investition in eine solche Wirt-
schaftstätigkeit gilt gemäß dieser Verord-
nung als ökologisch nachhaltige Investi-
tion.  
 
Hinweis: Ökologisch nachhaltige Investiti-
onen im Sinne der Taxonomie-Verordnung 
sind gleichzeitig auch nachhaltige Investiti-
onen nach der Offenlegungsverordnung. 
Das gilt aber nicht umgekehrt.  
 
Nachhaltigkeitsfaktoren – Principal  
Adverse Impacts (PAIs) 
 
Eine weitere Methode zur Beurteilung der 
Nachhaltigkeit von Veranlagungen ist die 
Berücksichtigung, inwieweit sich ein In-
vestment nachteilig auf Umwelt-, Sozial- 
und Arbeitnehmerbelange, die Achtung 
der Menschenrechte und die Bekämpfung 
von Korruption und Bestechung (zusam-
mengefasst als „Nachhaltigkeitsfaktoren“ 
bezeichnet) auswirkt.  
 
Geht es um die Frage, welche nachteiligen 
Nachhaltigkeitsauswirkungen von Investiti-
onsentscheidungen berücksichtigt werden 
sollen, wird auch von PAIs, den „Principal 
Adverse Impacts“, gesprochen.  
 
Principal Adverse Impacts sind Angaben 
über im Investment-Prozess berücksich-
tigte, nachteilige Auswirkungen auf Nach-
haltigkeitsfaktoren. Die PAIs umfassen 
sehr unterschiedliche Bereiche, die quanti-
fiziert werden können oder deren Berück-
sichtigung angegeben werden kann. Bei-
spiele für solche Indikatoren sind der CO₂-
Fußabdruck oder der Gender Pay Gap. In 
Summe gibt es 64 PAIs, die in klima- und 
umweltbezogene sowie in soziale Themen-
bereiche gruppiert sind.  
 

Wie unterscheiden sich nachhaltige Ver-
anlagungen von anderen? 
 
Wie bereits beschrieben, gelten Veranla-
gungen als nachhaltig, wenn die wirt-
schaftliche Tätigkeit, in die investiert wird, 
zur Erreichung von Umweltzielen und/oder 
sozialen Zielen beiträgt bzw. wenn nach-
teilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeits-
faktoren berücksichtigt werden. Wichtig ist 
auch, dass kein anderes Umweltziel oder 
soziales Ziel erheblich beeinträchtigt wer-
den darf (Details hierzu finden Sie in den 
entsprechenden vorangegangenen Ab-
schnitten).  
 
Gilt eine Veranlagung als nachhaltig, müs-
sen mitunter spezielle Offenlegungspflich-
ten vor Vertragsabschluss und in regelmä-
ßigen Berichten erfüllt bzw. konkrete Indi-
katoren und Kennzahlen von den Pro-
duktherstellern veröffentlicht werden. 
 
Bei nicht nachhaltigen Veranlagungen 
werden die oben beschriebenen Aspekte 
nicht berücksichtig. Als nicht nachhaltig 
gelten insbesondere Veranlagungen in 
Kohle, fossile Energie, Atomenergie und 
Atomwaffen, kontroverse und geächtete 
Waffen, Erwachsenenunterhaltung, Tabak, 
Alkohol, sowie die Nichtbeachtung von 
Menschenrechten, Kinderarbeit und von 
internationalen Standards, wie beispiels-
weise die OECD-Leitsätze für internatio-
nale Unternehmen und die 10 Prinzipien 
des UN Global Compact zu den Bereichen 
Arbeitsnormen, Menschenrechte, Umwelt-
schutz und Korruptionsprävention. 
 
Nachhaltigkeitspräferenzen in Ihrem  
Anlegerprofil 
 
In Ihrem Anlegerprofil halten wir mit der 
Frage „Wollen Sie in nachhaltige Finanzin-
strumente investieren?“ fest, ob Sie in 
nachhaltige Finanzinstrumente investieren 
wollen und insbesondere, ob Sie Nachhal-
tigkeit im Zuge der Anlageberatung be-
rücksichtigt haben möchten.  
 
Wenn Sie diese Frage mit „Ja“ beantwor-
ten, haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, 
Ihre Nachhaltigkeitspräferenzen gemäß 
den oben beschriebenen Kriterien näher 
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zu spezifizieren und eine oder mehrere der 
folgenden Präferenzen anzugeben: 
 
a) Es sollen ökologisch nachhaltige Inves-
titionen sein, das heißt, die Investition leis-
tet einen wesentlichen Beitrag zur Verwirk-
lichung eines oder mehrerer Umweltziele 
(z. B. Klimaschutz oder Anpassung an den 
Klimawandel). Gemessen werden kann 
dieser Beitrag anhand klarer Kennzahlen 
und Bewertungskriterien (gemäß „Taxono-
mie-Verordnung“).  
 
-Hier können Sie durch Angabe von Kate-
gorie 1, Kategorie 2 oder Kategorie 3 einen 
bestimmten Mindestanteil für diese Inves-
titionen festlegen oder keine Einschrän-
kung wählen.* 
 
b) Die Investitionen sollen einen Beitrag 
zur Verwirklichung eines oder mehrerer 
Umweltziele und/oder Sozialziele (z. B. Ar-
beitnehmerschutz, Vermeidung von Kin-
derarbeit) leisten, gemessen an bestimm-
ten Schlüsselindikatoren. Außerdem wer-
den Aspekte der guten Unternehmens-
führung berücksichtigt (nachhaltige Inves-
tition gemäß „Offenlegungs-Verordnung“).  
 
-Auch hier können Sie durch Angabe von 
Kategorie 1, Kategorie 2 oder Kategorie 3 
einen bestimmten Mindestanteil für diese 
Investitionen festlegen oder keine Ein-
schränkung wählen.* 
 
c) Nachhaltige Investitionen, die Principal 
Adverse Impacts (PAIs) berücksichtigen. 
Die Investition berücksichtigt nachteilige 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
(PAIs). Diese sind in folgende Gruppen 
zusammengefasst: 
 
-Reduktion von Treibhausgasemissionen 
und von Luftverschmutzung  
 
-Förderung der Biodiversität 
 
-Reduktion der Grundwasserbelastung 
und Meeresverschmutzung  
 
-Abfallvermeidung 
 
-Auswirkungen auf soziale Belange und 
gute Unternehmensführung 

* So wird der Mindestanteil an  
nachhaltigen Investitionen bestimmt  
 
Um den unter a) und b) auswählbaren 
Mindestanteil für nachhaltige Investitionen 
zu klassifizieren, führt die BKS Bank auf 
vierteljährlicher Basis einen Marktvergleich 
durch, bei dem die Prozentanteile der Um-
sätze der betrachteten Unternehmen, die 
der EU-Offenlegungsverordnung und der 
Taxonomie-Verordnung zuzuordnen sind, 
gemessen werden. 
 
Die ermittelten Werte werden in drei Kate-
gorien untergliedert („Kategorie 1“, „Kate-
gorie 2“ und „Kategorie 3“) und damit die 
Bandbreite für den prozentualen Anteil der 
Umsätze nach EU-Offenlegungsverord-
nung und Taxonomie festgelegt. Unterneh-
men mit einem prozentualen Anteil unter 
1,0 % werden von der Definition der 
Bandbreiten ausgenommen. Durch die dy-
namische Festlegung der drei Kategorien 
können aktuelle Entwicklungen im Bereich 
nachhaltiger Finanzinstrumente berück-
sichtigt werden.  
 
Mehr Informationen zur Klassifizierung 
nachhaltiger Produkte und zur Bandbreite  
der Mindestanteile finden Sie auf der 
Webseite der BKS Bank www.bks.at unter 
 
https://www.bks.at/privatkunden/anle-
gen/ratgeber-und-services/kundeninfor-
mationen-gemaess-wertpapieraufsichtsge-
setz-mifid-ii. 
 
Hinweis: Auch wenn Sie keine Nachhal-
tigkeitspräferenzen ausgewählt haben, dür-
fen wir Ihnen nachhaltige Finanzinstru-
mente anbieten und können Sie selbstver-
ständlich in nachhaltige Finanzinstru-
mente investieren.  
 
Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, 
Ihre Nachhaltigkeitspräferenzen jederzeit 
anzupassen bzw. auch die Möglichkeit, da-
von abzuweichen. Wenn ein Produkt Ihren 
Nachhaltigkeitspräferenzen nicht ent-
spricht und Änderungen oder Abweichun-
gen davon erfolgen, dokumentieren wir 
das für Sie im Beratungsprotokoll (Geeig-
netheitserklärung).  

https://www.bks.at/privatkunden/anlegen/ratgeber-und-services/kundeninformationen-gemaess-wertpapieraufsichtsgesetz-mifid-ii
https://www.bks.at/privatkunden/anlegen/ratgeber-und-services/kundeninformationen-gemaess-wertpapieraufsichtsgesetz-mifid-ii
https://www.bks.at/privatkunden/anlegen/ratgeber-und-services/kundeninformationen-gemaess-wertpapieraufsichtsgesetz-mifid-ii
https://www.bks.at/privatkunden/anlegen/ratgeber-und-services/kundeninformationen-gemaess-wertpapieraufsichtsgesetz-mifid-ii
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4.  Information über die Kundeneinstufung 
nach WAG 2018 

 
Die BKS Bank hat gemäß WAG 2018 eine 
Einstufung ihrer Kunden in „Privatkunde“, 
„Professioneller Kunde“ oder „Geeignete 
Gegenpartei“ vorzunehmen. Das WAG 
2018 verknüpft jede Kundenkategorie mit 
einem differenzierten Pflichtenkatalog für 
die Bank. Den Kunden wird in Abhängig-
keit von ihrer Einstufung ein angemesse-
nes Schutzniveau zuteil. Das höchste 
Schutzniveau genießen Privatkunden. 
 
Die Kriterien, die für die Einstufung in eine 
dieser Kategorien erfüllt sein müssen, sind 
gesetzlich definiert: 
 
Professioneller Kunde 
Ein professioneller Kunde ist ein Kunde, 
der über ausreichende Erfahrungen, 
Kenntnisse und Sachverstand verfügt, um 
seine Anlageentscheidungen selbst treffen 
und die damit verbundenen Risiken ange-
messen beurteilen zu können. Die Einstu-
fung als professioneller Kunde hat eine 
Senkung des normalerweise von den 
Wohlverhaltensregeln gebotenen Schutz-
niveaus zur Folge. Innerhalb der professio-
nellen Kunden werden zwei Gruppen un-
terschieden: 
 
1. Geborene professionelle Kunden sind 

unter anderem: 
• Kreditinstitute,  
• Wertpapierfirmen,  
• sonstige zugelassene oder beauf-

sichtigte Finanzinstitute, 
• Versicherungsgesellschaften, 
• Pensionsfonds und  
• große Unternehmen, die mindes-

tens zwei der nachfolgenden Merk-
male aufweisen: 

• Bilanzsumme von mindestens 20 
Mio. EUR 

• Nettoumsatz von mindestens 40 
Mio. EUR 

• Eigenmittel von mindestens 2 Mio. 
EUR 

 
2. Gekorene professionelle Kunden: 

Andere Kunden (z. B. kleinere  

 
Unternehmen, Körperschaften öffentli-
chen Rechts oder Privatkunden) kön-
nen die Einstufung und Behandlung 
als professionelle Kunden beantragen, 
sofern sie in der Lage sind, ihre Anla-
geentscheidungen selbst zu treffen, die 
damit einhergehenden Risiken verste-
hen und mindestens zwei der nach-
stehenden Kriterien erfüllen: 
• Der Kunde hat an dem relevanten 

Markt innerhalb der letzten vier 
vorhergehenden Quartale durch-
schnittlich pro Quartal zehn Ge-
schäfte von erheblichem Umfang 
getätigt, 

• Finanzinstrumente und Bankgut-
haben des Kunden übersteigen 
den Wert von 500.000,- EUR, 

• mindestens einjährige berufliche 
Position im Finanzsektor, die 
Kenntnisse über die geplanten 
Geschäfte oder Dienstleistungen 
voraussetzt. 

Auf diese Kunden finden dann die für Pri-
vatkunden geltenden Schutzbestimmun-
gen keine Anwendung.  
 
Der Kunde ist vor Erbringung der Dienst-
leistung darauf hinzuweisen, dass er als 
professioneller Kunde eingestuft und be-
handelt wird und das Schutzniveau gegen-
über Privatkunden herabgesetzt ist. 
 
Wir weisen Sie darauf hin, dass gemäß 
WAG 2018 ein professioneller Kunde ver-
pflichtet ist, die Bank über alle Änderun-
gen zu informieren, die seine Einstufung 
beeinflussen könnten. 
 
Geeignete Gegenpartei 
Eine geeignete Gegenpartei ist ein profes-
sioneller Kunde, der bestimmte Merkmale 
aufweist. Geeignete Gegenparteien sind 
insbesondere institutionelle Anleger, wie z. 
B. Kreditinstitute, Wertpapierfirmen, sons-
tige zugelassene oder beaufsichtigte Fi-
nanzinstitute und Versicherungsunterneh-
men. Die Einstufung als geeignete Gegen-
partei ist nur im Zusammenhang mit 
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folgenden Wertpapierdienstleistungen 
möglich: 
•    Ausführung von Aufträgen für Kunden 
•    Handel für eigene Rechnung 
•    Annahme und Übermittlung von  
     Aufträgen 
 
Bei der Erbringung dieser Wertpapier-
dienstleistungen oder damit in direktem 
Zusammenhang stehenden Nebendienst-
leistungen gegenüber geeigneten Gegen-
parteien müssen die Wohlverhaltensregeln 
keine Anwendung finden. Dies gilt nicht 
für die Erbringung der Dienstleistungen 
der Anlageberatung und der Portfoliover-
waltung. Dabei sind geeignete Gegenpar-
teien wie professionelle Kunden zu behan-
deln. 
 
Privatkunde 
Ein Privatkunde ist jeder Kunde, der kein 
professioneller Kunde und keine geeignete 
Gegenpartei ist. Privatkunden kommen die 
gesamten Wohlverhaltensregeln des WAG 

zugute, sie genießen das höchste Anleger-
schutzniveau. 
Anhand dieser Vorgaben werden Sie 
eingestuft. 
 
Bei Vorliegen der entsprechenden Voraus-
setzungen besteht grundsätzlich die Mög-
lichkeit, mit uns eine Umstufung in eine 
andere Kundenkategorie zu vereinbaren, 
womit eine Änderung des Schutzniveaus 
verbunden ist. Auch professionelle Kun-
den oder geeignete Gegenparteien können 
jederzeit ihre Behandlung als Privatkunden 
(oder professionelle Kunden) und somit 
ein höheres Schutzniveau verlangen. 
 
Sollten Sie daher eine Umstufung in Be-
tracht ziehen, ersuchen wir um Kontakt-
aufnahme mit Ihrem zuständigen Berater. 
Eine Umstufung in Bezug auf einzelne Fi-
nanzinstrumente oder Wertpapierdienst-
leistungen ist nicht möglich. 
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5.  Information über Einlagensicherung und An-
legerentschädigung 

 

5.1 Grundlegende Informationen über den Schutz von Einlagen 

 

Einlagen bei BKS Bank AG sind geschützt 
durch: 

Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H(1) 

Sicherungsobergrenze: 100.000-, EUR pro Einleger pro Kreditinsti-
tut(2) 

Falls Sie mehrere Einlagen bei der                    
BKS Bank AG haben: 

Alle Ihre Einlagen bei demselben Kreditinsti-
tut werden „aufaddiert“, und die Ge-samt-
summe unterliegt der Obergrenze von 
100.000-, EUR,-(2) 

Falls Sie ein Gemeinschaftskonto mit einer 
oder mehreren anderen Personen haben: 

Die Obergrenze von 100.000-, EUR gilt für 
jeden einzelnen Einleger(3) 

Erstattungsfrist bei Ausfall eines Kreditinsti-
tuts: 

7 Arbeitstage(4) 

Währung der Erstattung: Euro 

Kontaktdaten: Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H 

Wipplingerstraße 34/4/DG4, 1010 Wien, 
Österreich 

E: office@einlagensicherung.at 

Weitere Informationen: www.einlagensicherung.at 

 
 
Zusätzliche Informationen: 
(1)  Für die Sicherung Ihrer Einlage zustän-
diges Einlagensicherungssystem: 
Ihre Einlage wird von einem gesetzlichen 
Einlagensicherungssystem gedeckt. Im 
Falle einer Insolvenz Ihres Kreditinstituts 
werden Ihre Einlagen in jedem Fall bis zu 
100.000-, EUR oder Gegenwert in fremder 
Währung erstattet. 
 
(2) Allgemeine Sicherungsobergrenze: 
Sollte eine Einlage nicht verfügbar sein, 
weil ein Kreditinstitut seinen finanziellen 
Verpflichtungen nicht nachkommen kann, 
so werden die Einleger von dem Einlagen-
sicherungssystem entschädigt. Die betref-
fende Deckungssumme beträgt maximal 

100.000-, EUR oder Gegenwert in fremder 
Währung pro Kreditinstitut. Das heißt, dass 
bei der Ermittlung dieser Summe alle bei 
demselben Kreditinstitut gehaltenen Einla-
gen addiert werden. Hält ein Einleger bei 
demselben Kreditinstitut beispielsweise 
90.000-, EUR auf einem Sparkonto und 
20.000-, EUR auf einem Girokonto, so 
werden ihm lediglich 100.000,- EUR er-
stattet. 
 
(3) Sicherungsobergrenze für Gemein-
schaftskonten: 
Bei Gemeinschaftskonten gilt die Ober-
grenze von 100.000 EUR für jeden Einle-
ger.  
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Bei Gemeinschaftskonten ist für die Be-
rechnung der erstattungsfähigen Einlagen 
der einzelnen Einleger der auf jeden Einle-
ger entfallende Anteil an den Einlagen des 
Gemeinschaftskontos zu berücksichtigen, 
wenn die Einleger des Gemeinschaftskon-
tos dem Kreditinstitut besondere Regelun-
gen für die Aufteilung der Einlagen schrift-
lich übermittelt haben. Haben die Einleger 
keine Regelungen für die Aufteilung der 
Einlagen auf dem Gemeinschaftskonto an 
das Kreditinstitut schriftlich übermittelt, so 
sind die Einlagen des Gemeinschaftskon-
tos zu gleichen Teilen auf die Einleger zu 
verteilen. 
 
Einlagen auf einem Konto, über das zwei 
oder mehrere Personen als Mitglieder ei-
ner Personengesellschaft oder Sozietät, ei-
ner Vereinigung oder eines ähnlichen Zu-
sammenschlusses ohne Rechtspersön-
lichkeit verfügen können, werden bei der 
Berechnung der Obergrenze von 100.000-, 
EUR oder Gegenwert in fremder Währung 
allerdings zusammengefasst und als Ein-
lage eines einzigen Einlegers behandelt. In 
einigen Fällen (siehe „Weitere wichtige In-
formationen“) sind Einlagen über 
100.000,- EUR oder Gegenwert in fremder 
Währung hinaus gesichert. Weitere Infor-
mationen sind erhältlich über 
 www.einlagensicherung.at. 
 
(4) Erstattung: 
Das zuständige Einlagensicherungssystem 
ist die Einlagensicherung AUSTRIA 
Ges.m.b.H, Wipplingerstraße 34/4/DG4, 
1010 Wien, office@einlagensicherung.at, 
www.einlagensicherung.at. Es wird Ihnen 
Ihre Einlagen (bis zu 100.000 EUR oder 
Gegenwert in fremder Währung) ab dem 
01. Jänner 2024 spätestens innerhalb von 
7 Arbeitstagen erstatten.  
 
Haben Sie die Erstattung innerhalb dieser 
Frist nicht erhalten, sollten Sie mit dem 
Einlagensicherungssystem Kontakt auf-
nehmen, da der Gültigkeitszeitraum für Er-
stattungsforderungen nach einer be-
stimmten Frist abgelaufen sein kann. Wei-
tere Informationen sind erhältlich über 
www.einlagensicherung.at. 
 
 

Weitere wichtige Informationen: 
Einlagen von Privatkunden und Unter-
nehmen sind im Allgemeinen durch Einla-
gensicherungssysteme gedeckt. Für be-
stimmte Einlagen geltende Ausnahmen 
werden auf der Webseite des zuständigen 
Einlagensicherungssystems mitgeteilt. Ihr 
Kreditinstitut wird Sie auf Anfrage darüber 
informieren, ob bestimmte Produkte ge-
deckt sind oder nicht. Wenn Einlagen er-
stattungsfähig sind, wird das Kreditinstitut 
dies auch auf dem Kontoauszug 
bestätigen. 
Einlagen sind erstattungsfähig, mit folgen-
den Ausnahmen gem. § 10 Abs. 1 ESAEG: 
1. Einlagen, die andere CRR-Kreditinstitute 

im eigenen Namen und auf eigene 
Rechnung innehaben; 

2. Eigenmittel gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 118 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013;  

3. Einlagen, die im Zusammenhang mit 
Transaktionen entstanden sind, auf-
grund deren Personen in einem in Ös-
terreich geführten Strafverfahren we-
gen Geldwäscherei (§ 165 des Straf-
gesetzbuches – StGB, BGBl. Nr. 
60/1974) oder in sonstigen Strafver-
fahren wegen Geldwäsche gemäß Art. 
1 Abs. 3 der Richtlinie (EU) 2015/849 
rechtskräftig verurteilt worden sind;  

4. Einlagen von Finanzinstituten gemäß 
Art. 4 Abs. 1 Nr. 26 der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013;  

5. Einlagen von Wertpapierfirmen gemäß 
Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 der Richtlinie 
2004/39/EG; 

6. Einlagen, bei denen bis zum Eintritt ei-
nes Sicherungsfalls die Identität ihres 
Inhabers niemals gemäß den Bestim-
mungen des Finanzmarkt-Geldwä-
schegesetzes – FM-GwG, BGBl. I Nr. 
118/2016 festgestellt wurde, es sei 
denn, die Identifizierung gemäß den 
Bestimmungen des FM-GwG wird in-
nerhalb von zwölf Monaten nach Ein-
tritt des Sicherungsfalls nachgeholt;  

7. Einlagen von Versicherungsunterneh-
men und von Rückversicherungsunter-
nehmen gemäß Art. 13 Nr. 1 bis 6 der 
Richtlinie 2009/138/EG; 

8. Einlagen von Organismen für gemein-
same Anlagen; 

9. Einlagen von Pensions- und Renten-
fonds;  
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10. Einlagen von staatlichen Stellen, ins-
besondere Einlagen von Staaten, regio-
nalen und örtlichen Gebietskörper-
schaften sowie Zentralverwaltungen 
und 

11. Schuldverschreibungen eines Kreditin-
stituts und Verbindlichkeiten aus eige-
nen Akzepten und Solawechseln. 

 
Erstattungsfähige Einlagen über einer 
Höhe von 100.000,- EUR bis zu einer 
Höhe von 500.000,- EUR gelten als „Zeit-
lich begrenzte gedeckte Einlagen“, wenn 
die folgenden Voraussetzungen vorliegen 
(§ 12 ESAEG): 
 
1. Die Einlagen  
(1) resultieren aus Immobilientransaktio-
nen im Zusammenhang mit privat genutz-
ten Wohnimmobilien oder  
(2) erfüllen gesetzlich vorgesehene soziale 
Zwecke und knüpfen an bestimmte Le-
bensereignisse des Einlegers, wie etwa 
Heirat, Scheidung, Pensionsantritt, Kündi-
gung, Entlassung, Invalidität oder Tod oder  
(3) beruhen auf der Auszahlung von Ver-
sicherungsleistungen oder Entschädi-
gungszahlungen für aus Straftaten herrüh-
rende Körperschäden oder falscher straf-
rechtlicher Verurteilung und  
2. der Sicherungsfall tritt innerhalb von 
zwölf Monaten nach Gutschrift des Be-
trags oder nach dem Zeitpunkt, ab dem 
diese Einlagen auf rechtlich zulässige Wei-
se übertragen werden können, ein. 
 
Anträge für die Erstattung von „Zeitlich be-
grenzten gedeckten Einlagen“ sind inner-
halb von zwölf Monaten nach Eintritt des 
Sicherungsfalls an die Sicherungseinrich-
tung zu stellen. 
 
Erstattungsfähige Einlagen werden von der 
Sicherungseinrichtung nicht ausgezahlt, 
wenn in den letzten 24 Monaten vor Ein-
tritt des Sicherungsfalls keine Transaktion 
in Verbindung mit einer Einlage stattgefun-
den hat und der Wert dieser Einlage gerin-
ger ist als die Verwaltungskosten, die der 
Sicherungseinrichtung bei einer Auszah-
lung entstehen würden. 
 

Die Erstattung von Einlagen kann von der 
Sicherungseinrichtung in bestimmten Fäl-
len aufgeschoben oder ausgesetzt 
werden. Diese werden in § 14 Abs. 2 und 
3 ESAEG näher erläutert. 
 
Bei der Berechnung der gedeckten Einla-
gen sind erstattungsfähige Einlagen nicht 
zu berücksichtigen, soweit ihnen Verbind-
lichkeiten des Einlegers gegenüber dem 
Kreditinstitut gegenüberstehen, die gemäß 
gesetzlichen oder vertraglichen Bestim-
mungen aufrechenbar sind und die vor  
oder spätestens zum Zeitpunkt des Ein-
tritts des Sicherungsfalls fällig wurden. 
  
Im Übrigen verweisen wir auf die gesetzli-
chen Bestimmungen des Einlagensiche-
rungs- und Anlegerentschädigungsgeset-
zes (ESAEG), die wir auf Wunsch gerne 
zur Verfügung stellen, sowie die Home-
page der Einlagensicherung (www.einla-
gensicherung.at) für weiterführende Infor-
mationen. 
 
 
5.2 Grundlegende Informationen über 

Anlegerentschädigung  

Aufgrund von EU-Richtlinien, in Österreich 
im Einlagensicherungs- und Anlegerent-
schädigungsgesetz (ESAEG) sowie im 
Bankwesengesetz (BWG) umgesetzt, ist 
jedes CRR-Kreditinstitut, das sicherungs-
pflichtige Einlagen entgegennimmt bzw. si-
cherungspflichtige Wertpapierdienstleis-
tungen erbringt, gesetzlich verpflichtet, ei-
ner Sicherungseinrichtung anzugehören. 
 
Die BKS Bank AG unterliegt als CRR-Kre-
ditinstitut uneingeschränkt den österreichi-
schen Bestimmungen zur Anlegerentschä-
digung. Die BKS Bank AG ist Mitglied bei 
der gesetzlichen Sicherungseinrichtung 
der „Einlagensicherung AUSTRIA 
Ges.m.b.H“. 
 
Die Sicherungseinrichtungen haben Anle-
ger für Forderungen aus sicherungspflich-
tigen Wertpapierdienstleistungen zu ent-
schädigen, die dadurch entstanden sind, 
dass ein Kreditinstitut nicht in der Lage 
war,  

https://www.einlagensicherung.at/de/index.php
https://www.einlagensicherung.at/de/index.php


22 

1. Gelder zurückzuzahlen, die Anlegern 
geschuldet werden oder gehören und 
für deren Rechnung im Zusammen-
hang mit Wertpapierdienstleistungen 
gehalten werden, oder 

2. den Anlegern Instrumente zurückzu-
geben, die diesen gehören und für 
deren Rechnung im Zusammenhang 
mit Wertpapiergeschäften gehalten, 
verwahrt oder verwaltet werden.  

 
Geldforderungen aus der Anlegerentschä-
digung sind sowohl bei natürlichen Perso-
nen als auch bei nicht natürlichen Perso-
nen mit höchstens 20.000,- EUR gesi-
chert. 
 
Forderungen von nicht natürlichen Perso-
nen sind jedoch außerdem mit 90 % der 
Forderung aus Wertpapiergeschäften pro 
Anleger begrenzt. 
 
Rückflüsse aus der Wertpapierverrech-
nung (Dividenden, Verkaufserlöse, Tilgun-
gen etc.) fallen dagegen unter die Einla-
gensicherung (vgl. dazu den „Informati-
onsbogen für Einleger“), wenn sie auf ein 
Konto bei einem Kreditinstitut gutgeschrie-
ben werden. 
 
Ausnahmen von der Anlegerentschädi-
gung: 
Die Ausnahmen werden im Folgenden ge-
mäß den gesetzlichen Bestimmungen im 
ESAEG dargestellt. 
 
Nicht entschädigt werden: 
1. Forderungen aus sicherungspflichtigen 

Wertpapiergeschäften anderer Kredit- 
oder Finanzinstitute oder Wertpapier-
firmen oder in einem Mitgliedstaat 
oder Drittland zugelassener CRR-Kre-
ditinstitute, 

2. Forderungen in Zusammenhang mit 
Transaktionen, auf Grund derer Perso-
nen in einem Strafverfahren wegen 
Geldwäscherei rechtskräftig verurteilt 
worden sind (§ 165 StGB), 

3. Forderungen von Staaten und Zentral-
verwaltungen sowie Forderungen regi-
onaler und örtlicher Gebietskörper-
schaften, 

4. Forderungen von Organismen für ge-
meinsame Anlagen in Wertpapieren 

(Richtlinie 2009/65/EG), Verwaltungs-
gesellschaften und Investmentfonds 
sowie Forderungen von Unternehmen 
der Vertragsversicherung, Pensionsver-
sicherung, Pensionskassen, Pensions- 
und Rentenfonds, 

5. Forderungen von  
a. Geschäftsleitern und Mitgliedern 

gesetzlich oder satzungsgemäß zu-
ständiger Aufsichtsorgane des Kre-
ditinstitutes oder der Wertpapier-
firma gemäß § 17 Abs. 1 WAG 
2018 sowie bei Kreditgenossen-
schaften von ihren Vorstandsmit-
gliedern, 

b. persönlich haftenden Gesellschaf-
tern von Kreditinstituten oder Wert-
papierfirmen in der Rechtsform ei-
ner Personengesellschaft des Han-
delsrechts, 

c. Forderungsberechtigten, die zumin-
dest 5 vH des Kapitals des Kreditin-
stitutes oder der Wertpapierfirma 
gemäß § 17 Abs. 1 WAG 2018 hal-
ten, 

d. Forderungsberechtigten, die mit der 
gesetzlichen Kontrolle der Rech-
nungslegung des Kreditinstitutes 
oder der Wertpapierfirma gemäß    
§ 17 Abs. 1 WAG 2018 betraut 
sind, und 

e. Forderungsberechtigten, die eine 
der in lit. a bis d genannten Funkti-
onen in verbundenen Unternehmen 
(§ 244 des Unternehmensgesetz-
buches – UGB, dRGBl. S 
219/1897) des Kreditinstitutes oder 
der Wertpapierfirma gemäß §17 
Abs. 1 WAG 2018 innehaben, wo-
bei Beteiligungen, die unter den 
Schwellen gemäß Art. 19 Abs. 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 lie-
gen, die Ausnahme gemäß dieser lit. 
nicht auslösen, 

6. Forderungen naher Angehöriger (§ 72 
StGB) der unter Z 5 genannten Forde-
rungsberechtigten, die für Rechnung 
der unter Z 5 genannten Forderungs-
berechtigten handeln, sowie Dritter, die 
für Rechnung der unter Z 5 genannten 
Forderungsberechtigten handeln, 

7. Forderungen anderer Gesellschaften, 
die verbundene Unternehmen (§ 244 
UGB) des betroffenen Kreditinstitutes 
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oder der Wertpapierfirma gemäß § 17 
Abs. 1 WAG 2018 sind, 

8. Forderungen, für die der Forderungsbe-
rechtigte vom Kreditinstitut oder von 
der Wertpapierfirma gemäß § 17 Abs. 
1 WAG 2018 auf individueller Basis 
Zinssätze oder andere finanzielle Vor-
teile erhalten hat, die zu einer Ver-
schlechterung der finanziellen Lage 
des Kreditinstitutes oder der Wertpa-
pierfirma gemäß § 17 Abs. 1 WAG 
2018 beigetragen haben, 

9. Schuldverschreibungen des Kreditinsti-
tutes oder der Wertpapierfirma gemäß 
§ 17 Abs. 1 WAG 2018 und Verbind-
lichkeiten aus eigenen Akzepten und 
Solawechseln, 

10. Forderungen, die nicht auf Euro, Schil-
ling, Landeswährung eines Mitglied-
staates oder auf ECU lauten, wobei 
diese Einschränkung jedoch nicht für 
Finanzinstrumente gemäß § 1 Z 7 
WAG 2018 gilt, sowie 

11. Forderungen von Unternehmen, die 
die Voraussetzungen für große Kapital-
gesellschaften im Sinne des § 221 
Abs. 3 UGB erfüllen. 

 
Geltendmachung von Ansprüchen: 
Forderungsberechtigte aus Wertpapier-
dienstleistungen können während eines 
Zeitraums von einem Jahr ab der Kund-
machung des Eintritts eines Sicherungs-
falles ihre Ansprüche bei der Sicherungs-
einrichtung anmelden. Die Sicherungs-
einrichtung kann jedoch einem Anleger 
nicht unter Berufung auf den Ablauf dieser 
Frist die Entschädigung verweigern, wenn 
der Anleger nicht in der Lage war, seine 
Forderung rechtzeitig geltend zu machen. 
 
Im Übrigen verweisen wir auf die gesetzli-
chen Bestimmungen der §§ 44 ff ESAEG 
über die Anlegerentschädigung, die wir auf 
Wunsch gerne zur Verfügung stellen. 
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6.  Ausführungsgrundsätze im Handel  
mit Finanzinstrumenten  
(Best Execution Policy) 

 
 
6.1 Anwendungsbereich 

Im Folgenden werden die Vorkehrungen, 
die von der BKS Bank gemäß den rechtli-
chen Vorgaben unter MiFID II, insbeson-
dere des Wertpapieraufsichtsgesetzes 
2018 (WAG 2018), mit dem Ziel festgelegt 
wurden, gleichbleibend das bestmögliche 
Ergebnis für Kunden bei der Durchführung 
von Aufträgen zum Kauf oder Verkauf von 
Finanzinstrumenten zu gewährleisten, be-
schrieben. Diese Vorkehrungen werden als 
Durchführungspolitik bzw. Ausführungspo-
litik oder auch „Best Execution Policy“ be-
zeichnet. 
 
Die vorliegende Ausführungspolitik der 
Bank regelt die Grundsätze der Ausfüh-
rung von Kundenaufträgen zum Erwerb 
und zur Veräußerung von Finanzinstru-
menten im bestmöglichen Interesse des 
Kunden. Die BKS Bank wendet die vorlie-
gende Ausführungspolitik für Privatkunden 
und professionelle Kunden in gleicher 
Weise an und verzichtet daher auf unter-
schiedliche Ausführungsgrundsätze. Auf 
Geschäfte mit geeigneten Gegenparteien 
ist die vorliegende Ausführungspolitik nicht 
anzuwenden. 
 
Zur Ausführung von Kundenaufträgen 
zum Kauf und Verkauf von Finanzinstru-
menten ist die Zustimmung des Kunden 
zu den Ausführungsgrundsätzen im Han-
del mit Finanzinstrumenten (Best Execut-
ion Policy) erforderlich. Sollte der Kunde 
diese Ausführungsgrundsätze ablehnen, 
wird die BKS Bank keine Kaufaufträge 
mehr entgegennehmen. In weiterer Folge 
werden nur noch Verkaufsaufträge und 
Aufträge für die Schließung von offenen 
Derivatpositionen von der Bank weiter an-
genommen und nur auf ausdrückliche 
Kundenweisung ausgeführt. 
 
 
 

 
6.2 Sicherstellung der Best Execution 

durch die BKS Bank 

Die BKS Bank hat alle hinreichenden 
Maßnahmen zu ergreifen, um bei der Aus-
führung von Kauf- und Verkaufsaufträgen 
über Finanzinstrumente unter Berücksich-
tigung des Kurses, der Kosten, der Schnel-
ligkeit, der Wahrscheinlichkeit der Ausfüh-
rung und Abwicklung, des Umfanges, der 
Art und aller sonstigen für die Auftrags-
ausführung relevanten Aspekte das best-
mögliche Ergebnis für ihre Kunden zu er-
reichen. Liegt jedoch eine ausdrückliche 
Weisung des Kunden vor, führt die BKS 
Bank den Auftrag gemäß dieser ausdrück-
lichen Weisung aus. 
 
In ihrer Ausführungspolitik legt die BKS 
Bank alle hinreichenden Maßnahmen fest, 
um für ihre Kunden das bestmögliche Er-
gebnis zu erreichen. Für die BKS Bank 
steht dabei nicht die Beurteilung des Ein-
zelfalles, sondern vielmehr eine langfris-
tige und durchschnittliche Betrachtung im 
Vordergrund, anhand der die BKS Bank 
gleichbleibend das bestmögliche Ergebnis 
bei der Ausführung von Kundenaufträgen 
erzielen kann. 
 
Mit der Festlegung dieser Grundsätze der 
Auftragsausführung ist jedoch keine Ga-
rantie verbunden, für jeden einzelnen Auf-
trag auch das tatsächlich bestmögliche Er-
gebnis zu erzielen. Es besteht eine Organi-
sationspflicht in Form von Grundsätzen 
der Ausführung, die typischerweise ein 
bestmögliches Ergebnis für den Kunden 
erwarten lassen. Bestmögliche Ausführung 
bedeutet, dass die Bank die Aufträge ihrer 
Kunden zum Kauf und Verkauf von Finan-
zinstrumenten gemäß der Ausführungspo-
litik bearbeitet und ausführt. 
 
Die Einhaltung einer objektiv begründeten 
Best Execution Policy entspricht den 
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Anforderungen einer bestmöglichen Aus-
führung. 
 
6.2.1 Umsetzung der Best Execution 

Die BKS Bank definiert den Schwerpunkt 
der Ausführungspolitik auf die Regelungen 
und Vorgänge innerhalb der Bank, von der 
Auftragserfassung über die Auftragsweiter-
leitung bis zur Abrechnung. Zusätzlich 
werden Kontrollmaßnahmen definiert, um 
das bestmögliche Ergebnis der Ausfüh-
rung einer Kundenorder innerhalb der BKS 
Bank sicherzustellen und zusätzlich Kon-
trahenten, die zur Ausführung von Wert-
papieraufträgen herangezogen werden, zu 
überwachen. 
 

Die Ausführungspolitik findet nur auf Kun-
denorders in Finanzinstrumenten Anwen-
dung, für die ein Primärmarkt oder liquider 
Sekundärmarkt vorhanden ist. Bei Finan-
zinstrumenten, für die kein liquider Sekun-
därmarkt vorhanden ist, kann die Ausfüh-
rungspolitik nur eingeschränkt angewendet 
werden, da hinsichtlich Kurs, Wahrschein-
lichkeit und Schnelligkeit der Ausführung 
in der Regel keine Auswahl besteht. 
 
In diesem Fall beschränkt sich die „Best 
Execution“-Verpflichtung darin, im best-
möglichen Interesse des Kunden zu han-
deln und die Geschäfte soweit möglich zu 
marktgerechten Bedingungen abzuschlie-
ßen. 
 

Im Anwendungsbereich Außerhalb des Anwendungsbereiches 

Kundenkategorie 
- Privatkunden 
- Professionelle Kunden 

Kundenkategorie 
- Geeignete Gegenparteien 

Aufträge 
- Kauf und Verkauf im Sekundär-

markt 
- Primärmarktgeschäfte (z. B. Zeich-

nungen im Rahmen von Neuemis-
sionen) 

Aufträge 
- Festpreisgeschäfte, die OTC ausge-

führt werden 
- Wertpapierfinanzierungsgeschäfte 

(z. B. Wertpapierleihe, Repos) 

Finanzinstrumente 
- Aktien und -ähnliche Wertpapiere 
- ETFs 
- Schuldverschreibungen 
- Geldmarktinstrumente 
- Derivate Produkte in Bezug auf In-

dices, Einzelaktien und Zinspro-
dukte 

Finanzinstrumente 
- Ausgabe und Rücknahme von in- 

und ausländischen Investment-
fonds 

- Unternehmerische Beteiligungen 
- Lebensversicherungen und andere 

Versicherungsprodukte 
- i. d. R. exotische Derivatsprodukte, 

die nur physisch geliefert werden 
können 

 

6.2.2 Ausführung der Kundenorder im 

Kommissionsgeschäft 

Die BKS Bank führt Kundenorders regel-
mäßig im Rahmen eines Kommissionsge-
schäftes aus. In diesen Fällen handelt die 
Bank im eigenen Namen und auf Rech-
nung des Kunden. 

 

 

6.2.3 Ausführung der Kundenorder als 

Festpreisgeschäft 

Wird zwischen der BKS Bank und dem 
Kunden ein Vertrag über Finanzinstru-
mente zu einem festen oder bestimmba-
ren Preis abgeschlossen, kommt ein Kauf-
vertrag zustande (Festpreisgeschäft), wo-
bei die BKS Bank auch hier bemüht ist, im 
bestmöglichen Kundeninteresse zu han-
deln. 
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Bei Festpreisgeschäften ist der Ertragsan-
teil der BKS Bank im Festpreis enthalten. 
Weitere Kosten (z. B. Maklercourtage o. 
Ä.) entstehen nicht. Eine Verpflichtung der 
BKS Bank zum Abschluss eines Festpreis-
geschäftes besteht nicht. 
 
Wenn ein Festpreisgeschäft nicht zu-
stande kommt, werden die Aufträge über 
geeignete Handelsplätze bzw. Handels-
partner in Form eines Kommissionsge-
schäftes zur Ausführung weitergeleitet. 

6.2.4 Orderausführung auf geeignete 

Gegenparteien 

Aufträge von geeigneten Gegenparteien 
sind grundsätzlich von den Regelungen 
der Ausführungspolitik ausgenommen. 
Eine Umstufung einer geeigneten Gegen-
partei zum professionellen Kunden kann 
auf ausdrücklichen Kundenwunsch hin 
nach den Regelungen des WAG 2018 er-
folgen 

6.2.5 Gewichtung der Ordermerkmale 

Bei der Erstellung der Ausführungspolitik 
sind die zur Erzielung des bestmöglichen 
Ergebnisses relevanten Aspekte unterei-
nander zu gewichten, wobei diese Gewich-
tung eine Einschätzung der BKS Bank dar-
stellt. Folgende Gewichtung wird bei allen 
Finanzinstrumenten angewandt: 
 
Kriterium Gewichtung 
Der Preis/Kurs des 
Finanzinstrumen-
tes 

40% 

Die mit der Auf-
tragsausführung 
verbundenen Kos-
ten 

40% 

Die Schnelligkeit 
der Ausführung 

10% 

Die Wahrschein-
lichkeit der Aus-
führung 

10% 

 
Wenn der Kunde einzelne Aspekte oder 
Faktoren anders als die BKS Bank bewer-
tet und deshalb eine Ausführung seines 
Auftrages an einem von der Ausführungs-
politik der BKS Bank abweichenden Aus-
führungsplatz wünscht, muss er der BKS 

Bank eine ausdrückliche Kundenweisung 
erteilen. 
 
6.2.6 Ordermerkmale für Privatkunden 

und professionelle Kunden 

Das für Privatkunden bestmögliche Ergeb-
nis wird im Einklang mit den gesetzlichen 
Bestimmungen primär durch das Gesamt-
entgelt bestimmt (§ 62 Abs. 3 WAG 
2018). Das Gesamtentgelt setzt sich aus 
dem Preis bzw. Kurs für das Finanzinstru-
ment und den mit der Auftragsausführung 
verbundenen Kosten zusammen. 
 
Diese Kosten umfassen alle für den Kun-
den entstehenden Auslagen, die unmittel-
bar mit der Ausführung des Auftrages zu-
sammenhängen, einschließlich der Ge-
bühren am Ausführungsplatz, der Clea-
ring- und Abwicklungsgebühren sowie al-
ler sonstigen Gebühren, die an Dritte ge-
zahlt werden (etwa fremde Spesen), die 
an der Ausführung des Auftrages beteiligt 
sind und dem Kunden weiterverrechnet 
werden. 
•    Preis des Finanzinstrumentes: Der 

Preis bzw. Kurs hängt entscheidend 
von der Preisqualität des Ausführungs-
platzes ab. Die Preisqualität lässt sich 
anhand der langfristigen Liquidität so-
wie weiterer Kriterien des Ausführungs-
platzes (z. B. Stellen von verbindlichen 
Preisen durch Market-Maker oder Be-
rücksichtigung eines Referenzmarktes 
im Preisermittlungsprozess) ermitteln. 

•    Kosten: Die Kosten umfassen die Kos-
ten aus Sicht des Kunden, d. h. insbe-
sondere die Gebühren, Provisionen 
und Spesen (inklusive der fremden 
Spesen, Broker- und sonstigen Gebüh-
ren) der Ausführung, des Clearings 
und der Abwicklung. 

 
Zusätzliche Ausführungsaspekte werden 
insbesondere dann berücksichtigt, 
•    wenn der Kundenauftrag einen bedeu-

tenden Umfang aufweist; in diesem 
Fall erhält die Wahrscheinlichkeit der 
Ausführung im Vergleich zu den ande-
ren Kriterien ein größeres Gewicht. 

•    wenn für das vom Kunden gewünschte 
Finanzinstrument eine Ausführung an 
einem Markt erfolgen soll, der nicht 
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äquivalent zu einem Markt innerhalb 
der Europäischen Union ist und/oder 

•    eine außerbörsliche Abwicklung erfor-
dert; in diesem Fall gewinnt die Ab-
wicklungssicherheit an Gewicht. 

 

6.2.7 Abweichende Ausführung im Ein-

zelfall 

Außergewöhnliche Marktverhältnisse oder 
sonstige besondere Umstände können 
eine von der Ausführungspolitik abwei-
chende Ausführung erforderlich machen. 
Außergewöhnliche Umstände sind zum 
Beispiel 
 
•    erhebliche Preisschwankungen oder Li-

quiditätsengpässe, 
•    eine erhebliche temporäre Erhöhung 

der zu bearbeitenden Aufträge, 
•    ein Ausfall der EDV, 
   Systemengpässe oder Softwarefehler. 

6.2.8 Vorrang der Kundenanweisung 

Im Falle von Aufträgen, die eine ausdrück-
liche Weisung des Kunden enthalten, ist 
mit Ausführung des Auftrages gemäß die-
ser ausdrücklichen Weisung die „Best Exe-
cution“-Verpflichtung der Bank erfüllt. 
Grundsätzlich gelten die in der Ausfüh-
rungspolitik angeführten Ausführungs-
grundsätze im Handel mit Finanzinstru-
menten. Jeder Kunde kann jedoch abwei-
chend davon Kundenweisungen erteilen. 
Unter einer ausdrücklichen Kundenwei-
sung ist jede Form einer mündlichen (in-
klusive (video-)telefonischen) und schrift-
lichen Bekanntgabe von Ausführungswün-
schen (z. B. Änderung des Ausführungs-
platzes und/oder der Auftragsart) durch 
den Kunden zu verstehen. Die Möglichkeit 
einer Kundenweisung gilt auch für Auf-
träge, die vom Kunden via BKS Bank-On-
line erteilt werden. Im Falle einer aus-
drücklichen Kundenweisung finden die 
von der Bank definierten Ausführungs-
grundsätze im Handel mit Finanzinstru-
menten keine Anwendung mehr. Dies 
kann zu Nachteilen für den Kunden füh-
ren. Der Kunde wird rechtzeitig vor Erbrin-
gung der betreffenden Dienstleistung ge-
warnt, dass eine von der 

Ausführungspolitik abweichende Weisung 
allenfalls nicht zum bestmöglichen Ergeb-
nis führt. 
 
6.3 Grundlegende Regeln im Wertpapier-

geschäft 

 

6.3.1 Orderannahme und Orderbearbei-

tung 

Alle Aktivitäten, von der Ordererfassung, 
Orderweiterleitung bis zur Ausführung,  
werden elektronisch erfasst und können 
jederzeit nachvollzogen werden. 
 
Kundenorders werden an jedem Bankar-
beitstag in der Zeit von 07:30 bis 17:00 
Uhr entgegengenommen. Für Aufträge, die 
außerhalb der täglichen Handelszeiten er-
teilt werden, sowie für Aufträge, die nach 
Handelsschluss des jeweiligen Ausfüh-
rungsplatzes abgegeben werden, wird sei-
tens der BKS Bank nicht gewährleistet, 
dass sie noch am selben Tag bearbeitet 
werden. In diesem Fall erlöschen Aufträge 
mit dem Orderzusatz „tagesgültig“ am 
Ende des jeweiligen Tages. Aufträge mit ei-
nem Zeitlimit von mehr als einem Tag wer-
den am nächsten Tag nach Wiederauf-
nahme des Handels bearbeitet und weiter-
geleitet. 

6.3.2 Reihenfolge der Orderfassung 

Alle Kundenorders werden in der Reihen-
folge ihres Einlangens nach dem Prinzip 
„first in, first serve“ weitergeleitet, außer der 
Kunde erteilt eine ausdrückliche Weisung 
für eine spätere Weiterleitung. 
 
Kundenorders, die nicht am selben Tag 
des Ordereinganges weitergeleitet werden 
können, sind am darauffolgenden Bankar-
beitstag vorrangig gegenüber den neu ein-
gehenden Orders zu bearbeiten und wei-
terzuleiten. Ausgenommen davon sind ta-
gesgültige Aufträge 

6.3.3 Zusammenlegung von Kundenor-

ders 

Die BKS Bank führt Kundenorders nur in 
jenen Fällen zusammen, in denen für sie 
kein Grund zur Annahme besteht, dass 
dadurch Kundeninteressen potentiell ver-
letzt werden könnten und es daher 
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unwahrscheinlich ist, dass die Zusammen-
legung für den Kunden insgesamt nachtei-
lig ist. Ein Verfahren hinsichtlich einer red-
lichen Zuweisung ist eingerichtet. Eine Zu-
sammenlegung von Kundenorders ist in-
nerhalb der BKS Bank nur im Rahmen der 
Portfolioverwaltung und der Ausübung von 
Bezugsrechten möglich. Für den Einzelfall 
kann dennoch nicht ausgeschlossen wer-
den, dass die Zusammenlegung von Kun-
denorders einen Nachteil für einzelne Or-
ders mit sich bringen kann 

6.3.4 Zuteilung von Neuemissionen 

Wenn die BKS Bank im Rahmen einer 
Neuemission nicht im Bankenkonsortium 
vertreten ist, werden die Zeichnungsauf-
träge an eine im Konsortium vertretene 
Bank weitergeleitet, bei der die BKS Bank 
die größten Chancen für eine Zuteilung 
sieht. Die Zuteilung der Kundenorders er-
folgt nach dem Zuteilungsschlüssel des 
Konsortialführers oder, wenn ein solcher 
nicht festgelegt wurde, prozentuell vom er-
haltenen Wertpapiervolumen. Sollte die 
BKS Bank keine Zuteilung erhalten, erlö-
schen die Zeichnungsaufträge der Kunden. 
 
Unabhängig von dem entsprechenden Zu-
teilungsverfahren wird die BKS Bank da-
rauf achten, dass die Zuteilung im Inte-
resse aller Kunden fair und wenn möglich 
in handelbaren Mindestgrößen erfolgt. Die 
Zuteilung auf den einzelnen Kundende-
pots hat unverzüglich nach dem Eintreffen 
der Ausführung zu erfolgen und erfolgt 
unter Berücksichtigung der kleinsten han-
delbaren Einheit immer automatisch und 
anteilsmäßig, d. h. prozentual zum vom 
Kunden georderten Volumen 

 
6.4 Festlegung der Auftragsdurchführung 

für die verschiedenen Assetklassen 

Die BKS Bank leitet Kundenorders chrono-
logisch nach ihrem Einlangen unverzüglich 
an den jeweiligen Handelsplatz, wo das Fi-
nanzinstrument notiert, weiter (Prioritäts-
grundsatz). Kundenorders, die die BKS 
Bank außerhalb der Handelszeiten bzw. an 
Feiertagen erhält, werden an diesem Han-
delsplatz platziert, sobald diese den Han-
del wieder aufnimmt. 
 

Die BKS Bank behält sich vor, einzelne Ak-
tien und Marktplätze (z.B.  Aktien mit äu-
ßerst niedrigem Kurswert = Pennystocks, 
Titel mit Cannabis Bezug bzw. Krypto Be-
teiligung) oder Titel, welche über unsere 
Broker- und Clearinghäuser aufgrund in-
ternationaler regulatorischer  
Einschränkungen nicht handel- oder  
abwickelbar sind, im Sinne des Anleger-
schutzes sowie aufgrund der mit diesen 
Werten verbundenen Risiken (wie feh-
lende Transparenz und Liquidität oder  
Risiko von Kursmanipulationen und  
Betrug) zum Schutz unserer Kunden nicht 
anzubieten. 

6.4.1 Aktien und Exchange Traded 

Funds (ETF) 

Inland 
Inländische Aktien werden vorwiegend in 
Österreich gehandelt, sodass die Wiener 
Börse hinsichtlich der geforderten Preis-
qualität und niedrigeren Kosten grundsätz-
lich den geeigneten Ausführungsplatz dar-
stellt. Die BKS Bank wird daher Aufträge in 
österreichischen Finanzinstrumenten auf-
grund der regelmäßig höchsten Liquidität 
sowie einer schnellen und kostengünsti-
gen Ausführung an die Wiener Börse wei-
terleiten. 
 
Ausland 
Grundsätzlich bieten die Heimatbörsen 
der jeweiligen Aktien die höchste Liquidität 
und damit verbunden auch regelmäßig die 
höchste Ausführungswahrscheinlichkeit 
und die Wahrscheinlichkeit der besten 
Preisbildung. 
 
Wenn ein Finanzinstrument an mehreren 
Handelsplätzen gehandelt wird, leitet die 
BKS Bank die Order an die Heimatbörse 
des Finanzinstrumentes weiter. 
 
Ausgenommen von dieser Regelung sind 
in Deutschland die Einzelwerte der Indices 
DAX, SDAX, MDAX und TECDAX, die im-
mer an der Börse Frankfurt (XETRA) und 
nicht an der Heimatbörse platziert werden.  
 
Wünscht der Kunde eine andere Vor-
gangsweise, muss er der Bank eine aus-
drückliche Weisung erteilen 



29 

6.4.2 Bezugsrechte 

Neben den klassischen Bezugsrechten 
zählen auch handelbare Erwerbsansprü-
che sowie Rücknahmerechte (sog. red-
emption rights) zu dieser Finanzinstru-
mentenkategorie. Im Hinblick auf die zeit-
lich begrenzten Bezugsfristen werden bei 
im Ausland verwahrten Bezugsrechten die 
Kriterien „Wahrscheinlichkeit und Schnel-
ligkeit der Ausführung“ stärker gewichtet. 
 
Aufträge für im Inland notierte Bezugs-
rechte leitet die BKS Bank aufgrund der re-
gelmäßig höheren Liquidität an die Wiener 
Börse weiter. 
 
Bei der Ausführung einer Order im Aus-
land bedient sich die BKS Bank geeigneter 
anderer Fremdbanken oder Finanzdienst-
leistungsunternehmen (sog. Broker), die 
über einen Zugang zu dem jeweiligen 
Handelsplatz verfügen. Diese Fremdban-
ken oder Broker werden die Order dann 
auftragsgemäß an den Handelsplatz wei-
terleiten. 
 
Nicht disponierte Bezugsrechte werden 
von der BKS Bank interessewahrend für 
den Kunden am letzten Handelstag ver-
kauft. Sollte kein Bezugsrechtshandel zu-
stande kommen, verfallen die Bezugs-
rechte wertlos. 
 
Um die mit der Abwicklung verbundenen 
Kosten gering zu halten, fasst die BKS 
Bank im Interesse der Kunden solche Auf-
träge zusammen und leitet sie gesammelt 
an den Handelsplatz weiter. 

6.4.3 Optionsscheine und Zertifikate 

Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Zerti-
fikaten und Optionsscheinen wird die BKS 
Bank in der Regel im Wege der Kommis-
sion über Finanzintermediäre bzw. über die 
Heimatbörse ausführen. 
 
Beziehen sich die Aufträge auf von der 
BKS Bank selbst oder von mit ihr verbun-
denen Unternehmen emittierte Zertifikate 
oder Optionsscheine, wird die BKS Bank 
die Aufträge in der Regel im Wege des 
Festpreisgeschäftes ausführen. Kommt 
kein Festpreisgeschäft zustande, wird die 

BKS Bank auch diese Aufträge an die Hei-
matbörse weiterleiten. 

6.4.4 Renten- und rentenähnliche Fi-

nanzinstrumente 

Zu dieser Finanzinstrumentenklasse gehö-
ren Schuldverschreibungen, Geldmarktpa-
piere, rentenähnlich ausgestaltete sonstige 
Wertpapiere sowie strukturierte Anleihen. 
 
Inland 
Inländische Schuldverschreibungen wer-
den vorwiegend in Österreich gehandelt, 
sodass die Wiener Börse hinsichtlich der 
geforderten Preisqualität und niedrigeren 
Kosten grundsätzlich den geeigneten Aus-
führungsplatz darstellt. Die BKS Bank wird 
daher Aufträge in österreichischen Finan-
zinstrumenten aufgrund der regelmäßig 
höchsten Liquidität sowie einer schnellen 
und kostengünstigen Ausführung an die 
Wiener Börse weiterleiten. 
 
Hinweis: Von der BKS Bank selbst begebe-
ne Emissionen werden seitens der BKS 
Bank außerhalb der Zeichnungsfrist nicht 
im Rahmen eines Festpreisgeschäfts zu-
rückgekauft, sondern ausnahmslos an die 
Wiener Börse in Form eines Kommissi-
onsgeschäftes zur Ausführung weitergelei-
tet. Dadurch kann es zu einer Erhöhung 
des Liquiditätsrisikos kommen. 
 
Ausland 
Grundsätzlich bieten die Heimatbörsen 
der jeweiligen Schuldverschreibungen die 
höchste Liquidität und damit verbunden 
auch regelmäßig die höchste Ausfüh-
rungswahrscheinlichkeit sowie die Wahr-
scheinlichkeit der besten Preisbildung. 
Wenn ein Finanzinstrument an mehreren 
Börsen gehandelt wird, wird die Order an 
die Heimatbörse des Finanzinstrumentes 
weitergeleitet. 
 
Wünscht der Kunde eine andere Vorge-
hensweise, muss er der Bank eine aus-
drückliche Weisung erteilen. 
 
Falls eine Börsentransaktion für den Kun-
den nachteilig wäre, wird die Bank den 
Auftrag über geeignete Handelsplätze 
(multilaterale Handelssysteme) bzw. 
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Handelspartner in Form eines Kommissi-
onsgeschäftes zur Ausführung weiterleiten. 
 
6.4.5 Finanzderivate 

Dazu zählen u. a. auch Finanzterminge-
schäfte, die unter standardisierten Bedin-
gungen an einem Handelsplatz gehandelt 
werden oder die außerbörslich bilateral  
zwischen Kunde und BKS Bank individuell 
vereinbart werden.  
 
Aufträge in börsengehandelten Finanzderi-
vaten wird die BKS Bank an dem jeweili-
gen Handelsplatz ausführen, an dem der 
jeweilige Kontrakt gehandelt wird 

6.4.6 Anteile an Investmentfonds 

Regelungen dazu finden sich im Invest-
mentfondsgesetz (InvFG 2011). Sie bilden 
eine Ausnahme von den Ausführungs-
grundsätzen im Handel mit Finanzinstru-
menten (Best Execution Policy). 
 
Die BKS Bank führt Aufträge in Invest-
mentfonds grundsätzlich nach Maßgabe 
des Investmentfondsgesetzes aus, d. h., 

der Kauf und Verkauf von Investment-
fondsanteilen erfolgt durch Ausgabe und 
Rücknahme durch die Kapitalanlagegesell-
schaft selbst im Primärmarkt. Sollte das 
nicht möglich sein, wird eine bestmögliche 
Ausführung im Interesse des Kunden er-
folgen. 

6.4.7 Devisenkassageschäfte im Zusam-

menhang mit Wertpapiergeschäf-

ten 

Sollte der Kunde nicht ausdrücklich ein 
Festpreisgeschäft (Freiverkehrskurs) für die 
Devisentransaktion wünschen, wird der 
Auftrag zum Devisen-Fixingkurs der BKS 
Bank abgerechnet. Dieser Devisen-Fixing-
kurs wird von der BKS Bank 1-mal täglich 
unter Berücksichtigung der angesammel-
ten Zahlungsaufträge pro Währung und 
der Marktverhältnisse festgelegt. 

 

 
 

 
 

6.5 Ausführungsplätze 

Für alle Geschäfte der Punkte 6.4.1 bis 6.4.4 gelten folgende Ausführungsplätze 
 

Land Markt/Börse MIC 

Österreich Wien Xetra XVIE 
Deutschland Frankfurt Xetra XETR 

Deutschland Berlin XBER 
Deutschland Düsseldorf XDUS 
Deutschland Frankfurt XFRA 
Deutschland Hamburg XHAM 
Deutschland Hannover XHAN 
Deutschland München XMUN 
Deutschland Stuttgart XSTU 

Griechenland Athen XATH 
Großbritannien London XLON 
Irland Dublin XDUB 
Luxemburg Luxemburg XLUX 
Niederlande Amsterdam XAMS 
Portugal Lissabon XLIS 
Schweiz Swiss Ex XSWX 
Spanien Madrid XMAD 

USA NYSE XNYS 
USA NADAQ XNMS 
USA OTCBB XOTC 
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Land Markt/Börse MIC 
USA AMEX XASE 
Kanada Toronto Stock Exchange XTSE 
Kanada Toronto Venture Exchange XTSX 

Kanada Vancouver XVSE 

Tschechien Prag XPRA 
Bulgarien Sofia XBUL 
Estland Tallinn XTAL 
Kroatien Zagreb XZAG 
Lettland Riga XRIS 
Litauen Vilnius XLIT 
Polen Warschau XWAR 
Rumänien Bukarest XBSE 
Russland Moskau XMOS 

Russland St. Petersburg XPET 
Serbien Belgrad XBEL 
Slowakei Bratislava XBRA 
Slowenien Laibach XLJU 
Ukraine Kiew XKIS 

Australien Sydney XASX 
China Hong Kong XHKG 
Japan Tokio XTKS 
Neuseeland Wellington XNZE 
Singapur Singapur XSES 
Südafrika Johannesburg XJSE 
Thailand Bangkok XBKK 

 
Die BKS Bank behält sich vor, nicht alle Ausführungsplätze anzubieten, die für ein Finan-
zinstrument zur Verfügung stehen. 
   
6.6 Überwachung, Überprüfung und Ver-

öffentlichung der Ausführungspolitik 

Die BKS Bank überwacht die Wirksamkeit 
der Ausführungsgrundsätze, insbesondere 
die Qualität der Ausführung durch die un-
ter Punkt 6.5 genannten Ausführungs-
plätze, regelmäßig und behebt bei Bedarf 
etwaige Mängel. Darüber hinaus überprüft 
die BKS Bank die Ausführungspolitik min-
destens einmal jährlich dahingehend, ob 
die unter Punkt 6.5 genannten Ausfüh-
rungsplätze weiterhin gleichbleibend das 
bestmögliche Ergebnis für ihre Kunden er-
bringen oder ob Änderungen der Ausfüh-
rungspolitik erforderlich sind. Eine Über-
prüfung findet auch immer dann statt, 
wenn eine wesentliche Änderung eintritt, 
die die Fähigkeit der BKS Bank beeinträch-
tigt, für ihre Kunden auch weiterhin das 
bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Die 
BKS Bank wird Kunden, mit denen sie eine 
laufende Geschäftsbeziehung unterhält, 

über wesentliche Änderungen der Ausfüh-
rungspolitik informieren, wobei eine we-
sentliche Änderung jedes wichtige Ereignis 
mit potentiellen Auswirkungen auf Para-
meter der bestmöglichen Ausführung, wie 
Kosten, Schnelligkeit, Wahrscheinlichkeit 
der Ausführung und Abwicklung, Umfang, 
Art oder jegliche anderen für die Ausfüh-
rung des Auftrags relevanten Aspekte, dar-
stellt. 
 
 
 
 
6.7 Überprüfung der externen Handels-

partner 

Die BKS Bank bedient sich eines Finanzin-
termediärs (Kommissionärs), wenn sie 
keinen direkten Zugang zu einem Han-
delsplatz hat. Die BKS Bank arbeitet mit 
mehreren Finanzintermediären zusammen, 
wobei diese in der Vergangenheit stets 
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eine schnelle und zuverlässige Ausführung 
geboten haben, ohne dass im Einzelnen 
Qualitätsunterschiede festzustellen gewe-
sen wären. 
 
Im Sinne der bestmöglichen Orderausfüh-
rung für den Kunden überprüft die Bank 
diese Finanzintermediäre regelmäßig. Es 
sind dies insbesondere die Oberbank AG 
(Linz), Bank für Tirol und Vorarlberg Akti-
engesellschaft (Innsbruck), UniCredit 
Bank AG (München und Wien), Raiffeisen 
Bank International AG (Wien), Raiffeisen-
landesbank Niederösterreich-Wien AG 
(Wien), Erste Group Bank AG (Wien), 
CACEIS Bank Deutschland AG (Mün-
chen), Koch-Bank GmbH (München) und 
die Euroclear Bank S.A. (Belgien).  
Die Handelspartner der BKS Bank werden 
hinsichtlich der Einhaltung der Erzielung 

des bestmöglichen Ergebnisses bei der 
Ausführung von Kundenorders überprüft. 
Ergeben sich bei einem Handelspartner 
wesentliche Änderungen, überprüft die 
BKS Bank die Voraussetzungen, ob die 
Ausführungspolitik weiterhin eingehalten 
wird. Eine wesentliche Änderung liegt ins-
besondere dann vor, wenn sich Änderun-
gen in der Lizenz (z. B. Verlust bzw. Rück-
gabe der Bank- oder Brokerlizenz, Warn-
meldungen von Aufsichtsbehörden) bzw. 
Qualitätsverschlechterungen ergeben. 
Die BKS Bank leitet Aufträge nur an sol-
che Handelspartner weiter, die nach den 
Grundsätzen arbeiten, welche der eigenen 
Durchführungspolitik entsprechen. 
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7.  Informationen 
über Interessenkonflikte 

 
Eine Universalbank, wie die BKS Bank, er-
bringt für ihre Kunden eine Vielzahl von 
Wertpapierdienstleistungen und Wertpa-
piernebendienstleistungen, wodurch sich 
Interessenkollisionen nicht zur Gänze aus-
schließen lassen.  
 
Im Sinne der §§ 45 und 46 WAG 2018 
hat ein Kreditinstitut wirksame, seiner 
Größe und Organisation sowie der Art, des 
Umfangs und der Komplexität seiner Ge-
schäfte angemessene Leitlinien für den 
Umgang mit möglichen Interessenkonflik-
ten festzulegen und diese laufend anzu-
wenden, um zu verhindern, dass Interes-
senkonflikte den Kundeninteressen, ein-
schließlich ihrer Nachhaltigkeitspräferen-
zen, schaden. 
 
Nachfolgend informieren wir gemäß den 
genannten Bestimmungen darüber, wie 
wir mit etwaigen Interessenkonflikten, die 
möglicherweise im Zusammenhang mit 
der Erbringung von Wertpapierdienstleis-
tungen und Wertpapiernebendienstleis-
tungen entstehen könnten, in der BKS 
Bank umgehen und welche Maßnahmen 
und Verfahren die BKS Bank getroffen hat, 
um derartige Konflikte zu vermeiden. 
 
Was sind „Interessenkonflikte“ im 
Sinne des WAG 2018, wo können diese 
auftreten? 
Im Wesentlichen wird unter einem „Inte-
ressenkonflikt” eine Situation verstanden, 
bei der sich konkurrierende Interessen der 
Bank oder deren Mitarbeiter auf der einen 
und jene des Kunden auf der anderen 
Seite gegenüberstehen. Aber auch eine 
Kollision von gegenläufigen Interessen 
mehrerer Kunden untereinander wäre bei 
der Erbringung von Wertpapierdienstleis-
tungen denkbar. So können sich solche 
Interessenkonflikte beispielsweise aus 
dem Bankinteresse am Verkauf von Fi-
nanzprodukten (insbesondere eigener 
Produkte), aus wirtschaftlichen, funktiona-
len oder persönlichen Verbindungen der 
Bank und ihrer Mitarbeiter, aus  

 
Nachhaltigkeitspräferenzen oder aus an-
deren Geschäftstätigkeiten der Bank (ins-
besondere des Eigenhandels), aus der Er-
langung von nicht öffentlichen Informatio-
nen oder im Rahmen der Orderausführung 
ergeben. Derartige potentielle Interessen-
konflikte könnten im Zuge der Erbringung 
sämtlicher Wertpapierdienstleistungen und 
Wertpapiernebendienstleistungen entste-
hen, wie beispielsweise bei der Ausfüh-
rung Ihrer Kauf- und Verkaufsaufträge, der 
Anlageberatung, der Vermögensverwal-
tung, der Wertpapierverwahrung, bei mit 
dem Wertpapiergeschäft zusammenhän-
genden Fremdwährungsgeschäften sowie 
bei Emissionstätigkeiten (z. B. Begebung 
von Anleihen etc.).  
 
Welche Maßnahmen und Verfahren wer-
den zur Konfliktvermeidung gesetzt?  
Zur Vermeidung etwaiger Interessenkon-
flikte werden in einschlägigen Vorschriften, 
wie insbesondere dem Börsegesetz 2018 
und der EU-Marktmissbrauchsverordnung 
(596/2014/EU; „MAR“), dem WAG 2018, 
etwaigen Verordnungen der Finanzmarkt-
aufsicht sowie den internen Arbeitsanwei-
sungen und Vorschriften, Maßnahmen 
und Verfahren festgelegt. All diese Regel-
werke bilden einen integrierenden Be-
standteil der von der BKS Bank festgeleg-
ten Leitlinien und Verfahren zur Vermei-
dung von Interessenkonflikten. Ziel der 
BKS Bank ist es, mögliche Interessenkon-
flikte zu erkennen und so weit als möglich 
zu vermeiden.  
In diesem Zusammenhang hat die BKS 
Bank vielfältige Maßnahmen ergriffen, um 
Interessenkonflikte zu erkennen und zu 
vermeiden. Solche Maßnahmen sind ins-
besondere:   
•     die Einrichtung einer unabhängigen 

Compliance-Organisation, der unter 
anderem auch die Aufgabe zukommt, 
Interessenkonflikte zu erkennen und 
die gesetzten Maßnahmen laufend zu 
überwachen und erforderlichenfalls für 
Adaptierungen zu sorgen; 
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•    die laufende Kontrolle der Wertpapier-
geschäfte; 

•    die Festlegung von Regelwerken zur 
Verhinderung von Marktmissbrauch;   

•    die Schaffung von organisatorischen 
und technischen Zugriffs- und Infor-
mationsbarrieren, um die Weitergabe 
von vertraulichen Informationen zu be-
schränken; 

•    die Trennung von Verantwortlichkeiten, 
um Abhängigkeiten zu verhindern; 

•    die Verpflichtung der Mitarbeiter der 
BKS Bank zur Einhaltung der speziell 
erlassenen Richtlinien für Geschäfte 
eigener Mitarbeiter, um Interessenkon-
flikte zwischen Kunden und Mitarbei-
tern zu vermeiden;   

•    die regelmäßige Aus- und Weiterbil-
dung der Mitarbeiter, welche Dienst-
leistungen im Sinne des WAG 2018 
erbringen;  

•    die Verpflichtung zur Meldung von 
Mandaten der Geschäftsleitung bei 
Emittenten;  

•    die Nennung von wesentlichen Beteili-
gungen der BKS Bank und deren Kon-
zerngesellschaften an anderen Emit-
tenten; 

•    die Festlegung einer klaren Durchfüh-
rungspolitik betreffend Kundenauf-
träge, die insbesondere die Beachtung 
des Prioritätsprinzips beinhaltet; 

•    die Durchführung von Neuemissionen 
nach einem transparenten Auftei-
lungsschlüssel; 

•    die Festlegung der Priorität des Kun-
deninteresses vor dem Interesse der 
Bank oder deren Mitarbeiter; 

•    die klare Trennung zwischen Kunden- 
und Eigenhandel und die Festlegung 
der strikten Priorität von Kundeninte-
ressen gegenüber den Eigenhandelsin-
teressen der BKS Bank; 

•    die Festlegung von Regeln betreffend 
die Annahme und Gewährung von Ge-
schenken; 

•    die Einhaltung der speziellen Offenle-
gungspflichten in Prospekten im Zu-
sammenhang mit öffentlichen Ange-
boten von Wertpapieren;   

•    die Offenlegung sämtlicher erhaltener 
und gewährter Vorteile („Zuwendun-
gen“) von bzw. an Dritte; 

•    die Implementierung eines interessen-
konfliktvermeidenden Vergütungssys-
tems. 

Für die Überwachung der Einhaltung der 
einschlägigen Vorschriften zur Vermeidung 
von Interessenkonflikten ist insbesondere 
die unabhängige WAG-Compliance-Stelle 
der BKS Bank zuständig, welche auch ein 
Konfliktregister führt. Der WAG-Compli-
ance-Stelle obliegt es auch, Maßnahmen 
anzuordnen, um etwaige Interessenkon-
flikte zu bewältigen. Meldungen sowie die 
nachprüfende Kontrolle bei einem mögli-
chen Auftreten von Interessenkonflikten 
werden von der WAG-Compliance-Stelle 
dokumentiert. 
 
Sollten die dargelegten Grundsätze nicht 
ausreichen, eine Beeinträchtigung von 
Kundeninteressen auszuschließen, legt die 
BKS Bank den zugrunde liegenden Inte-
ressenkonflikt vorab offen. Dies, um den 
Kunden eine Entscheidung auf informier-
ter Grundlage zu ermöglichen. Die Offen-
legung gegenüber dem Kunden erfolgt in 
allgemeiner Form unter Einhaltung des 
Bankgeheimnisses. 
 
Die BKS Bank informiert den Kunden ent-
sprechend den gesetzlichen Vorgaben 
umfassend über für ihn geeignete Pro-
dukte und berät ihn kundenorientiert, an-
leger- und anlagegerecht unter Berück-
sichtigung der vom Kunden bekannt gege-
benen Nachhaltigkeitspräferenzen. Die 
BKS Bank hat ein Interesse daran, dass 
Kunden ihre eigenen Produkte bzw. Pro-
dukte von Unternehmen erwerben, an de-
nen die BKS Bank beteiligt ist. Bei eigenen 
Emissionen der BKS Bank besteht dieses 
Interesse unter anderen aufgrund einer 
möglichen gesetzlichen Verlustbeteili-
gungspflicht des Kunden sowie bei eige-
nen nachrangigen Emissionen der BKS 
Bank in der möglichen Erhöhung der Ei-
genmittelquote und des Streubesitzes der 
BKS Bank. Weiters können sämtliche Mit-
arbeiter der BKS Bank im Zuge eines Mit-
arbeiterbeteiligungsprogramms BKS-Aktien 
erhalten bzw. können auch selbst in BKS-
Aktien investieren. Es wurden daher von 
der BKS Bank zahlreiche Maßnahmen ge-
troffen, um damit einhergehende mögliche 
Interessenkonflikte zu vermeiden.  Die BKS 
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Bank informiert den Kunden im Rahmen 
der für ihn geeigneten Produktpalette auch 
über ihre eigenen Produkte bzw. Produkte 
von Unternehmen, an denen die BKS 
Bank beteiligt ist. Das sind insbesondere 
die 3 Banken-Generali Investment-Gesell-
schaft m.b.H., die Oberbank AG, die Bank 
für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft 
sowie die 3-Banken Wohnbaubank AG 
(bei denen die BKS Bank auch 

Aufsichtsratsmandate innehat). Die BKS 
Bank ist überzeugt, dass diese Produkte 
mit entsprechenden Fremdprodukten 
gleichwertig sind. Weitere Beteiligungen 
der BKS Bank können dem aktuellen Ge-
schäftsbericht auf der Homepage der BKS 
Bank (www.bks.at) entnommen werden. 
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8.  Informationen über Vorteile (Zuwendungen) 
 
Im Zusammenhang mit der Erbringung 
von Wertpapierdienstleistungen oder 
Wertpapiernebendienstleistungen ist der 
BKS Bank als nicht-unabhängiger Berater 
die Annahme von Vorteilen unter be-
stimmten Voraussetzungen gestattet. Vor-
teile sind Gebühren, Provisionen, sonstige 
Geldleistungen oder nicht in Geldform an-
gebotene Zuwendungen.  
 
Die BKS Bank erhält als nicht-unabhängi-
ger Berater Vorteile von Dritten (z. B. Emit-
tenten, Produktanbieter oder Vertriebs-
partner), wobei die Höhe dieser Vorteile 
von der Art des Produkts, vom verkauften 
bzw. verwahrten Volumen und vom jeweili-
gen Partner abhängt. 
 
In der Vermögensverwaltung nimmt die 
BKS Bank – mit Ausnahme geringfügiger 
nicht-monetärer Vorteile – keine Vorteile 
an.  
 
Werden von der BKS Bank Vorteile ange-
nommen, erfolgt dies nur unter strengen 
Kriterien und ausschließlich im Rahmen 
der gesetzlichen Vorgaben. Alle erhaltenen 
Vorteile werden dazu verwendet, die Qua-
lität der Dienstleistungen für die Kunden 
der BKS Bank zu verbessern. Insbesondere 
stellt die BKS Bank ihren Kunden erfah-
rene und speziell ausgebildete Anlagebe-
rater vor Ort zur Verfügung, die ihre Kun-
den bestmöglich unterstützen. Es wird sei-
tens der BKS Bank darauf geachtet, dass 
erhaltene Vorteile die bestmögliche Erfül-
lung ihrer Verpflichtungen gegenüber Kun-
den nicht beeinträchtigen. Jedenfalls zu-
lässig sind Leistungen der BKS Bank an 
Dritte, die die Erbringung der Wertpapier-
dienstleistung erst ermöglichen oder die 
dafür erforderlich sind (z. B. Börsegebüh-
ren, Depotgebühren, behördliche Kosten 
etc.).  
 
Vorteile in Form von Geldleistungen (mo-
netäre Vorteile) werden im Zusammen-
hang mit dem Vertrieb von Finanzinstru-
menten gezahlt und können der BKS Bank  
 
 

 
einmalig im Zuge von Wertpapiertransakti-
onen und/oder laufend, insbesondere ab-
hängig vom Bestand des veranlagten 
Wertpapiervolumens (Bestandsprovisio-
nen), gewährt werden.  
 
Sofern die BKS Bank Vorteile erhält oder 
gewährt, legt sie ihren Kunden die Exis-
tenz, die Art und den Betrag des Vorteils 
vor Erbringung der jeweiligen Wertpapier- 
oder Wertpapiernebendienstleistung offen. 
Ist die Höhe des Betrags nicht feststellbar, 
so wird die Art und Weise der Berechnung 
offengelegt. Zudem erhalten Kunden jähr-
lich eine Information über die tatsächliche 
Höhe der angenommenen sowie der ge-
währten Vorteile.  
 
Geringfügige Vorteile, die nicht in Form ei-
ner Geldleistung gewährt werden (gering-
fügige nicht-monetäre Vorteile), nimmt die 
BKS Bank nur an, wenn diese im Rahmen 
des gewöhnlichen Geschäftsverlaufs an-
gemessen und verhältnismäßig sind, eine 
gewisse Größenordnung nicht überschrei-
ten und damit als geringfügig angesehen 
werden können. In diesem Sinne erhält die 
BKS Bank von Dritten insbesondere Infor-
mationsmaterialien und Dokumentations-
unterlagen zu Finanzinstrumenten, Infor-
mationen zu Produkt- oder Marktentwick-
lungen allgemeinen Charakters oder Wer-
bebroschüren. Die BKS Bank erhält des 
Weiteren unentgeltliche Einladungen diver-
ser Produktanbieter zu Informations- und 
Ausbildungsveranstaltungen oder sonsti-
gen Events. Wesentlicher Zweck derartiger 
Veranstaltungen ist die Vermittlung von 
Fachwissen und der Informations- und Er-
fahrungsaustausch. Im Rahmen dieser 
Veranstaltungen, die von dritter Seite an-
geboten werden, dürfen Essens- und Ge-
tränkekonsumationen durch BKS-Mitarbei-
ter pro Person und Veranstaltungstag den 
orts- und geschäftsüblichen Umfang nicht 
überschreiten.  
 
Auf Nachfrage stellen die Kundenberater 
der BKS Bank gerne weitere Informationen 
zur Verfügung. 
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9.  Hinweis zur Bankenabwicklung  
und Gläubigerbeteiligung (Bail-in) 

 
Als Reaktion auf Erfahrungen in der Fi-
nanzkrise 2008 haben viele Staaten Rege-
lungen erlassen, mit denen ausfallgefähr-
dete Banken zukünftig ohne eine Beteili-
gung des Steuerzahlers geordnet abgewi-
ckelt werden können. Dies führt dazu, 
dass Anteilsinhaber und Gläubiger von 
Banken im Falle einer Abwicklung an de-
ren Verlusten beteiligt werden können. Ziel 
ist es, die Abwicklung einer Bank ohne 
den Einsatz öffentlicher Mittel zu ermögli-
chen. 
 
Die Europäische Union hat dazu folgende 
Rechtsakte verabschiedet:  
•    die Sanierungs- und Abwicklungsricht-

linie (Bank Recovery and Resolution 
Directive, „BRRD“) und  

•    die Verordnung zur Festlegung einheit-
licher Vorschriften und eines einheitli-
chen Verfahrens für die Abwicklung 
von Kreditinstituten und bestimmten 
Wertpapierfirmen im Rahmen eines 
einheitlichen Abwicklungsmechanis-
mus und eines einheitlichen Abwick-
lungsfonds („SRM-Verordnung“). 

Die BRRD sieht unter anderem vor, dass 
jeder EU-Mitgliedstaat eine nationale Ab-
wicklungsbehörde einrichtet, die be-
stimmte Rechte zur Abwicklung und Sa-
nierung von Kreditinstituten hat. Diese 
Maßnahmen können sich nachteilig auf 
Anteilsinhaber und Gläubiger von Banken 
auswirken. 
 
Die BRRD wurde in Österreich durch das 
Bundesgesetz über die Sanierung und Ab-
wicklung von Banken („BaSAG“) umge-
setzt. Das BaSAG ist mit 01.01.2015 in 
Kraft getreten. 
 
Die genaue Ausgestaltung der Maßnah-
men auf nationaler Ebene, die Abwick-
lungsbehörden treffen können, kann sich 
im Detail unterscheiden. Im Folgenden er-
läutern wir die möglichen Abwicklungs-
maßnahmen am Beispiel Österreichs. Die 
Abwicklungsverfahren anderer,  

 
insbesondere auch nicht-europäischer 
Länder können auch abweichend und 
noch einschneidender ausgestaltet sein. 
 
Wann kann ich betroffen sein? 
Betroffen sein können Sie als Anteilsinha-
ber oder Gläubiger einer Bank, wenn Sie 
von der Bank ausgegebene Finanzinstru-
mente (z. B. Aktien, Anleihen oder Zertifi-
kate) oder als Vertragspartner der Bank 
Forderungen gegen die Bank haben (z.B. 
ungedeckte Einlagen). 
 
Die Wertpapiere, die Sie als Kunde von Ih-
rer Bank im Depot verwahren lassen und 
die nicht von der depotführenden Bank 
emittiert wurden, sind nicht Gegenstand 
einer Abwicklungsmaßnahme gegen diese 
Bank. Im Fall der Abwicklung einer depot-
führenden Bank bleiben Ihre Eigentums-
rechte an diesen Finanzinstrumenten im 
Depot davon unberührt. 
 
Wer ist die Abwicklungsbehörde?  
Um im Krisenfall eine geordnete Abwick-
lung zu ermöglichen, wurden Abwick-
lungsbehörden geschaffen. Die für die be-
troffene Bank zuständige Abwicklungsbe-
hörde ist unter bestimmten Abwicklungs-
voraussetzungen ermächtigt Abwicklungs-
maßnahmen anzuordnen. 
 
Auf der europäischen Ebene ist das Single 
Resolution Board („SRB“, deutsch „Ein-
heitlicher Abwicklungsausschuss“) als 
oberste Abwicklungsbehörde neu einge-
richtet worden, die auch für die Abwick-
lung direkt von der EZB beaufsichtigter 
Banken zuständig ist. Als nationale Ab-
wicklungsbehörde ist die Österreichische 
Finanzmarktaufsicht („FMA“) vorgesehen 
worden. Die FMA ist in Österreich überdies 
für die nicht durch die EZB beaufsichtigten 
Banken (sog. weniger bedeutende Ban-
ken) als Abwicklungsbehörde primär zu-
ständig. 
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Aus Vereinfachungsgründen wird nachfol-
gend nicht mehr zwischen SRB und FMA 
unterschieden. 
 
Wann kommt es zu einer Bankenabwick-
lung bzw. Gläubigerbeteiligung? 
Die Abwicklungsbehörde kann bestimmte 
Abwicklungsmaßnahmen anordnen, wenn 
folgende Abwicklungsvoraussetzungen 
vorliegen:  
•     Der Ausfall oder wahrscheinliche 

Ausfall der betroffenen Bank wurde 
durch die Abwicklungsbehörde festge-
stellt. Diese Einschätzung erfolgt nach 
gesetzlichen Vorgaben und liegt bei-
spielsweise vor, wenn die Bank auf-
grund von Verlusten nicht mehr die 
gesetzlichen Anforderungen an die Zu-
lassung als Kreditinstitut erfüllt (z. B. 
die gesetzlich geforderten Mindestei-
genmittelquoten nicht einhält).  

•    Es besteht keine Aussicht, den Ausfall 
der Bank durch alternative Maßnah-
men des privaten Sektors oder sons-
tige Maßnahmen der Aufsichtsbehör-
den abzuwenden.  

•    Die Maßnahme ist im öffentlichen In-
teresse erforderlich, d. h. notwendig 
und verhältnismäßig, und eine Liquida-
tion in einem regulären Insolvenzver-
fahren ist keine gleichwertige Alterna-
tive. 
 

Welche Maßnahmen kann die Abwick-
lungsbehörde ergreifen? 
Liegen alle Abwicklungsvoraussetzungen 
vor, kann die Abwicklungsbehörde – be-
reits vor einer Insolvenz – umfangreiche 
Abwicklungsmaßnahmen ergreifen, die 
sich auf Anteilseigner und Gläubiger der 
Bank nachteilig auswirken können:  
•    Das Instrument des sog. Bail-in (auch 

als sog. Gläubigerbeteiligung bezeich-
net): Die Abwicklungsbehörde kann Fi-
nanzinstrumente und übrige berück-
sichtigungsfähige Verbindlichkeiten der 
Bank entweder teilweise oder vollstän-
dig herabschreiben oder in Eigenkapital 
(Aktien) umwandeln, um die Bank auf 
diese Weise zu stabilisieren. 

•    Das Instrument der Unternehmens-
veräußerung: Dabei werden Anteile, 
Vermögenswerte, Rechte oder Verbind-
lichkeiten der abzuwickelnden Bank 

ganz oder teilweise auf einen be-
stimmten Erwerber, bei dem es sich 
nicht um ein Brückeninstitut handelt, 
übertragen. Soweit Anteilseigner und 
Gläubiger von der Unternehmens-
veräußerung betroffen sind, steht 
ihnen ein anderes bereits bestehendes 
Institut gegenüber.  

•    Das Instrument des Brückeninstituts: 
Die Abwicklungsbehörde kann Anteile 
an der Bank oder einen Teil oder die 
Gesamtheit des Vermögens der Bank 
einschließlich ihrer Verbindlichkeiten 
auf ein sog. Brückeninstitut übertra-
gen. Dies kann die Fähigkeit der Bank 
beeinträchtigen, ihren Zahlungs- und 
Lieferverpflichtungen gegenüber den 
Gläubigern nachzukommen, sowie den 
Wert der Anteile an der Bank reduzie-
ren.  

•    Das Instrument der Ausgliederung von 
Vermögenswerten: Dabei werden Ver-
mögenswerte, Rechte oder Verbind-
lichkeiten auf eine oder mehrere für 
die Vermögensverwaltung errichtete 
Zweckgesellschaften (Abbaueinheit) 
übertragen. Hierdurch sollen die Ver-
mögenswerte mit dem Ziel verwaltet 
werden, ihren Wert bis zur späteren 
Veräußerung oder Liquidation zu maxi-
mieren. Ähnlich dem Instrument der 
Unternehmensveräußerung steht ei-
nem Gläubiger nach Übertragung ein 
neuer Schuldner gegenüber. Dieses In-
strument kann nur gemeinsam mit ei-
nem anderen Abwicklungsinstrument 
angewandt werden. 

Die Abwicklungsbehörde kann durch eine 
behördliche Anordnung die Bedingungen 
der von der Bank herausgegebenen Finan-
zinstrumente sowie der gegen sie beste-
henden Forderungen anpassen, z. B. kann 
der Fälligkeitszeitpunkt oder der Zinssatz 
zu Lasten des Gläubigers geändert wer-
den. Ferner können Zahlungs- und Lie-
ferverpflichtungen modifiziert, u. a. vo-
rübergehend ausgesetzt werden. Auch 
können Kündigungs- und andere Gestal-
tungsrechte einer Vertragspartei vorüber-
gehend ausgesetzt werden. Auch kann die 
Durchsetzung von Sicherungsrechten ab-
gesicherter Gläubiger ausgesetzt werden.  
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Wann bin ich als Gläubiger von einem 
Bail-in betroffen? 
Ob Sie als Gläubiger von der Abwick-
lungsmaßnahme des Bail-in betroffen 
sind, hängt von der Reichweite der ange-
ordneten Maßnahme und davon ab, in 
welche Klasse Ihr Finanzinstrument oder 
Ihre Forderung einzuordnen ist. 
 
Im Rahmen eines Bail-in werden Finanz-
instrumente und Forderungen in verschie-
dene Klassen eingeteilt und nach einer 
gesetzlichen Rangfolge zur Haftung heran-
gezogen (sog. Verlusttragungskaskade 
oder Haftungskaskade). 
 
Für die Betroffenheit der Anteilsinhaber 
und Gläubiger der jeweiligen Klassen gel-
ten folgende Prinzipien: Erst wenn eine 
Klasse von Verbindlichkeiten komplett her-
angezogen wurde und dies nicht genügt, 
um Verluste ausreichend zur Stabilisierung 
der Bank zu kompensieren, kann die in der 
Verlusttragungskaskade folgende Klasse 
von Verbindlichkeiten herabgeschrieben 
oder umgewandelt werden. 
 
Bestimmte Arten von Finanzinstrumenten 
und Forderungen sind vom Bail-in-Instru-
ment gesetzlich ausgenommen. Dies sind 
beispielsweise durch das gesetzliche Ein-
lagensicherungssystem gedeckte Einlagen 
bis 100.000,- EUR pro Einleger und durch 
Vermögenswerte besicherte Verbindlich-
keiten (z. B. fundierte Schuldverschrei-
bungen, Pfandbriefe). 
 
Verbindlichkeiten, auf welche der Bail-in 
angewendet wird, werden auch als be-
rücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 
bezeichnet. 

In der Verlusttragungskaskade einer in Ös-
terreich ansässigen Bank sind folgende 
Klassen zu unterscheiden:  

1. Zunächst betreffen die Abwicklungs-
maßnahmen das harte Kernkapital 
und somit die Anteilsinhaber der Bank 
(z. B. Inhaber von Aktien). 

2. Danach werden die Gläubiger des zu-
sätzlichen Kernkapitals in Anspruch 
genommen (z. B. Inhaber von Additio-
nal Tier 1-Emissionen).  

3. Hierauf folgt die Heranziehung des Er-
gänzungskapitals. Dies betrifft Gläubi-
ger nachrangiger Verbindlichkeiten (z. 
B. Inhaber von Ergänzungskapitalanlei-
hen).  

4. In der Verlusttragungskaskade schlie-
ßen sich die unbesicherten nachran-
gigen Verbindlichkeiten an, die nicht 
die Anforderungen an das zusätzliche 
Kernkapital oder das Ergänzungskapital 
erfüllen.  

5. Daran anschließend folgen unbesi-
cherte „nicht bevorrechtigte“ nicht-
nachrangige Schuldtitel (sog. „Non-
Preferred Senior Notes“), auf deren 
niedrigeren Rang in den Emissionsbe-
dingungen explizit hingewiesen worden 
ist. 

6. Sodann folgen in der Verlusttragungs-
kaskade die übrigen berücksichti-
gungsfähigen Verbindlichkeiten (z. B. 
gewöhnliche Senior-Anleihen, unge-
deckte Einlagen von Großunterneh-
men). 

7. Nicht gedeckte Einlagen über 
100.000,- EUR von Privatpersonen so-
wie von kleinen und mittleren Unter-
nehmen haben eine bevorzugte Stel-
lung und sind erst ganz zum Schluss 
vom „Bail-in“ betroffen.  

Vom Bail-in-Verfahren ausgenommen 
sind insbesondere: 

•    Durch die Einlagensicherung gesicherte 
Einlagen bis zu 100.000,- EUR  

     (z. B. Spareinlagen, Kontenguthaben, 
     Fest- und Termingelder) 
•    Fundierte Bankschuldverschreibungen, 

Pfandbriefe (sogenannte Covered 
Bonds) 

•    Verbindlichkeiten aus der Verwaltung 
von Kundenvermögen oder Treuhand-
verwaltung (z. B. der Inhalt von Bank-
schließfächern, in einem Wertpapier-
depot verwahrte und verwaltete Wert-
papiere oder Fonds, auf die Absonde-
rungs- oder Aussonderungsrechte an-
wendbar sind) 
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Welche Folgen können die Abwicklungs-
maßnahmen für mich als Gläubiger ha-
ben? 
Wenn die Abwicklungsbehörde eine Maß-
nahme nach diesen Regeln anordnet oder 
ergreift, darf der Gläubiger allein aufgrund 
dieser Maßnahme die Finanzinstrumente 
und Forderungen nicht kündigen oder 
sonstige vertragliche Rechte geltend ma-
chen. Dies gilt, solange die Bank ihre 
Hauptleistungspflichten aus den Bedin-
gungen der Finanzinstrumente und Forde-
rungen, einschließlich Zahlungs- und Leis-
tungspflichten, erfüllt. 
 
Wenn die Abwicklungsbehörde die be-
schriebenen Maßnahmen trifft, ist ein To-
talverlust des eingesetzten Kapitals der 
Anteilsinhaber und Gläubiger möglich. An-
teilsinhaber und Gläubiger von Finanzin-
strumenten und Forderungen können da-
mit den für den Erwerb der Finanzinstru-
mente und Forderungen aufgewendeten 
Kaufpreis zuzüglich sonstiger mit dem 
Kauf verbundener Kosten vollständig ver-
lieren. 
 
Bei einer Bankenabwicklung sollen An-
teilseigner und Gläubiger nicht schlechter- 
gestellt werden als in einem normalen In-
solvenzverfahren der Bank. 
 
Führt die Abwicklungsmaßnahme den-
noch dazu, dass ein Anteilsinhaber oder 
Gläubiger schlechter gestellt ist, als dies in 
einem regulären Insolvenzverfahren ge-
genüber der Bank der Fall gewesen wäre, 
führt dies zu einem Ausgleichsanspruch 
des Anteilsinhabers oder Gläubigers ge-
gen den zu Abwicklungszwecken einge-
richteten Fonds (Restrukturierungsfonds 
bzw. Single Resolution Fund, „SRF“). Sollte 
sich ein Ausgleichsanspruch gegen den 
SRF ergeben, besteht das Risiko, dass hie-
raus resultierende Zahlungen wesentlich 
später erfolgen, als dies bei ordnungsge-
mäßer Erfüllung der vertraglichen 

Verpflichtungen durch die Bank der Fall 
gewesen wäre. 
Im Zusammenhang mit Abwicklungs- und 
Sanierungsmaßnahmen besonders her-
vorzuhebende Risiken sind insbesondere: 
 
Liquiditätsrisiko: Bereits die bloße Möglich-
keit, dass Abwicklungsmaßnahmen ange-
ordnet werden können, kann den Verkauf 
eines Finanzinstruments oder einer Forde-
rung auf dem Sekundärmarkt erschweren. 
Es besteht daher das Risiko, dass Anleger 
die betroffenen Finanzinstrumente oder 
andere Wertpapiere der betroffenen Bank 
nur zu einem deutlich niedrigeren Preis 
oder gar nicht verkaufen können. 
 
Kontrahentenrisiko: Die Abwicklungsbe-
hörde ist befugt, Eigenschaften der von ei-
nem Bail in-Verfahren betroffenen Finanz-
instrumente zu ändern. So können z. B. 
Fälligkeitszeitpunkte geändert oder Zins-
zahlungen aufgeschoben werden. Für An-
leger besteht daher das Risiko, zu einem 
späteren als dem vereinbarten Zeitpunkt 
Zahlungen zu erhalten, sowie das Risiko, 
wesentlich geringere Zahlungen oder gar 
keine Zahlungen mehr, bis hin zum Total-
verlust, zu erhalten. 
 
Klumpenrisiko/Konzentrationsrisiko: Je mehr 
Finanzinstrumente der Anleger von einer 
Bank hält und je weniger er seine Anlage 
streut, desto höher wird das Verlustrisiko 
betreffend die Finanzinstrumente der vom 
Bail-in betroffenen Bank, bis hin zum To-
talverlust.  
  
Wo kann ich mich noch informieren?  
Die Österreichische Finanzmarktaufsicht 
(„FMA“) hat Informationen zu den in Ös-
terreich geltenden Sanierungs- und Ab-
wicklungsregeln auf ihrer Homepage zur 
Verfügung gestellt:  
https://www.fma.gv.at/abwicklung-allge-
mein/ 
 
  

https://www.fma.gv.at/abwicklung-allgemein/
https://www.fma.gv.at/abwicklung-allgemein/
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10. Risikohinweise 
 
Vorbemerkung 
Die nachstehenden Hinweise sollen als 
Basisinformation für Ihre Vermögensan-
lage in Instrumenten des Geld- und Kapi-
talmarkts dienen, um das eigene Anlageri-
siko zu erkennen und abzugrenzen. Dar-
über hinaus sollen die Risikohinweise zur 
Unterstützung der mündlichen Beratung 
dienen, wenngleich sie das persönliche 
Gespräch zwischen Ihnen und Ihrem Kun-
denbetreuer nicht ersetzen können.  
Wir bitten Sie deshalb, die Unterlage sorg-
fältig durchzulesen. Offene Fragen beant-
wortet Ihnen Ihr Kundenbetreuer gerne. 
 
Die Finanzinstrumente sind so ausgestal-
tet und werden derart vertrieben, dass sie 
den Bedürfnissen eines bestimmten Ziel-
marktes von Endkunden innerhalb der je-
weiligen Kundengattung entsprechen. Dies 
wird im Rahmen der entsprechenden 
Wertpapierdienstleistung berücksichtigt. 
 
Unter Risiko ist das Nichterreichen einer 
erwarteten Rendite des eingesetzten Kapi-
tals und/oder der Verlust des eingesetzten 
Kapitals bis zu dessen Totalverlust zu ver-
stehen. Diesem Risiko können je nach 
Ausgestaltung des Produkts unterschiedli-
che Ursachen zugrunde liegen – abhängig 
vom Produkt, von den Märkten oder dem 
Emittenten. Nicht immer sind diese Risiken 
vorweg absehbar, sodass die nachfolgende 
Darstellung insofern auch nicht als ab-
schließend betrachtet werden darf. 
 
Jedenfalls immer vom Einzelfall abhängig 
ist das sich aus der Bonität des Emitten-
ten eines Produkts ergebende Risiko, auf 
das der Anleger daher besonderes Augen-
merk legen muss. 
 
Die Beschreibung der Anlageprodukte ori-
entiert sich an den üblichen Produktmerk-
malen. Entscheidend ist aber immer die 
Ausgestaltung des konkreten Produkts. 
Die vorliegende Beschreibung kann daher 
die eingehende Prüfung des konkreten 
Produkts durch den Anleger nicht erset-
zen. 
 

 
Grundsätzlich ist bei Veranlagungen in 
Wertpapieren zu beachten: 
•    Bei jeder Veranlagung hängt der mögli-

che Ertrag direkt vom Risiko ab. Je hö-
her der mögliche Ertrag ist, desto hö-
her wird das Risiko sein. 

•    Auch irrationale Faktoren (Stimmun-
gen, Meinungen, Erwartungen, Ge-
rüchte) können die Kursentwicklung 
und damit den Ertrag Ihrer Investition 
beeinflussen. 

•    Durch die Veranlagung in mehreren 
verschiedenen Wertpapieren kann das 
Risiko der gesamten Veranlagung ver-
mindert werden (Prinzip der Risi-
kostreuung). 

•    Jeder Kunde ist für die richtige Ver-
steuerung seiner Veranlagung selbst 
verantwortlich. Das Kreditinstitut darf 
keine Steuerberatung außerhalb der 
Anlageberatung geben. 
 
 

10.1 Allgemeine Veranlagungsrisiken  

Währungsrisiko 
Wird ein Fremdwährungsgeschäft gewählt, 
so hängt der Ertrag bzw. die Wertentwick-
lung dieses Geschäfts nicht nur von der 
lokalen Rendite des Wertpapiers im aus-
ländischen Markt, sondern auch stark von 
der Entwicklung des Wechselkurses der 
Fremdwährung im Bezug zur Basiswäh-
rung des Investors (z. B. Euro) ab. Die Än-
derung des Wechselkurses kann den Er-
trag und den Wert des Investments daher 
vergrößern oder vermindern. 
 
Transferrisiko 
Bei Geschäften mit Auslandsbezug (z. B. 
ausländischer Schuldner) besteht – ab-
hängig vom jeweiligen Land – das zusätz-
liche Risiko, dass durch politische oder de-
visenrechtliche Maßnahmen eine Realisie-
rung des Investments verhindert oder er-
schwert wird. Weiters können Probleme 
bei der Abwicklung einer Order entstehen. 
Bei Fremdwährungsgeschäften können 
derartige Maßnahmen auch dazu führen, 
dass die Fremdwährung nicht mehr frei 
konvertierbar ist. 
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Länderrisiko 
Das Länderrisiko ist das Bonitätsrisiko ei-
nes Staats. Stellt der betreffende Staat ein 
politisches oder wirtschaftliches Risiko dar, 
so kann dies negative Auswirkungen auf 
alle in diesem Staat ansässigen Partner 
haben. 
 
Liquiditätsrisiko 
Die Möglichkeit, ein Investment jederzeit 
zu marktgerechten Preisen zu kaufen, zu 
verkaufen bzw. glattzustellen, wird Handel-
barkeit (= Liquidität) genannt. Von einem 
liquiden Markt kann dann gesprochen 
werden, wenn ein Anleger seine Wertpa-
piere handeln kann, ohne dass schon ein 
durchschnittlich großer Auftrag (gemessen 
am marktüblichen Umsatzvolumen) zu 
spürbaren Kursschwankungen führt und 
nicht oder nur auf einem deutlich geän-
derten Kursniveau abgewickelt werden 
kann. 
 
Bonitätsrisiko 
Unter Bonitätsrisiko versteht man die Ge-
fahr der Zahlungsunfähigkeit des Partners, 
d. h. eine mögliche Unfähigkeit zur termin-
gerechten oder endgültigen Erfüllung sei-
ner Verpflichtungen wie Dividendenzah-
lung, Zinszahlung, Tilgung etc. Alternative 
Begriffe für das Bonitätsrisiko sind das 
Schuldner- oder Emittentenrisiko. Dieses 
Risiko kann mit Hilfe des sogenannten 
„Ratings“ eingeschätzt werden. Ein Rating 
ist eine Bewertungsskala für die Beurtei-
lung der Bonität von Emittenten. Das Ra-
ting wird von Ratingagenturen aufgestellt, 
wobei insbesondere das Bonitäts- und 
Länderrisiko abgeschätzt wird. Die Ra-
tingskala reicht von „AAA“ (beste Bonität) 
bis „D“ (schlechteste Bonität). 
 
Nachhaltigkeitsrisiko  
Unter Nachhaltigkeitsrisiko wird ein Ereig-
nis oder eine Bedingung in den Bereichen 
Umwelt, Soziales oder Unternehmensfüh-
rung, dessen bzw. deren Eintreten tatsäch-
lich oder potenziell wesentliche negative 
Auswirkungen auf den Wert der Investition 
haben könnte, verstanden. 
Auch Klimarisiken zählen zu den Nachhal-
tigkeitsrisiken. Von Klimarisiken sind all 
jene Risiken umfasst, die durch den Kli-
mawandel entstehen oder die infolge des 

Klimawandels verstärkt werden. Hier unter-
scheidet man wiederum zwischen physi-
schen Risiken und Transitionsrisiken. Phy-
sische Risiken des Klimawandels ergeben 
sich direkt aus den Folgen von Klimaver-
änderungen, z. B. Anstieg der globalen 
Durchschnittstemperatur, häufiger eintre-
tende Naturkatastrophen und Extremwet-
terereignisse wie Überschwemmungen, 
Hitze-/Dürreperioden, Sturm und Hagel. 
Als Transitionsrisiken werden Risiken be-
zeichnet, die durch den Übergang zu einer 
klimaneutralen und resilienten Wirtschaft 
und Gesellschaft entstehen und so zu ei-
ner Abwertung von Vermögenswerten füh-
ren können, wie z. B. die Änderung von 
politischen und rechtlichen Rahmenbedin-
gungen in der Realwirtschaft (Einführung 
einer CO2-Steuer, Änderungen der Bau-
ordnungen und Flächenwidmungen etc.), 
technologische Entwicklungen (bspw. er-
neuerbare Energien) sowie Änderungen im 
Konsumverhalten. Diese Risiken können 
sich auf den Wert und die Wertentwick-
lung von Investments aller Kategorien (Ak-
tien, Anleihen, Investmentfonds, etc.) aus-
wirken. 
 
Nachhaltige Geldanlagen können ebenso 
risikoreich sein wie klassische Geldanlagen 
– bitte beachten Sie die Risikohinweise bei 
den jeweiligen Anlageformen. 
   
Zinsrisiko 
Das Zinsrisiko ergibt sich aus der Möglich-
keit zukünftiger Veränderungen des 
Marktzinsniveaus. Ein steigendes 
Marktzinsniveau führt während der Lauf-
zeit von fixverzinsten Anleihen zu Kursver-
lusten, ein fallendes Marktzinsniveau führt 
zu Kursgewinnen.  
 
Kursrisiko 
Unter Kursrisiko versteht man die mögli-
chen Wertschwankungen einzelner Invest-
ments. Das Kursrisiko kann bei Verpflich-
tungsgeschäften (z. B. Devisenterminge-
schäften, Futures, Schreiben von Optio-
nen) eine Besicherung (Margin) notwen-
dig machen bzw. deren Betrag erhöhen, d. 
h. Liquidität binden. 
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Risiko des Totalverlusts 
Unter dem Risiko des Totalverlusts ver-
steht man das Risiko, dass ein Investment 
wertlos werden kann, z. B. aufgrund seiner 
Konstruktion als befristetes Recht. Ein To-
talverlust kann insbesondere dann eintre-
ten, wenn der Emittent eines Wertpapiers 
aus wirtschaftlichen oder rechtlichen 
Gründen nicht mehr in der Lage ist, seinen 
Zahlungsverpflichtungen nachzukommen 
(Insolvenz). Das Risiko eines Totalverlus-
tes besteht zudem, wenn Emittenten von 
Wertpapieren in eine finanzielle Schieflage 
geraten und die für den Emittenten zu-
ständige Abwicklungsbehörde Abwick-
lungsinstrumente anwendet, z. B. Aktien 
von Anteilseignern löscht oder das Instru-
ment der Gläubigerbeteiligung (Bail-in) 
auf unbesicherte Anleihen anwendet, 
wodurch es zu einer gänzlichen Herab-
schreibung des Nennwertes der Anleihen 
kommen kann. 
 
Inflationsrisiko 
Der Begriff Inflation beschreibt einen all-
gemeinen Preisanstieg am Markt. Steigt in 
einer Wirtschaft das Preisniveau, sinkt die 
Kaufkraft, was zu einem Wertverlust von 
Kapitalvermögen führt. Ein solcher Preis-
anstieg wird in Prozent als Inflationsrate 
oder als absoluter Wert in einem Preisin-
dex angegeben. Der Preisanstieg kann sich 
dabei auf ein bestimmtes Marktsegment 
und einen bestimmten Zeitraum beziehen. 
Ein namhafter Inflationsindikator in Europa 
ist beispielsweise der harmonisierte Ver-
braucherpreisindex (HVPI), 
welcher sich auf bestimmte Waren und 
Dienstleistungen, die von privaten Haus-
halten erworben werden, bezieht. 
 
Unter Inflationsrisiko versteht man das  
Risiko, dass der Wert eines Kapitalvermö-
gens aufgrund des Kaufkraftverlustes 
durch Preisanstiege am Markt sinkt. Da 
das Preisniveau von vielen Faktoren beein-
flusst wird, kann nicht vorausgesagt wer-
den, wie hoch die Inflation und demnach 
der Wertverlust in bestimmten Zeiträumen 
sein werden. 
 
Als Ausgleich für die Inflation werden in 
der Regel Löhne, Gehälter, Pensionen etc. 
jährlich angepasst, um die Kaufkraft zu 

erhalten. Anleger investieren ihre Kapital-
vermögenswerte in unterschiedliche Ver-
anlagungsmöglichkeiten wie z.B. Sparbuch, 
Anleihen, Fonds, etc., um durch Zinsen, 
Dividenden und ähnliche Ertragsausschüt-
tungen den Wertverlust durch die  
Inflation bestmöglich auszugleichen. 
 
Kauf von Wertpapieren auf Kredit 
Der Kauf von Wertpapieren auf Kredit 
stellt ein erhöhtes Risiko dar. Der aufge-
nommene Kredit muss unabhängig vom 
Erfolg des Investments zurückgeführt wer-
den. Außerdem schmälern die Kreditkos-
ten den Ertrag. 
 
Ordererteilung 
Kauf- oder Verkaufsaufträge an die Bank 
(Ordererteilung) müssen zumindest bein-
halten, welches Investment in welcher 
Stückzahl/Nominale zu welchem Preis 
über welchen Zeitraum zu kaufen/verkau-
fen ist. 
 
•  Preislimit 
Mit dem Orderzusatz „bestens“ (ohne 
Preislimit) akzeptieren Sie jeden mögli-
chen Kurs; dadurch bleibt ein erforderli-
cher Kapitaleinsatz/Verkaufserlös unge-
wiss. Mit einem Kauflimit können Sie den 
Kaufpreis einer Börsenorder und damit 
den Kapitaleinsatz begrenzen; Käufe über 
dem Preislimit werden nicht durchgeführt. 
Mit einem Verkaufslimit legen Sie den ge-
ringsten für Sie akzeptablen Verkaufspreis 
fest; Verkäufe unter dem Preislimit werden 
nicht durchgeführt. 
 
Achtung: Eine Stop-Market-Order wird erst 
aktiviert, wenn der an der Börse gebildete 
Kurs dem gewählten Stop-Limit entspricht. 
Die Order ist ab ihrer Aktivierung als „bes-
tens Order“, also ohne Limit, gültig. Der 
tatsächlich erzielte Preis kann daher er-
heblich vom gewählten Stop-Limit abwei-
chen, insbesondere bei marktengen Titeln. 
 
•  Zeitlimit 
Sie können die Gültigkeit Ihrer Order mit 
einem zeitlichen Limit begrenzen. Die Gül-
tigkeit von Orders ohne Zeitlimit richtet 
sich nach den Gepflogenheiten des jewei-
ligen Börseplatzes. Über weitere Orderzu-
sätze informiert Sie Ihr Kundenbetreuer. 
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Garantien 
Der Begriff Garantie kann in verschiede-
nen Bedeutungen verwendet werden. Ei-
nerseits wird darunter die Zusage eines 
vom Emittenten verschiedenen Dritten 
verstanden, mit der der Dritte die Erfüllung 
der Verbindlichkeiten des Emittenten si-
cherstellt. Andererseits kann es sich um 
die Zusage des Emittenten selbst handeln, 
eine bestimmte Leistung unabhängig von 
der Entwicklung bestimmter Indikatoren, 
die an sich für die Höhe der Verpflichtung 
des Emittenten ausschlaggebend wären, 
zu erbringen. Garantien können sich auch 
auf verschiedenste andere Umstände be-
ziehen. 
 
Kapitalgarantien haben üblicherweise nur 
zu Laufzeitende (Tilgung) Gültigkeit, wes-
halb während der Laufzeit durchaus Kurs-
schwankungen (Kursverluste) auftreten 
können. Die Qualität einer Kapitalgarantie 
ist wesentlich von der Bonität des Garan-
tiegebers abhängig. 
 
Steuerliche Aspekte 
Über die allgemeinen steuerlichen Aspekte 
der verschiedenen Investments informiert 
Sie auf Wunsch gerne Ihr Kundenbetreuer. 
Die Beurteilung der Auswirkungen eines 
Investments auf Ihre persönliche Steuersi-
tuation sollten Sie gemeinsam mit Ihrem 
Steuerberater vornehmen. 
 
Risiken an Börsen, insbesondere von 
Nebenmärkten (z. B. Osteuropa, Latein-
amerika usw.)  
An einen Großteil der Börsen von Neben-
märkten gibt es keine direkte Anbindung, 
d. h., sämtliche Aufträge müssen telefo-
nisch weitergeleitet werden. Dabei kann es 
zu Fehlern bzw. zeitlichen Verzögerungen 
kommen. 
 
Bei einigen Aktiennebenmärkten sind limi-
tierte Kauf- und Verkaufsaufträge grund-
sätzlich nicht möglich. Limitierte Aufträge 
können daher erst nach dementsprechen-
der telefonischer Anfrage beim Broker vor 
Ort erteilt werden, was zu zeitlichen Verzö-
gerungen führen kann. Es kann auch sein, 
dass diese Limits gar nicht durchgeführt 
werden. 
 

Bei einigen Aktiennebenbörsen ist es 
schwierig, laufend aktuelle Kurse zu be-
kommen, was eine aktuelle Bewertung 
von bestehenden Kundenpositionen er-
schwert. Wird eine Handelsnotiz an einer 
Börse eingestellt, kann es sein, dass ein 
Verkauf dieser Papiere über die jeweilige 
Kaufbörse nicht mehr möglich ist. Ein 
Übertrag an eine andere Börse kann 
ebenfalls Probleme mit sich bringen. Bei 
einigen Börsen von Nebenmärkten ent-
sprechen die Öffnungszeiten bei weitem 
noch nicht den westeuropäischen Stan-
dards. Kurze Börseöffnungszeiten von 
etwa drei oder vier Stunden pro Tag kön-
nen zu Engpässen bzw. Nichtberücksichti-
gung von Aktienaufträgen führen. 
 
  
10.2 Risikohinweis „Geldmarktinstru-

mente“ 

Definition 
Zu den Instrumenten des Geldmarkts zäh-
len verbriefte Geldmarktanlagen und  
-aufnahmen wie z. B. Depositenzertifikate 
(CD), Kassenobligationen, Global Note Fa-
cilities, Commercial Papers und alle Notes 
mit einer Kapitallaufzeit bis zu etwa fünf 
Jahren und Zinsbindungen bis zu etwa ei-
nem Jahr. Weiters zählen zu den Geld-
marktgeschäften echte Pensionsgeschäfte 
und Kostgeschäfte. 
 
Ertrags- und Risikokomponenten 
Die Ertrags- und Risikokomponenten der 
Geldmarktinstrumente entsprechen weit-
gehend jenen der „Anleihen/Schuldver-
schreibungen/Renten“. Besonderheiten er-
geben sich hinsichtlich des Liquiditätsrisi-
kos. 
 
Liquiditätsrisiko 
Für Geldmarktinstrumente besteht typi-
scherweise kein geregelter Sekundärmarkt; 
daher kann die jederzeitige Verkaufbarkeit 
nicht sichergestellt werden. Das Liquidi-
tätsrisiko tritt in den Hintergrund, wenn der 
Emittent die jederzeitige Rückzahlung des 
veranlagten Kapitals garantiert und die da-
für notwendige Bonität besitzt. 
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Geldmarktinstrumente – einfach erklärt 
Depositenzertifikate (Certificates of Depo-
sit): Geldmarktpapiere mit Laufzeiten in 
der Regel von 30 bis 360 Tagen, die von 
Banken ausgegeben werden. 
 
Kassenobligationen: Geldmarktpapiere mit 
einer Laufzeit bis zu 5 Jahren, die von 
Banken ausgegeben werden. 
 
Commercial Papers: Geldmarktinstru-
mente, kurzfristige Schuldscheine mit 
Laufzeiten von 5 bis 270 Tagen, die von 
Großunternehmen ausgegeben werden. 
 
Global Note Facility: Variante einer Com-
mercial Paper Facility, die die Emission der 
Commercial Papers zugleich in den USA 
und auf Märkten in Europa gestattet. 
 
Notes: kurzfristige Kapitalmarktpapiere, 
Laufzeiten in der Regel 1 bis 5 Jahre. 
 
 
10.3 Risikohinweis „Anleihen/Schuld-

verschreibungen/Renten“ 

Definition 
Anleihen (= Schuldverschreibungen, Ren-
ten) sind Wertpapiere, in denen sich der 
Aussteller (= Schuldner, Emittent) dem In-
haber (= Gläubiger, Käufer) gegenüber zur 
Verzinsung des erhaltenen Kapitals und zu 
dessen Rückzahlung gemäß den Anlei-
hebedingungen verpflichtet. Neben diesen 
Anleihen im engeren Sinne gibt es auch 
Schuldverschreibungen, die von den er-
wähnten Merkmalen und der nachstehen-
den Beschreibung erheblich abweichen. 
Wir verweisen insbesondere auf die im 
Abschnitt „Strukturierte Produkte“ be-
schriebenen Schuldverschreibungen. Ge-
rade in diesem Bereich gilt daher, dass 
nicht die Bezeichnung als Anleihe oder 
Schuldverschreibung für die produktspezi-
fischen Risiken ausschlaggebend ist, son-
dern die konkrete Ausgestaltung des Pro-
dukts. 
 
Ertrag 
Der Ertrag einer Anleihe setzt sich zusam-
men aus der Verzinsung des Kapitals und 
einer allfälligen Differenz zwischen 

Kaufpreis und erreichbarem Preis bei Ver-
kauf/ Tilgung. 
 
Der Ertrag kann daher nur für den Fall im 
Vorhinein angegeben werden, dass die 
Anleihe bis zur Tilgung gehalten wird. Bei 
variabler Verzinsung der Anleihe ist vorweg 
keine Ertragsangabe möglich. Als Ver-
gleichs-/Maßzahl für den Ertrag wird die 
Rendite (auf Endfälligkeit) verwendet, die 
nach international üblichen Maßstäben 
berechnet wird. Bietet eine Anleihe eine 
deutlich über Anleihen vergleichbarer 
Laufzeit liegende Rendite, müssen dafür 
besondere Gründe vorliegen, z. B. ein er-
höhtes Bonitätsrisiko. Bei Verkauf vor Til-
gung ist der erzielbare Verkaufspreis unge-
wiss, der Ertrag kann daher höher oder 
niedriger als die ursprünglich berechnete 
Rendite sein. Bei der Berechnung des Er-
trags ist auch die Spesenbelastung zu be-
rücksichtigen. 
 
Bonitätsrisiko 
Es besteht das Risiko, dass der Schuldner 
seinen Verpflichtungen nicht oder nur teil-
weise nachkommen kann, zum Beispiel 
Zahlungsunfähigkeit. In Ihrer Anlageent-
scheidung müssen Sie daher die Bonität 
des Schuldners berücksichtigen. 
 
Ein Hinweis zur Beurteilung der Bonität 
des Schuldners kann das sogenannte Ra-
ting (= Bonitätsbeurteilung des Schuld-
ners) durch eine unabhängige Rating-
Agentur sein. Das Rating „AAA“ bzw. „Aaa“ 
bedeutet beste Bonität; je schlechter das 
Rating (z. B. B- oder C-Rating), desto hö-
her ist das Bonitätsrisiko – desto höher ist 
wahrscheinlich auch die Verzinsung (Risi-
koprämie) des Wertpapiers auf Kosten ei-
nes erhöhten Ausfallsrisikos (Bonitätsrisi-
kos) des Schuldners. Anlagen mit einem 
vergleichbaren Rating BBB oder besser 
werden als „Investment Grade“ bezeichnet. 
 
Kursrisiko 
Wird die Anleihe bis zum Laufzeitende ge-
halten, erhalten Sie bei Tilgung den in den 
Anleihebedingungen versprochenen Til-
gungserlös. Beachten Sie in diesem Zu-
sammenhang – soweit in den Emissions-
bedingungen vorgegeben – das Risiko ei-
ner vorzeitigen Kündigung durch den 
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Emittenten. Bei Verkauf vor Laufzeitende 
erhalten Sie den Marktpreis (Kurs). Dieser 
richtet sich nach Angebot und Nachfrage, 
die unter anderem vom aktuellen Zinsni-
veau abhängen. Beispielsweise wird bei 
festverzinslichen Anleihen der Kurs fallen, 
wenn die Zinsen für vergleichbare Laufzei-
ten steigen, umgekehrt wird die Anleihe 
mehr wert, wenn die Zinsen für vergleich-
bare Laufzeiten sinken. Auch eine Verän-
derung der Schuldnerbonität kann Auswir-
kungen auf den Kurs der Anleihe haben. 
Bei variabel verzinsten Anleihen ist bei ei-
ner flacher werdenden bzw. flachen Zins-
kurve das Kursrisiko bei Anleihen, deren 
Verzinsung an die Kapitalmarktzinsen an-
gepasst wird, deutlich höher als bei Anlei-
hen, deren Verzinsung von der Höhe der 
Geldmarktzinsen abhängt. 
 
Das Ausmaß der Kursänderung einer An-
leihe in Reaktion auf eine Änderung des 
Zinsniveaus wird mit der Kennzahl „Dura-
tion“ beschrieben. Die Duration ist abhän-
gig von der Restlaufzeit der Anleihe. Je 
größer die Duration ist, desto stärker wir-
ken sich Änderungen des allgemeinen 
Zinsniveaus auf den Kurs aus, und zwar 
sowohl im positiven als auch im negativen 
Sinn. 
 
Liquiditätsrisiko 
Die Handelbarkeit von Anleihen kann von 
verschiedenen Faktoren abhängen, z. B. 
Emissionsvolumen, Restlaufzeit, Börseu-
sancen, Marktsituation. Eine Anleihe kann 
auch nur schwer oder gar nicht veräußer-
bar sein und müsste in diesem Fall bis zur 
Tilgung gehalten werden. 
 
Anleihehandel 
Anleihen werden über eine Börse oder au-
ßerbörslich gehandelt. Ihre Bank kann 
Ihnen in der Regel bei bestimmten Anlei-
hen auf Anfrage einen Kauf- und Ver-
kaufskurs bekannt geben. Es besteht aber 
kein Anspruch auf Handelbarkeit.  
 
Bei Anleihen, die auch an der Börse ge-
handelt werden, können die Kurse, die sich 
an der Börse bilden, von außerbörslichen 
Preisen erheblich abweichen. Durch einen 
Limitzusatz ist das Risiko schwachen Han-
dels begrenzbar. 

Kündigungsrecht und Rückkaufsgrenzen  
Nachrangige Schuldverschreibungen dür-
fen nicht nach Wahl der Anleihegläubiger 
gekündigt werden. Jegliche Rechte der 
Emittentin auf Kündigung oder Rückkauf 
der nachrangigen Schuldverschreibungen 
sind von einer vorherigen Erlaubnis der 
zuständigen Behörde abhängig. 
 
Einige Spezialfälle von Anleihen 

Nachrangige Schuldverschreibungen 
(„Tier 2") 
Dabei handelt es sich um Instrumente des 
Ergänzungskapitals (Tier 2) gemäß Art. 63 
der CRR. Die Schuldverschreibungen be-
gründen direkte, unbedingte, unbesicherte 
und nachrangige Verbindlichkeiten der 
Emittentin mit einer Mindestlaufzeit von 5 
Jahren. Den Gläubigern steht kein Kündi-
gungsrecht zu. Im Falle der Liquidation 
oder der Insolvenz der Emittentin sind die 
Forderungen der Gläubiger von Tier 2-An-
leihen nachrangig gegenüber den Forde-
rungen der Gläubiger nicht-nachrangiger 
Anleihen. 
 
High-Yield-Anleihen 
High-Yield-Anleihen sind Wertpapiere, in 
denen sich ein Aussteller mit niedriger Bo-
nität (= Schuldner, Emittent, Issuer) dem 
Inhaber (= Gläubiger, Käufer) gegenüber 
zur fixen oder variablen Verzinsung des er-
haltenen Kapitals und zu dessen Rück-
zahlung gemäß den Anleihebedingungen 
verpflichtet.  
 
Wohnbauwandelschuldverschreibungen  
Wohnbauwandelschuldverschreibungen 
werden von Wohnbaubanken begeben 
und dienen der Finanzierung des Wohn-
baus (Neubau und Sanierung). Sie ver-
briefen neben dem Forderungsrecht auf 
Zahlung von Kapital und Zinsen auch ein 
Wandelrecht. Sie können gemäß den An-
leihebedingungen in Partizipationsrechte 
einer Wohnbaubank gewandelt (= umge-
tauscht) werden. Nach erfolgter Wandlung 
entspricht der Rang der Partizipations-
rechte jenem von Stammaktien. Zahlun-
gen auf die Partizipationsrechte sind ge-
winnabhängig, eine Nachzahlung von in 
einzelnen Jahren ausgefallenen Vergütun-
gen erfolgt nicht. Derzeit bestehen 
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steuerliche Begünstigungen für Wohnbau-
wandelschuldverschreibungen. Vor einem 
Erwerb sollte geprüft werden, ob diese Be-
günstigungen noch aufrecht sind. 
 
Besicherte (secured) und unbesicherte 
(non secured) Anleihen 
Klassische Senioranleihen gelten als erst-
rangige Forderungen, welche im Insolvenz-
fall der Emittentin (Schuldner) zuerst be-
dient werden. Das heißt, Anleger (Gläubi-
ger) mit diesen Wertpapieren haben eine 
höhere Chance, ihr eingesetztes Kapital in 
einem solchen Insolvenzfall zurückzuer-
halten, als Anleger, welche beispielsweise 
in nachrangige Anleihen oder eigenkapital-
nahe Wertpapiere der Emittentin investiert 
haben. 
 
Anleihen können besichert oder unbesi-
chert sein. Besicherte Anleihen sind ge-
genüber unbesicherten Anleihen besser-
gestellt, weil für diese bestimmte Vermö-
genswerte zur Abdeckung im Insolvenzfall 
der Emittentin vorgesehen sind. Dafür wei-
sen sie im Vergleich zu unbesicherten An-
leihen eine geringere Ertragschance aus. 
 
Weitere Sonderformen 
Über weitere Sonderformen von Anleihen, 
wie z. B. Optionsanleihen, Wandelschuld-
verschreibungen, Nullkuponanleihen, in-
formiert Sie gerne Ihr Kundenbetreuer. 
 
 
10.4 Risikohinweis „Strukturierte Pro-

dukte“ 

Unter „strukturierten Anlageinstrumenten“ 
sind Anlageinstrumente zu verstehen, de-
ren Erträge und/oder Kapitalrückzahlungen 
meist nicht fixiert sind, sondern von be-
stimmten zukünftigen Ereignissen oder 
Entwicklungen abhängig sind. Weiters 
können diese Anlageinstrumente z. B. so 
ausgestattet sein, dass bei Erreichen von 
im Vorhinein festgelegten Zielgrößen das 
Produkt vom Emittenten vorzeitig gekün-
digt werden kann oder überhaupt eine au-
tomatische Kündigung erfolgt. 
 
In der Folge werden einzelne Produkttypen 
beschrieben. Zur Bezeichnung dieser Pro-
dukttypen werden übliche Sammelbegriffe 

verwendet, die am Markt aber nicht ein-
heitlich verwendet werden. Aufgrund der 
vielfältigen Anknüpfungs-, Kombinations- 
und Auszahlungsmöglichkeiten bei diesen 
Anlageinstrumenten haben sich ver-
schiedenste Ausgestaltungen an Anlage-
instrumenten entwickelt, deren gewählte 
Bezeichnungen nicht immer einheitlich 
den jeweiligen Ausgestaltungen folgen. Es 
ist daher auch aus diesem Grund erforder-
lich, immer die konkreten Produktbedin-
gungen zu prüfen. Ihr Kundenbetreuer in-
formiert Sie gerne über die verschiedenen 
Ausgestaltungen dieser Anlageinstru-
mente. 
 
Risiken 
1. Soweit Zins- und/oder Ertragsaus-

schüttungen vereinbart sind, können 
diese von künftigen Ereignissen oder 
Entwicklungen (Indices, Baskets, Ein-
zelaktien, bestimmte Preise, Rohstoffe, 
Edelmetalle etc.) abhängig sein und 
somit künftig teilweise oder ganz ent-
fallen. 

2. Kapitalrückzahlungen können von 
künftigen Ereignissen oder Entwicklun-
gen (Indices, Baskets, Einzelaktien, be-
stimmte Preise, Rohstoffe, Edelmetalle 
etc.) abhängig sein und somit teilweise 
oder ganz entfallen. 

3. Bezüglich Zins- und/oder Ertragsaus-
schüttungen sowie Kapitalrückzahlun-
gen sind besonders Zins-, Währungs-, 
Unternehmens-, Branchen-, Länder- 
und Bonitätsrisiken (eventuell feh-
lende Ab- und Aussonderungsansprü-
che) bzw. steuerliche Risiken zu be-
rücksichtigen. 

4. Die Risiken gem. Pkt. 1. bis 3. können 
ungeachtet eventuell bestehender 
Zins-, Ertrags- oder Kapitalgarantien zu 
hohen Kursschwankungen (Kursver-
lusten) während der Laufzeit führen 
bzw. Verkäufe während der Laufzeit er-
schweren oder unmöglich machen. 
 

1. Zins-Spread-Wertpapierprodukte 
(Constant Maturity Swap) 

Diese als Schuldverschreibungen ausge-
stalteten Produkte sind in der ersten Zeit 
mit einem Fixkupon ausgestattet. Nach 
dieser Fixzinsphase werden die Produkte 
auf variable Verzinsung umgestellt. Der 
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meistens jährlich dargestellte Kupon ist 
abhängig von der jeweils aktuellen Zinssi-
tuation (z. B. Zinskurve). Zusätzlich kön-
nen diese Produkte mit einer Zielzins-Vari-
ante ausgestattet sein; d. h., wird ein im 
Vorhinein festgelegter Zielzins erreicht, 
wird das Produkt vorzeitig gekündigt. 
 
Ertrag 
Der Anleger erzielt in der Fixzinsphase in 
der Regel einen höheren Kupon, als bei 
klassischen Anleihen am Markt gezahlt 
wird. In der variablen Zinsphase hat er die 
Chance, höhere Kupons als bei fixverzins-
ten Anleihen zu erreichen. 
 
Risiko 
Während der Laufzeit kann es marktbe-
dingt zu Kursschwankungen kommen, die 
je nach Zinsentwicklung auch dement-
sprechend deutlich ausfallen können. 
 
2. Garantie-Zertifikate 
Bei Garantie-Zertifikaten wird zum Lauf-
zeitende der nominelle Ausgangswert oder 
ein bestimmter Prozentsatz davon unab-
hängig von der Entwicklung des Basis-
werts zurückgezahlt („Mindestrückzah-
lung“). 
 
Ertrag 
Der aus der Wertentwicklung des Basis-
werts zu erzielende Ertrag kann durch ei-
nen in den Bedingungen des Zertifikats 
festgelegten Höchstrückzahlungsbetrag 
oder andere Begrenzungen der Teilnahme 
an der Wertentwicklung des Basiswerts 
eingeschränkt werden. Auf Dividenden 
und vergleichbare Ausschüttungen des 
Basiswerts hat der Anleger keinen An-
spruch. 
  
Risiko 
Der Wert des Zertifikats kann während der 
Laufzeit unter die vereinbarte Mindestrück-
zahlung fallen. Zum Laufzeitende wird der 
Wert aber in der Regel in Höhe der Minde-
strückzahlung liegen. Die Mindestrückzah-
lung ist jedoch von der Bonität des Emit-
tenten abhängig. 
 
3. Twin Win-Zertifikate 
Twin Win-Zertifikate erhalten vom Emit-
tenten am Laufzeitende einen 

Tilgungsbetrag ausbezahlt, der von der 
Wertentwicklung des zugrunde liegenden 
Basisinstruments abhängig ist. Die Zertifi-
kate sind mit einer Barriere ausgestattet. 
Sollte (i. d. R.) während der Laufzeit der 
Twin Win-Zertifikate die Barriere nicht er-
reicht oder unterschritten werden, partizi-
piert der Anleger an der absoluten Perfor-
mance des Basisinstruments ausgehend 
vom durch den Emittenten festgesetzten 
Basispreis; d. h., dass auch Verluste des 
Basisinstruments in Gewinne des Zertifi-
kats umgewandelt werden können. Wenn 
die Barriere während der Laufzeit der Twin 
Win-Zertifikate erreicht oder unterschritten 
wird, erfolgt die Tilgung zumindest ent-
sprechend der Entwicklung des zugrunde 
liegenden Basisinstruments. Oberhalb des 
Basispreises kann (falls vom Emittenten 
so festgelegt) eine überproportionale Teil-
nahme an der Kursentwicklung des Basis-
instruments vorgesehen sein. Der maxi-
male Tilgungsbetrag kann jedoch begrenzt 
sein. 
 
Ertrag 
Bei Nichterreichen der Barriere kann der 
Anleger auch von negativen Wertentwick-
lungen des Basisinstruments profitieren, 
da er an der absoluten Performance teil-
nimmt; Verluste des Basisinstruments 
können demnach in Gewinne umgewan-
delt werden. Das Zertifikat kann aufgrund 
verschiedener Einflussfaktoren (z. B. 
Schwankungsbreite des Basisinstruments, 
Restlaufzeit, Distanz des Basisinstruments 
zur Barriere) stärker oder schwächer auf 
Wertschwankungen des Basisinstruments 
reagieren. 
 
Risiko 
Twin Win-Zertifikate sind risikoreiche In-
strumente der Vermögensveranlagung. 
Wenn sich der Kurs des dem jeweiligen 
Twin Win-Zertifikat zugrunde liegenden 
Basiswerts ungünstig entwickelt, kann es 
zu einem Verlust eines wesentlichen Teils 
oder des gesamten investierten Kapitals 
kommen. 
 
4. Express-Zertifikate 
Ein Express-Zertifikat partizipiert an der 
Entwicklung des Basisinstruments mit der 
Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung. 
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Wenn das Basisinstrument an einem der 
Feststellungstage die vom Emittenten vor-
gegebene Schwellenbedingung erfüllt, en-
det das Zertifikat vorzeitig und wird zu 
dem am jeweiligen Feststellungstag gülti-
gen Tilgungsbetrag automatisch vom 
Emittenten zurückgezahlt. Wenn das Ba-
sisinstrument auch am letzten Feststel-
lungstag die vorgegebene Schwellenbedin-
gung nicht erfüllt, erfolgt die Tilgung zum 
am Laufzeitende/letzten Feststellungstag 
festgestellten Schlusskurs des dem Zertifi-
kat zugrunde liegenden Basisinstruments. 
Sollte in diesem Fall weiters der Emittent 
bei Ausgabebeginn des Zertifikats eine 
Barriere festgesetzt haben und der Kurs 
des Basisinstruments die Barriere während 
des Beobachtungszeitraums weder er-
reicht noch durchbrochen haben, erfolgt 
die Tilgung zumindest zu einer vom Emit-
tenten definierten Mindestrückzahlung. 
 
Ertrag 
Express-Zertifikate bieten die Möglichkeit 
einer vorzeitigen Realisierung der positiven 
Performance des zugrunde liegenden Ba-
sisinstruments. Auch bei Nichterfüllung 
der vorgegebenen Schwellenbedingung 
kann es zu einer Mindestrückzahlung 
kommen, sofern die Barriere nicht erreicht 
oder durchbrochen wurde. Das Zertifikat 
kann aufgrund verschiedener Einflussfak-
toren (z. B. Schwankungsbreite des Basis-
instruments, Restlaufzeit, Distanz des Ba-
sisinstruments zur Barriere) stärker oder 
schwächer auf Wertschwankungen des 
Basisinstruments reagieren.  
 
Risiko 
Express-Zertifikate sind risikoreiche Instru-
mente der Vermögensveranlagung. Wenn 
sich der Kurs des dem jeweiligen Express-
Zertifikat zugrunde liegenden Basiswerts 
ungünstig entwickelt, kann es zu einem 
Verlust eines wesentlichen Teils oder des 
gesamten investierten Kapitals kommen. 
 
5. Discount-Zertifikate 
Bei Discount-Zertifikaten erhält der Anle-
ger den Basiswert (z. B. zugrunde liegende 
Aktie oder Index) mit einem Abschlag auf 
den aktuellen Kurs (Sicherheitspuffer), 
partizipiert dafür aber nur bis zu einer be-
stimmten Kursobergrenze des Basiswerts 

(Cap oder Referenzpreis) an einer positi-
ven Wertentwicklung des Basiswerts. Der 
Emittent hat am Laufzeitende das Wahl-
recht, entweder das Zertifikat zum Höchst-
wert (Cap) zurückzuzahlen oder Aktien zu 
liefern bzw. – wenn als Basiswert ein Index 
herangezogen wird – einen dem Indexwert 
entsprechenden Barausgleich zu leisten. 
 
Ertrag 
Die Differenz zwischen dem um den Ab-
schlag begünstigten Kaufkurs des Basis-
werts und der durch den Cap bestimmten 
Kursobergrenze stellt den möglichen Ertrag 
dar. 
 
Risiko 
Bei stark fallenden Kursen des Basiswerts 
werden am Ende der Laufzeit Aktien gelie-
fert (der Gegenwert der gelieferten Aktien 
wird zu diesem Zeitpunkt unter dem Kauf-
preis liegen). Da die Zuteilung von Aktien 
möglich ist, sind die Risikohinweise für Ak-
tien zu beachten. 
 
6. Bonus-Zertifikate 
Bonus-Zertifikate sind Schuldverschrei-
bungen, bei denen unter bestimmten Vo-
raussetzungen am Ende der Laufzeit zu-
sätzlich zum Nominalwert ein Bonus oder 
gegebenenfalls auch die bessere Wertent-
wicklung eines Basiswerts (einzelne Ak-
tien oder Indices) bezahlt wird. Bonus-
Zertifikate haben eine feste Laufzeit. Die 
Zertifikatsbedingungen verbriefen zum 
Ende der Laufzeit regelmäßig die Zahlung 
eines Geldbetrags oder die Lieferung des 
Basiswerts. Art und Höhe der Rückzahlung 
am Laufzeitende hängen von der Wertent-
wicklung des Basiswerts ab. Für ein Bo-
nus-Zertifikat werden ein Startniveau, eine 
unterhalb des Startniveaus liegende Barri-
ere und ein über dem Startniveau liegen-
des Bonusniveau festgelegt. Fällt der Ba-
siswert auf die Barriere oder darunter, ent-
fällt der Bonus und die Rückzahlung er-
folgt in Höhe des Basiswerts. Ansonsten 
ergibt sich die Mindestrückzahlung aus 
dem Bonusniveau. Der Bonus wird am 
Ende der Laufzeit des Zertifikats zusätzlich 
zum anfänglich eingezahlten Kapital für 
den Nominalwert des Zertifikats ausge-
zahlt. 
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Ertrag 
Der Anleger erwirbt mit einem Bonus-Zer-
tifikat den Anspruch gegen den Emitten-
ten auf Zahlung eines von der Entwicklung 
des Basiswerts abhängigen Geldbetrags. 
Der Ertrag ist von der Entwicklung des zu-
grunde liegenden Basiswerts abhängig. 
 
Risiko 
Das Risiko ist vom zugrunde liegenden 
Basiswert abhängig. Im Falle des Konkur-
ses des Emittenten besteht kein Ab- oder 
Aussonderungsanspruch hinsichtlich des 
Basiswerts. 
 
7. Cash or Share-Anleihen 
Diese bestehen aus drei Komponenten, 
deren Risiko der Anleihekäufer trägt: Er-
worben wird eine Anleihe (Anleihekompo-
nente), deren Zinssatz eine Stillhalterprä-
mie inkludiert. Diese Struktur ergibt somit 
einen höheren Zinssatz als eine vergleich-
bare Anleihe mit gleicher Laufzeit. Die Til-
gung erfolgt entweder in Geld oder in Ak-
tien, in Abhängigkeit von der Kursentwick-
lung der zugrunde liegenden Aktien (Akti-
enkomponente). 
 
Der Anleihekäufer ist somit Stillhalter ei-
nes Puts (Optionskomponente), der an 
eine dritte Person das Recht verkauft, Ak-
tien an ihn zu übertragen, und der sich 
dadurch verpflichtet, die für ihn negativen 
Kursentwicklungen der Aktie gegen sich 
gelten zu lassen. Der Anleihekäufer trägt 
also das Risiko der Kursentwicklung und 
erhält dafür eine Prämie, die im Wesentli-
chen von der Volatilität der zugrunde lie-
genden Aktie abhängt. Wird die Anleihe 
nicht bis zum Ende der Laufzeit gehalten, 
kommt zusätzlich zu diesem Risiko noch 
das Zinsänderungsrisiko hinzu. Eine Ände-
rung des Zinsniveaus wirkt sich somit auf 
den Kurs der Anleihe und folglich auf den 
Nettoertrag der Anleihe bezogen auf die 
Anleihedauer aus.  
 
Bitte beachten Sie auch die entspre-
chende Risikoaufklärung in den Abschnit-
ten Bonitätsrisiko, Zinssatzrisiko, Kursrisiko 
der Aktie. 
 
 
 

8. Index-Zertifikate 
Index-Zertifikate sind Schuldverschreibun-
gen (zumeist börsenotiert) und bieten An-
legern die Möglichkeit, an einem bestimm-
ten Index zu partizipieren, ohne die im In-
dex enthaltenen Werte selbst zu besitzen. 
Der zugrunde liegende Index wird im Re-
gelfall 1:1 abgebildet, Veränderungen im 
jeweiligen Index werden berücksichtigt. 
 
Ertrag 
Der Anleger erwirbt mit einem Index-Zerti-
fikat den Anspruch gegen den Emittenten 
auf Zahlung eines vom Stand des zu-
grunde liegenden Index abhängigen Geld-
betrags. Der Ertrag ist von der Entwicklung 
des zugrunde liegenden Index abhängig. 
 
Risiko 
Das Risiko ist von den zugrunde liegenden 
Werten des Index abhängig. Im Falle des 
Konkurses des Emittenten besteht kein 
Ab- oder Aussonderungsanspruch hin-
sichtlich der Basiswerte. 
 
9. Basket-Zertifikate 
Basket-Zertifikate sind Schuldverschrei-
bungen und bieten Anlegern die Möglich-
keit, an der Wertentwicklung eines be-
stimmten Wertpapierkorbs (Basket) zu 
partizipieren, ohne die im Wertpapierkorb 
enthaltenen Wertpapiere selbst zu besit-
zen. Die Zusammenstellung des zugrunde 
liegenden Baskets obliegt dem Emittenten. 
Innerhalb des Wertpapierkorbs können die 
enthaltenen Wertpapiere gleich oder un-
terschiedlich gewichtet werden. Die Zu-
sammenstellung kann eventuell zu festge-
legten Zeitpunkten (z. B. jährlich) ange-
passt werden. 
 
10. Knock-out-Zertifikate  
(Turbo-Zertifikate) 
Unter der Bezeichnung Knock-out-Zertifi-
kate werden jene Zertifikate verstanden, 
die das Recht verbriefen, einen bestimm-
ten Basiswert zu einem bestimmten Kurs 
zu kaufen bzw. zu verkaufen, wenn der Ba-
siswert während der Laufzeit die vorgege-
bene Kursschwelle (Knock-out-Schwelle) 
nicht erreicht. Bereits beim einmaligen Er-
reichen der Schwelle endet das Invest-
ment vorzeitig und ist im Regelfall weitest-
gehend verloren. In Abhängigkeit von der 
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tendenziellen Kurserwartung bezüglich des 
jeweiligen Basiswerts unterscheidet man 
zwischen den auf steigende Märkte set-
zenden Knock-out-Long-Zertifikaten und 
den speziell für fallende Märkte konzipier-
ten Knock-out-Short-Zertifikaten. Neben 
normalen Knock-out-Zertifikaten werden 
auch „gehebelte“ Knock-out-Zertifikate 
meist unter dem Namen „Turbo-Zertifi-
kate“ (oder Hebel-Zertifikate) emittiert. Der 
Hebel (Turbo) bewirkt, dass der Wert des 
Turbo-Zertifikats prozentuell stärker auf 
die Kursbewegung des jeweiligen Basisin-
struments reagiert und stärker steigen, 
aber auch fallen kann. Mit kleineren Eins-
ätzen können daher höhere Gewinne er-
zielt werden, das Verlustrisiko steigt 
ebenso an. 
 
Ertrag 
Ein Ertrag kann sich ergeben aus der posi-
tiven Differenz zwischen Einstands- bzw. 
Marktpreis und Ausübungspreis (Möglich-
keit, den Basiswert zum niedrigeren Aus-
übungspreis zu kaufen bzw. zum höheren 
Ausübungspreis zu verkaufen). 
 
Risiko 
Wird die Knock-out-Schwelle während der 
Laufzeit einmal erreicht, verfällt das Zertifi-
kat entweder als wertlos oder es wird ein 
ermittelter Restwert ausgezahlt (das Pro-
dukt wird „ausgestoppt“). Bei einigen 
Emittenten genügt bereits das Erreichen 
der Knock-out-Schwelle während des 
Handelstags (intraday), damit das Zertifi-
kat ausgestoppt wird. Je näher der aktuelle 
Börsekurs am Basiskurs notiert, desto hö-
her ist der Hebeleffekt. Gleichzeitig nimmt 
aber die Gefahr zu, dass die Knock-out-
Schwelle unterschritten und entweder das 
Zertifikat wertlos oder der ermittelte Rest-
wert ausgezahlt wird. 
 
11. Bandbreiten-Zertifikate 
Bandbreiten-Zertifikate bieten die Möglich-
keit, in Erwartung eines sich in einer be-
stimmten Spannweite bewegenden Akti-
enkurses bzw. Indexstandes, innerhalb ei-
ner durch Start- und Stoppmarke definier-
ten Kursspanne (Bandbreite), überpropor-
tional an der Entwicklung des jeweiligen 
Basiswerts zu partizipieren. 
 

 
Ertrag 
Der Ertrag kann sich aus der überproporti-
onalen Partizipation an der Kursentwick-
lung des Basiswerts ergeben. 
 
Risiko 
Liegt der am Bewertungstag festgestellte 
Schlusskurs jedoch unterhalb der Start-
marke, so wird durch das Zertifikat ledig-
lich die Kursentwicklung des Underlyings 
nachgebildet. Im Fall eines Kursverfalls 
unter die Stoppmarke erhält der Anleger 
am Laufzeitende einen festen maximalen 
Rückzahlungsbetrag, ohne an einer Kurs-
steigerung teilnehmen zu können. 
 
 
10.5 Risikohinweis „Investmentfonds“ 

1. Inländische Investmentfonds 
 
Allgemeines 
Anteile an österreichischen Investment-
fonds (Anteilscheine) sind Wertpapiere, 
die Quasi-Miteigentum an einem Invest-
mentfonds verbriefen. Investmentfonds in-
vestieren die Gelder der Anteilsinhaber an-
hand der Investmentstrategie des Invest-
mentfonds, wobei immer dem Prinzip der 
Risikostreuung entsprochen wird. Typi-
scherweise gliedern sich traditionelle In-
vestmentfonds in drei Haupttypen, und 
zwar Anleihenfonds, Aktienfonds sowie 
gemischte Fonds, die sowohl in Anleihen 
als auch in Aktien investieren. Investment-
fonds können in inländische und/oder 
ausländische Werte investieren. 
 
Das Anlagespektrum inländischer Invest-
mentfonds beinhaltet neben Wertpapieren 
auch Geldmarktinstrumente, liquide Fi-
nanzanlagen, derivative Produkte sowie 
andere Investmentfondsanteile. 
 
Weiters wird steuerlich zwischen aus-
schüttenden Investmentfonds und the-
saurierenden Investmentfonds unterschie-
den. Im Unterschied zu einem ausschüt-
tenden Investmentfonds erfolgt bei einem 
thesaurierenden Investmentfonds keine 
Ausschüttung der Erträge, stattdessen 
werden diese im Investmentfonds wieder-
veranlagt. Dachfonds hingegen veranlagen 
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wiederum in andere inländische und/oder 
ausländische Investmentfonds. Garantie-
fonds sind mit einer – die Ausschüttungen 
während einer bestimmten Laufzeit, die 
Rückzahlung des Kapitals oder die Wert-
entwicklung betreffenden – verbindlichen 
Zusage eines von der Verwaltungsgesell-
schaft bestellten Garantiegebers verbun-
den. 
 
Ertrag 
Der Ertrag von Investmentfonds setzt sich 
aus den jährlichen Ausschüttungen und 
der Entwicklung des errechneten Werts 
des Investmentfonds zusammen und 
kann nicht im Vorhinein festgelegt werden. 
Die Wertentwicklung ist von der in den 
Fondsbestimmungen festgelegten Anlage-
politik sowie der Marktentwicklung der ein-
zelnen Vermögenswerte des Investment-
fonds abhängig. Je nach Zusammenset-
zung eines Investmentfonds sind daher 
auch die Risikohinweise für Anleihen, Ak-
tien sowie Optionsscheine zu beachten. 
 
Kurs-/Bewertungsrisiko  
Investmentfondsanteile können typischer-
weise jederzeit zum Rücknahmepreis zu-
rückgegeben werden. Im Fall außerge-
wöhnlicher Umstände kann die Rück-
nahme bis zum Verkauf von Vermögens-
werten des Investmentfonds und Eingang 
des Verwertungserlöses vorübergehend 
ausgesetzt werden. Für den Fall, dass viele 
Anteilinhaber auf einmal ihre Anteils-
scheine zurückgeben, kann dies – so 
keine entsprechenden Vorkehrungen in 
den Fondsbestimmungen getroffen sind – 
dazu führen, dass der Investmentfonds 
aufgrund eines Liquiditätsengpasses die 
Rücknahme von Investmentfondsanteilen 
aussetzt. Dies hat nach genauen gesetzli-
chen Vorschriften zu erfolgen und bedarf 
zudem einer Anzeige an die FMA sowie 
einer öffentlichen Bekanntmachung. 
Zweck einer derartigen Aussetzung ist der 
Versuch zusätzlicher Liquiditätsbeschaf-
fung für den Investmentfonds. Ist dies 
nicht erfolgreich, kann es in weiterer Folge 
zu einem Schließen des Investmentfonds 
führen. Über allfällige Spesen bzw. den 
Tag der Durchführung Ihrer Kauf- oder 
Verkaufsorder informiert Sie Ihr Kundenbe-
treuer. Die Laufzeit des Investmentfonds 

richtet sich nach den Fondsbestimmun-
gen und ist in der Regel unbegrenzt. Be-
achten Sie, dass es im Gegensatz zu An-
leihen bei Investmentfondsanteilen in der 
Regel keine Tilgung und daher auch kei-
nen fixen Tilgungskurs gibt. Das Risiko bei 
einer Fondsveranlagung hängt somit von 
der Anlagepolitik und der jeweiligen Markt-
entwicklung der Vermögenswerte des In-
vestmentfonds ab. Ein Verlust ist grund-
sätzlich nicht auszuschließen. Trotz der 
normalerweise jederzeitigen Rückgabe-
möglichkeit sind Investmentfonds Anlage-
produkte, die typischerweise nur über ei-
nen längeren Anlagezeitraum wirtschaft-
lich sinnvoll sind. 
 
Investmentfonds können – wie Aktien – 
auch an Börsen gehandelt werden, das 
sind sogenannte Exchange Traded Funds 
(ETF). Diesbezüglich ist anzumerken, dass 
nur jene Investmentfonds als ETF gelten, 
für die die Verwaltungsgesellschaft eine 
entsprechende Vereinbarung mit einem 
Market Maker hat. Kurse, die sich an der 
betreffenden Börse bilden, können vom 
Rücknahmepreis abweichen. Diesbezüg-
lich wird auf die Risikohinweise für Aktien 
verwiesen. 
 
Steuerliche Auswirkungen 
Je nach Typus des Investmentfonds ist die 
steuerliche Behandlung der Erträge unter-
schiedlich. 

2. Ausländische Investmentfonds 
 
Ausländische Investmentfonds unterliegen 
gesetzlichen Bestimmungen des  
(EU-) Auslands, die sich von den in Ös-
terreich geltenden Bestimmungen unter-
scheiden können. Insbesondere kann das 
Aufsichtsrecht des (Nicht-EU-) Auslands 
weniger streng sein als im Inland. Zudem 
ist zu beachten, dass im (EU-) Ausland 
auch andere Arten von Investmentfonds 
vorkommen, die es in Österreich nicht gibt, 
wie etwa gesellschaftsrechtliche Fonds-
konstruktionen. Bei derartigen Investment-
fonds richtet sich der Wert nach Angebot 
und Nachfrage und nicht nach dem inne-
ren Wert des Investmentfonds, weshalb 
hier eine Vergleichbarkeit mit Aktien gege-
ben ist. Beachten Sie, dass die 



53 

Ausschüttungen und ausschüttungsglei-
chen Erträge ausländischer Investment-
fonds (z. B. thesaurierender Fonds) – un-
geachtet ihrer Rechtsform – auch anderen 
steuerlichen Regeln unterliegen können. 

3. Exchange Traded Funds 
 
Exchange Traded Funds (ETFs) sind In-
vestmentfondsanteile, die vergleichbar ei-
ner Aktie an einer Börse gehandelt wer-
den. Ein ETF bildet im Regelfall einen 
Wertpapierkorb (z. B. Aktienkorb) ab, der 
die Zusammensetzung eines Index reflek-
tiert, d. h. den Index in einem Papier mit-
tels der im Index enthaltenen Wertpapiere 
und deren aktueller Gewichtung im Index 
nachbildet, weshalb ETFs auch oft als In-
dexaktien bezeichnet werden. 
 
Ertrag 
Der Ertrag ist von der Entwicklung der im 
Wertpapierkorb befindlichen Basiswerte 
abhängig. 
 
Risiko 
Das Risiko ist von den zugrundeliegenden 
Werten des Wertpapierkorbs abhängig. 

4. Immobilienfonds 
 
Allgemeines 
Immobilienfonds sind Sondervermögen, 
die im Eigentum einer Kapitalanlagegesell-
schaft für Immobilien (Immo-KAG) ste-
hen, die das Sondervermögen treuhändig 
für die Anteilsinhaber hält und verwaltet. 
Die Anteilsscheine verbriefen eine schuld-
rechtliche Teilhabe an diesem Sonderver-
mögen. Immobilienfonds investieren die 
ihnen von den Anteilsinhabern zufließen-
den Gelder nach dem Grundsatz der Risi-
kostreuung insbesondere in Grundstücke, 
Gebäude, Anteile an Grundstücks-Gesell-
schaften, vergleichbare Vermögenswerte 
und eigene Bauprojekte; sie halten dane-
ben liquide Finanzanlagen (Liquiditätsan-
lagen) wie z. B. Wertpapiere und Bankgut-
haben. Die Liquiditätsanlagen dienen 
dazu, die anstehenden Zahlungsverpflich-
tungen des Immobilienfonds (beispiels-
weise aufgrund des Erwerbs von Liegen-
schaften) sowie Rücknahmen von Anteil-
scheinen zu gewährleisten. 

  
Ertrag 
Der Gesamtertrag von Immobilienfonds 
aus Sicht der Anteilsinhaber setzt sich aus 
den jährlichen Ausschüttungen (sofern es 
sich um ausschüttende und nicht thesau-
rierende Fonds handelt) und der Entwick-
lung des errechneten Anteilswerts des 
Fonds zusammen und kann nicht im Vor-
hinein festgelegt werden. Die Wertentwick-
lung von Immobilienfonds ist von der in 
den Fondsbestimmungen festgelegten An-
lagepolitik, der Marktentwicklung, den ein-
zelnen im Fonds gehaltenen Immobilien 
und den sonstigen Vermögensbestandtei-
len des Fonds (Wertpapiere, Bankgutha-
ben) abhängig. Die historische Wertent-
wicklung eines Immobilienfonds ist kein 
Indiz für dessen zukünftige Wertentwick-
lung. Immobilienfonds sind unter anderem 
einem Ertragsrisiko durch mögliche Leer-
stände der Objekte ausgesetzt. Vor allem 
bei eigenen Bauprojekten können sich 
Probleme bei der Erstvermietung ergeben. 
In weiterer Folge können Leerstände ent-
sprechend negative Auswirkungen auf den 
Wert des Immobilienfonds haben und 
auch zu Ausschüttungskürzungen führen. 
Die Veranlagung in Immobilienfonds kann 
auch zu einer Verringerung des eingesetz-
ten Kapitals führen. 
 
Immobilienfonds legen liquide Anlagemit-
tel neben Bankguthaben auch in anderen 
Anlageformen, insbesondere verzinslichen 
Wertpapieren, an. Diese Teile des Fonds-
vermögens unterliegen dann den speziel-
len Risiken, die für die gewählte Anlage-
form gelten. Wenn Immobilienfonds in 
Auslandsprojekte außerhalb des Euro-
Währungsraums investieren, ist der Anteil-
sinhaber zusätzlich Währungsrisiken aus-
gesetzt, da der Verkehrs- und Ertragswert 
eines solchen Auslandsobjekts bei jeder 
Berechnung des Ausgabe- bzw. Rücknah-
mepreises für die Anteilscheine in Euro 
umgerechnet wird. 
 
Kurs-/Bewertungsrisiko 
Anteilscheine können normalerweise je-
derzeit zum Rücknahmepreis zurückgege-
ben werden. Zu beachten ist, dass bei Im-
mobilienfonds die Rücknahme von An-
teilscheinen Beschränkungen unterliegen 
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kann. Bei außergewöhnlichen Umständen 
kann die Rücknahme bis zum Verkauf von 
Vermögenswerten des Immobilienfonds 
und Eingang des Verwertungserlöses vo-
rübergehend ausgesetzt werden. Die 
Fondsbestimmungen können insbeson-
dere vorsehen, dass nach größeren Rück-
gaben von Anteilscheinen die Rücknahme 
auch für einen längeren Zeitraum von bis 
zu zwei Jahren ausgesetzt werden kann. In 
einem solchen Fall ist eine Auszahlung 
des Rücknahmepreises während dieses 
Zeitraums nicht möglich. Immobilienfonds 
sind typischerweise als langfristige Anlage-
projekte einzustufen. 
 
10.6 Risikohinweis „Hedgefonds“, 

„CTA“ 

1. Hedgefonds 
(Hedgefonds, Hedge-Dachfonds, Hedge-
fonds-Index-Zertifikate und sonstige Pro-
dukte mit Hedge-Strategien als Basisin-
vestment) 
 
Allgemeines 
Hedgefonds sind Fonds, die hinsichtlich 
der Veranlagungsgrundsätze keinerlei bzw. 
nur geringen gesetzlichen oder sonstigen 
Beschränkungen unterliegen. Sie streben 
unter Verwendung sämtlicher Anlagefor-
men eine Vermehrung ihres Kapitals durch 
alternative, fallweise intransparente Anla-
gestrategien an. 
 
Beispiele für Anlagestrategien: 
•    Long/Short: Unterbewertete Wertpa-

piere werden gekauft und gleichzeitig 
überbewertete Wertpapiere leerver-
kauft. 

•    Event-Driven: Es wird versucht, spezi-
elle Unternehmensergebnisse wie etwa 
Fusionen, Übernahmen, Reorganisatio-
nen oder Insolvenzen auszunützen. 

•    Global Macro: Diese Stilrichtung ver-
sucht, durch makroökonomische Ana-
lyse der wichtigsten Entwicklungen in 
Wirtschaft und Politik Ineffizienzen an 
den Märkten zu erkennen und auszu-
nützen.  
 

Hedge-Dachfonds sind Fonds, die in ein-
zelne Hedgefonds investieren. Hedge-
fonds-Index-Zertifikate sind Forderungs-

papiere, deren Wert- bzw. Ertragsentwick-
lung von der durchschnittlichen Entwick-
lung mehrerer Hedgefonds abhängig ist, 
die als Berechnungsbasis in einem Index 
zusammengefasst sind. Aus Hedge-Dach-
fonds und Hedgefonds-Index-Zertifikaten 
ergibt sich für den Anleger der Vorteil der 
größeren Risikostreuung. 
 
Ertrags- und Risikokomponenten 
Hedgefonds bieten Chancen auf sehr 
hohe Renditen, bergen aber auch ein ent-
sprechend hohes Risiko des Kapitalver-
lusts. Die Wertentwicklung der Hedge-
fonds-Produkte wird insbesondere von fol-
genden Faktoren beeinflusst, aus denen 
sich Chancen und Risiken ergeben: 
 
•    Hedgefonds entwickeln sich tendenzi-

ell unabhängig von der Entwicklung 
der internationalen Aktien- und Anlei-
hemärkte, abhängig von der Hedge-
fonds-Strategie kann es zur Verstär-
kung der allgemeinen Marktentwick-
lung oder zu einer markant gegenläufi-
gen Entwicklung kommen. 

•    Die Entwicklung von Hedgefonds wird 
vor allem vom von ihm definierten 
Teilmarkt beeinflusst. 

•    Das Vermögen von Hedgefonds kann 
aufgrund seiner Zusammensetzung ei-
ne erhöhte Schwankungsbreite aufwei-
sen, d. h., die Anteilspreise können 
auch innerhalb kurzer Zeiträume er-
heblichen Schwankungen nach oben 
und nach unten unterworfen sein. Im 
Extremfall kann es bei ungarantierten 
Hedgefonds-Produkten zu Totalverlus-
ten kommen. 

•    Eine Konzentration auf eine oder nur 
wenige Strategien erhöht zusätzlich 
das Risiko – dieses Risiko kann durch 
die Streuung bei Hedge-Dachfonds 
oder Hedgefonds-Index-Zertifikaten 
verringert werden. 

•    Die Einzelfondsauswahl bzw. -zusam-
mensetzung wird vom Dachfondsma-
nager in Abhängigkeit von einem an-
gestrebten Risiko/Ertragsprofil des 
Fonds oder von einem Indexkomitee 
nach einer festgelegten Länder- und 
Sektorenaufteilung durchgeführt. 

•    Zugrunde liegende Hedgefonds kön-
nen nicht zu jedem Zeitpunkt für das 
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Dachfondsmanagement/Indexkomitee 
transparent sein. 
 

Liquiditätsrisiko 
Aufgrund komplexer Hedgefonds-Strate-
gien und eines aufwendigen Manage-
ments der Hedgefonds benötigt die Preis-
ermittlung eines Hedgefonds-Produkts 
mehr Zeit als bei traditionellen Fonds. 
Hedgefonds-Produkte sind daher auch 
weniger liquide als traditionelle Fonds. Die 
Preisfeststellung erfolgt zumeist monatlich 
und nicht täglich und auch die Rück-
nahme von Anteilen erfolgt daher häufig 
nur einmal monatlich. Um die Anteile zu 
diesem Zeitpunkt zurückgeben zu können, 
muss der Anleger eine geraume Zeit vor 
dem Rücknahmetermin unwiderruflich die 
Rückgabe erklärt haben. Der Anteilswert 
kann sich zwischen dem Zeitpunkt der 
Rückgabeerklärung und der Ausführung 
der Rücknahme erheblich verändern, ohne 
dass der Anleger die Möglichkeit hat, hie-
rauf zu reagieren, da seine Rückgabeerklä-
rung nicht widerrufen werden kann. Einzel-
heiten zur Rücknahme sind vom jeweiligen 
Produkt abhängig. Die eingeschränkte Li-
quidität der Einzelfonds und der von die-
sen eingesetzten Instrumenten kann da-
her zu einer eingeschränkten Handelbar-
keit des Hedgefonds-Produkts führen. 
 
2. CTA 
Die meisten CTAs verwenden zum Handel 
mit Termingeschäften vollautomatische 
Handelssysteme, also Computerpro-
gramme, die selbstständig alle Entschei-
dungen treffen. Ziel ist, gewisse Trends 
und zukünftige Marktentwicklungen aus 
Studien der unmittelbaren Vergangenheit 
bis zu einem gewissen Grad vorauszusa-
gen. 
 
Ertrag 
Der Ertrag setzt sich aus der gewinnbrin-
genden vollautomatischen Veranlagung 
zusammen, welche sich durch das Aus-
nützen erkannter Trends ergibt. 
Risiko 
Das Risiko besteht darin, dass die prog-
nostizierten Trends nicht eintreffen oder 
das automatische Handelssystem keine 
Trends erkennt. 
 

10.7 Risikohinweis „Aktien“ 

Definition 
Aktien sind Wertpapiere, welche die Betei-
ligung an einem Unternehmen (Aktienge-
sellschaft) verbriefen. Die wesentlichsten 
Rechte des Aktionärs sind die Beteiligung 
am Gewinn des Unternehmens und das 
Stimmrecht in der Hauptversammlung 
(Ausnahme: Vorzugsaktien). 
 
Ertrag 
Der Ertrag von Aktienveranlagungen setzt 
sich aus Dividendenzahlungen und Kurs-
gewinnen/-verlusten der Aktie zusammen 
und kann nicht mit Sicherheit vorhergesagt 
werden. Die Dividende ist der über Be-
schluss der Hauptversammlung ausge-
schüttete Gewinn des Unternehmens. Die 
Höhe der Dividende wird entweder in ei-
nem absoluten Betrag pro Aktie oder in 
Prozent des Nominales angegeben. Der 
aus der Dividende erzielte Ertrag, bezogen 
auf den Aktienkurs, wird Dividendenren-
dite genannt. Diese wird im Regelfall we-
sentlich unter der in Prozent angegebenen 
Dividende liegen. Der wesentlichere Teil 
der Erträge aus Aktienveranlagungen ergibt 
sich regelmäßig aus der Wert-/Kursent-
wicklung der Aktie (siehe Kursrisiko). 
 
Kursrisiko 
Die Aktie ist ein Wertpapier, das in den 
meisten Fällen an einer Börse gehandelt 
wird. In der Regel wird täglich nach Ange-
bot und Nachfrage ein Kurs festgestellt. 
Aktienveranlagungen können zu deutli-
chen Verlusten führen. 
 
Im Allgemeinen orientiert sich der Kurs ei-
ner Aktie an der wirtschaftlichen Entwick-
lung des Unternehmens sowie an den all-
gemeinen wirtschaftlichen und politischen 
Rahmenbedingungen. Auch irrationale 
Faktoren (Stimmungen, Meinungen) kön-
nen die Kursentwicklung und damit den 
Ertrag der Investition beeinflussen. 
 
Bonitätsrisiko 
Als Aktionär sind Sie an einem Unterneh-
men beteiligt. Insbesondere durch dessen 
Insolvenz kann Ihre Beteiligung wertlos 
werden. 
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Liquiditätsrisiko 
Die Handelbarkeit kann bei marktengen Ti-
teln (insbesondere Notierungen an unge-
regelten Märkten, OTC-Handel) problema-
tisch sein. Auch bei der Notierung einer 
Aktie an mehreren Börsen kann es zu Un-
terschieden bei der Handelbarkeit an den 
verschiedenen internationalen Börsen 
kommen (z. B. Notierung einer amerikani-
schen Aktie in Frankfurt). 
 
Aktienhandel 
Aktien werden über eine Börse, fallweise 
außerbörslich gehandelt. Bei einem Han-
del über eine Börse müssen die jeweiligen 
Börseusancen (Schlusseinheiten, Orderar-
ten, Valutaregelungen etc.) beachtet wer-
den. Notiert eine Aktie an verschiedenen 
Börsen in unterschiedlicher Währung (z. B. 
eine US-Aktie notiert an der Frankfurter 
Börse in Euro), beinhaltet das Kursrisiko 
auch ein Währungsrisiko. Darüber infor-
miert Sie Ihr Kundenbetreuer. Beim Kauf 
einer Aktie an einer ausländischen Börse 
ist zu beachten, dass von ausländischen 
Börsen immer „fremde Spesen“ verrechnet 
werden, die zusätzlich zu den jeweils 
banküblichen Spesen anfallen. Über deren 
genaue Höhe informiert Sie Ihr Kundenbe-
treuer. 
 
 
10.8 Risikohinweis „Optionsscheine“ 

Definition 
Optionsscheine (OS) sind zins- und divi-
dendenlose Wertpapiere, die dem Inhaber 
das Recht einräumen, zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt oder innerhalb eines be-
stimmten Zeitraums einen bestimmten 
Basiswert (z. B. Aktien) zu einem im Vor-
hinein festgelegten Preis (Ausübungs-
preis) zu kaufen (Kaufoptions-
scheine/Call-OS) oder zu verkaufen (Ver-
kaufsoptions-scheine/Put-OS). 
 
Ertrag 
Der Inhaber der Call-Optionsscheine hat 
durch den Erwerb des OS den Kaufpreis 
seines Basiswerts fixiert. Der Ertrag kann 
sich daraus ergeben, dass der Marktpreis 
des Basiswerts höher wird als der von ihm 
zu leistende Ausübungspreis, wobei der 
Kaufpreis des OS abzuziehen ist. Der 

Inhaber hat dann die Möglichkeit, den Ba-
siswert zum Ausübungspreis zu kaufen 
und zum Marktpreis sofort wieder zu ver-
kaufen. Üblicherweise schlägt sich der 
Preisanstieg des Basiswerts in einem ver-
hältnismäßig größeren Anstieg des Kurses 
des OS nieder (Hebelwirkung), sodass die 
meisten Anleger ihren Ertrag durch Ver-
kauf des OS erzielen. Dasselbe gilt sinnge-
mäß für Put-Optionsscheine; diese steigen 
üblicherweise im Preis, wenn der Basiswert 
im Kurs verliert. Der Ertrag aus Options-
schein-Veranlagungen kann nicht im Vor-
hinein festgelegt werden. Der maximale 
Verlust ist auf die Höhe des eingesetzten 
Kapitals beschränkt. 
 
Kursrisiko 
Das Risiko von Optionsschein-Veranla-
gungen besteht darin, dass sich der Basis-
wert bis zum Auslaufen des OS nicht in 
der Weise entwickelt, die Sie Ihrer Kauf-
entscheidung zugrunde gelegt haben. Im 
Extremfall kann das zum Totalverlust des 
eingesetzten Kapitals führen. Darüber hin-
aus hängt der Kurs Ihres OS von anderen 
Faktoren ab. Die wichtigsten sind: 
•    Volatilität des zugrunde liegenden Ba-

siswerts (Maßzahl für die im Kaufzeit-
punkt erwartete Schwankungsbreite 
des Basiswerts und gleichzeitig der 
wichtigste Parameter für die Preiswür-
digkeit des OS). Eine hohe Volatilität 
bedeutet grundsätzlich einen höheren 
Preis für den Optionsschein.  

•    Laufzeit des OS (je länger die Laufzeit 
eines Optionsscheins, desto höher ist 
der Preis).  

 
Ein Rückgang der Volatilität oder eine ab-
nehmende Restlaufzeit können bewirken, 
dass – obwohl Ihre Erwartungen im Hin-
blick auf die Kursentwicklung des Basis-
werts eingetroffen sind – der Kurs des 
Optionsscheins gleichbleibt oder fällt. Wir 
raten vom Ankauf eines Optionsscheins 
kurz vor Ende seiner Laufzeit grundsätzlich 
ab. Ein Kauf bei hoher Volatilität verteuert 
Ihr Investment und ist daher hochspekula-
tiv. 
 
Liquiditätsrisiko 
Optionsscheine werden in der Regel nur in 
kleineren Stückzahlen emittiert. Das 
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bewirkt ein erhöhtes Liquiditätsrisiko. 
Dadurch kann es bei einzelnen Options-
scheinen zu besonders hohen Kursaus-
schlägen kommen. 
 
Optionsschein-Handel 
Der Handel mit Optionsscheinen wird zu 
einem großen Teil außerbörslich abgewi-
ckelt. Zwischen An- und Verkaufskurs be-
steht in der Regel eine Differenz. Diese 
Differenz geht zu Ihren Lasten. Beim börs-
lichen Handel ist besonders auf die häufig 
sehr geringe Liquidität zu achten. 
 
Optionsschein-Bedingungen 
Optionsscheine sind nicht standardisiert. 
Es ist daher besonders wichtig, sich über 
die genaue Ausstattung zu informieren, 
insbesondere über: 
•    Ausübungsart: Kann das Optionsrecht 

laufend (amerikanische Option) oder 
nur am Ausübungstag (europäische 
Option) ausgeübt werden? 

•    Bezugsverhältnis: Wie viele Options-
scheine sind erforderlich, um den Ba-
siswert zu erhalten? 

•    Ausübung: Lieferung des Basiswerts  
    oder Barausgleich? 
•    Verfall: Wann läuft das Recht aus? Be-

achten Sie, dass die Bank ohne Ihren 
ausdrücklichen Auftrag Ihre Options-
rechte nicht ausübt. 

•    Letzter Handelstag: Dieser liegt oft ei-
nige Zeit vor dem Verfallstag, sodass 
nicht ohne weiteres davon ausgegan-
gen werden kann, dass der Options-
schein auch bis zum Verfallstag ver-
kauft werden kann. 

 
 
10.9 Risikohinweis „Devisenterminge-

schäfte“  

Definition 
Ein Devisentermingeschäft beinhaltet die 
feste Verpflichtung, einen bestimmten 
Fremdwährungsbetrag zu einem späteren 
Zeitpunkt oder während einer Zeitspanne 
zu einem beim Abschluss festgelegten 
Kurs zu kaufen oder zu verkaufen. Die Lie-
ferung bzw. der Empfang der Gegenwäh-
rung erfolgt mit gleicher Valuta. 
 
 

Ertrag 
Der Ertrag (Gewinn/Verlust) für den spe-
kulativen Anwender von Devisenterminge-
schäften ergibt sich aus der Differenz der 
Devisenparitäten während oder bei Ende 
der Laufzeit des Termingeschäftes zu den 
Konditionen dieses Termingeschäftes. 
 
Die Anwendung zu Sicherungszwecken 
bedeutet die Festlegung eines Wechsel-
kurses, sodass Aufwand oder Ertrag des 
gesicherten Geschäftes durch zwischen-
zeitliche Wechselkursänderungen weder 
erhöht noch geschmälert werden. 
 
Währungsrisiko 
Das Währungsrisiko von Devisenterminge-
schäften besteht bei Sicherungsgeschäf-
ten darin, dass der Käufer/Verkäufer wäh-
rend oder am Ende der Laufzeit des Devi-
sentermingeschäftes die Fremdwährung 
günstiger erwerben/verkaufen könnte als 
bei Geschäftsabschluss bzw. bei offenen 
Geschäften darin, dass er ungünstiger er-
werben/verkaufen muss. Das Verlustrisiko 
kann den ursprünglichen Kontraktwert we-
sentlich übersteigen.  
 
Bonitätsrisiko 
Das Bonitätsrisiko von Devisenterminge-
schäften besteht in der Gefahr der Zah-
lungsunfähigkeit des Partners, das heißt 
einer möglichen, vorübergehenden oder 
endgültigen Unfähigkeit zur Erfüllung des 
Devisentermingeschäftes und dadurch der 
Notwendigkeit einer eventuell teureren 
Nachdeckung im Markt. 
 
Transferrisiko 
Die Transfermöglichkeiten einzelner Devi-
sen können speziell durch den betreffen-
den Heimatstaat der Währung begrenzt 
werden. Die ordnungsgemäße Abwicklung 
des Devisentermingeschäftes wäre 
dadurch gefährdet. 
 
 
10.10 Sonderbedingungen für börsliche 

und außerbörsliche Options- und Ter-

mingeschäfte 

Ergänzend zu den Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen der BKS Bank AG gelten für 
in- und ausländische, börsliche und 
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außerbörsliche Options- und Terminge-
schäfte, SWAP-Geschäfte und sonstige 
Derivat-kontrakte in Bezug auf  
•  Wertpapiere,  
•  Währungen, 
•  Zinssätze und -erträge,  
•  finanzielle Indices oder Messgrößen,  
•  Inflationsraten oder andere offizielle 

Wirtschaftsstatistiken  
(im Folgenden gemeinsam „Terminge-
schäfte“ genannt) folgende Sonderbedin-
gungen: 
 
Ausführungsart der Aufträge  
Termingeschäfte an Börsen  
Aufträge zum Abschluss von Terminge-
schäften an Börsen führt die Bank als 
Kommissionär im eigenen Namen für 
Rechnung des Kunden aus. Die Bank darf 
solche Aufträge auch durch Selbsteintritt 
ausführen und wird den Kunden hierüber 
in der Abrechnung unterrichten. 
 
Für sämtliche Termingeschäfte, die an ei-
ner Börse getätigt werden, gelten die an 
der jeweiligen Börse maßgeblichen Vor-
schriften, Geschäftsbedingungen und 
Usancen. Dies gilt auch für ihren Inhalt 
und ihre Abwicklung (z. B. hinsichtlich des 
Ausübungszeitpunktes, der Laufzeit oder 
der Anforderung von Sicherheiten, aber 
auch hinsichtlich der Aussetzung oder 
Einstellung der Geschäftsabwicklung 
durch die an der Börse bestehenden Clea-
ringstellen und/oder durch die sonstigen 
von der Bank in die Durchführung des 
Kundenauftrages eingeschalteten Stellen). 
Bei sonstigen von der Bank in die Durch-
führung des Kundenauftrages eingeschal-
teten Stellen gelten die jeweils maßgebli-
chen Vorschriften, Geschäftsbedingungen 
und Usancen. 
 
Sonstige Termingeschäfte  
Alternative 1 
Außerbörsliche Termingeschäfte schließt 
die Bank als Vertragspartner des Kunden 
auf eigene Rechnung.  
Alternative 2  
Außerbörsliche Termingeschäfte führt die 
Bank gemäß den Bestimmungen über den 
Handel in Wertpapieren und anderen Wer-
ten der Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen aus. 

Durchführungspolitik  
Der Kunde erklärt hiermit sein Einver-
ständnis zur Durchführungspolitik der 
Bank, auf deren Grundlage – mangels an-
derer Weisung – die Aufträge des Kunden 
durchgeführt werden. Über wesentliche 
Änderungen der Durchführungspolitik wird 
die Bank den Kunden informieren. 
 
Sicherheiten  
Bei allen Termingeschäften sind Vermö-
genswerte in einem dem Risiko entspre-
chenden Maß als Sicherheit zu hinterle-
gen. Sofern an einem Börsenplatz die Hin-
terlegung einer Mindesthöhe von Vermö-
genswerten als Sicherheit vorgeschrieben 
ist, hat der Kunde Vermögenswerte min-
destens in dieser Höhe zu hinterlegen. 
 
Die Bank ist berechtigt, die Bestellung  
oder Verstärkung von Sicherheiten inner-
halb einer angemessenen Frist zu verlan-
gen, sofern dies nach fachkundiger Beur-
teilung auf Grund der Zins-, Kurs- und 
Preisänderungsrisiken (Verlustrisiken) aus 
Termingeschäften mit dem Kunden oder 
vom Kunden erbrachten Sicherheiten er-
forderlich ist oder ein zwischen dem Kun-
den und der Bank gesondert vereinbarter 
Schwellenwert überschritten wurde. Im 
Hinblick auf die Besonderheiten von Ter-
mingeschäften erkennt der Kunde an, 
dass auch eine sehr kurze Frist, z. B. inner-
halb eines Bankwerktages, angemessen 
sein kann. 
 
Ohne besondere Mitteilung des Kreditinsti-
tuts hat die Sicherheitsleistung in Geld zu 
erfolgen. 
 
Sicherstellungsvereinbarung  
Die als Sicherheit erbrachten Vermögens-
werte sind der Bank – neben anderen al-
lenfalls bestehenden Sicherheiten, insbe-
sondere nach Z 49 der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen des Kreditinstituts – 
zur Besicherung aller bestehenden und 
künftigen – auch bedingten, befristeten  
oder noch nicht fälligen – Ansprüche, die 
dem Kreditinstitut aus der Durchführung 
bzw. Glattstellung von mit dem Kunden 
abgeschlossenen Termingeschäften – aus 
welchem Titel immer – entstehen, verpfän-
det. Weiters unterliegen die solcherart 
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verpfändeten Vermögenswerte dem 
Pfandrecht nach Z 49 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Kreditinstituts 
und dienen daher der Bank zur Besiche-
rung sämtlicher Ansprüche, die aus der 
sonstigen Geschäftsverbindung mit dem 
Kunden entstehen.  
 
Zwischenzeitliche Gutschriften oder Be-
lastungen bei laufenden Termingeschäf-
ten  
Vorläufige Gewinne oder Verluste, die sich 
aus der laufenden Bewertung von Termin-
geschäften vor deren endgültigen Abwick-
lung oder Glattstellung ergeben, kann die 
Bank dem Kunden gegebenenfalls auf ei-
nem gesonderten Konto entsprechend 
gutschreiben oder ihn damit belasten. Ver-
fügungen über die Gutschrift sind nur mit 
der Zustimmung der Bank möglich. Zur 
Abdeckung von Verlusten ist die Bank be-
rechtigt, das laufende Konto des Kunden 
und auch bestehende Kreditkonten zu be-
lasten oder einen entsprechenden Ein-
schuss bzw. Nachschuss zu verlangen. Die 
Bank wird den Kunden in regelmäßigen 
Abständen über die Buchungen unterrich-
ten. 
 
Wird als Sicherheit Geld hinterlegt, erfolgt 
eine Verwertung durch entsprechende 
Umbuchung. Die erbrachte Wertpapiersi-
cherheit wird durch Freihandverkauf zu ih-
rem Markt- oder Börsenkurs verwertet. 
 
Nachrichten, Erreichbarkeit  
Von der Bank durchzuführende Benach-
richtigungen, insbesondere über eine 
eventuelle Einschuss- bzw. Nachschuss-
pflicht, erfolgen – im Einzelfall auch per 
Fax, E-Mail oder telefonisch – an die vom 
Kunden zuletzt bekannt gegebene Ad-
resse. Im Hinblick auf die Besonderheiten 
der Termingeschäfte ist der Kunde ver-
pflichtet, seine jederzeitige Erreichbarkeit 
zu sichern. Der Kunde ist insbesondere 
verpflichtet, eventuelle Adressänderungen 
oder Änderungen der E-Mail-Adresse, Fax- 
bzw. Telefonnummer der Bank unverzüg-
lich bekannt zu geben, andernfalls gelten 
Mitteilungen an die letztgenannte Adresse 
als zugestellt. 
 

Folgen bei Ausbleiben von Sicherheiten; 
Schadenersatz 
Vorzeitige Beendigung und Glattstellung  
Verlangt die Bank zusätzliche Sicherheiten 
und werden diese innerhalb der von ihr 
gesetzten Frist nicht bestellt oder abge-
lehnt, so kann die Bank, die den offenen 
Positionen zugrunde liegenden Terminge-
schäfte und Auftragsverhältnisse ohne 
Fristsetzung ganz oder teilweise beenden 
bzw. die aus solchen Geschäften resultie-
renden offenen Positionen ganz oder teil-
weise durch ein Gegengeschäft glattstel-
len.  
 
Das Gleiche gilt, wenn der Kunde seiner 
Verpflichtung zum Ausgleich von vorläufi-
gen Verlusten, die sich aus der täglichen 
Bewertung von Termingeschäften ergeben, 
nicht nachkommt. 
  
Schadenersatz  
Die Bank hat in allen Fällen einer vorzeiti-
gen Beendigung bzw. einer Glattstellung 
einen Anspruch auf Schadenersatz gegen 
den Kunden. 
 
Ausübung von Optionen durch den Kun-
den  
Spätester Ausübungszeitpunkt  
Die Erklärung des Kunden, eine Option 
auszuüben, muss der Bank spätestens bis 
zu dem Zeitpunkt zugehen, den es dem 
Kunden bekannt gegeben hat. Erklärungen 
des Kunden, die der Bank nach diesem 
Zeitpunkt zugehen, werden für den nächs-
ten Börsentag berücksichtigt, sofern die 
Option an diesem Börsentag noch ausge-
übt werden kann. 
 
Vorverlegung des Zeitpunktes bei Um-
tausch- und Abfindungsangeboten  
Findet bei Umtausch-, Abfindungs- oder 
Kaufangeboten oder bei der Aufforderung 
zur Abgabe derartiger Angebote eine Ver-
kürzung der Laufzeit der Option statt, so 
muss die Ausübungserklärung des Kun-
den der Bank bis zu dem in der Mitteilung 
über die Verkürzung der Laufzeit angege-
benen vorverlegten Zeitpunkt zugegangen 
sein. 
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Keine gesonderten Hinweispflichten  
Darüber hinaus ist die Bank nicht ver-
pflichtet, den Kunden auf den bevorste-
henden Ablauf der Option und seine Er-
klärungsfrist aufmerksam zu machen. Ab-
weichend davon wird die Bank auch ohne 
ausdrückliche Weisung des Kunden Opti-
onen auf synthetische Werte, aufgrund 
deren besonderer Eigenheiten, zum spä-
testmöglichen Zeitpunkt ausüben, um 
dadurch dem Kunden den Anspruch auf 
Zahlung des sich aus der Optionsverein-
barung ergebenden Differenzbetrages zu 
sichern. 
 
Ausübung von Optionsrechten durch die 
Bank gegenüber dem Kunden  
Zustellungsverzicht  
Durch den Auftrag zum Verkauf einer Op-
tion verzichtet der Kunde auf Zustellung 
der Erklärung der Bank über die Ausübung 
der Option. Das Kreditinstitut wird dem 
Kunden unverzüglich Abrechnung über die 
Ausübung legen. 
 
Belastung des Kundendepots, Beschaf-
fung der Basiswerte, Kosten, Schadener-
satz  
Bei Ausübung einer Kaufoption gegenüber 
dem Kunden ist die Bank berechtigt, den 
im Depot oder auf dem Konto des Kun-
den nicht verfügbaren Teil der für die Be-
lieferung benötigten Basiswerte (z. B. 
Wertpapiere, Devisen, Edelmetalle) zu sei-
nen Lasten anzuschaffen. Die Kosten hier-
für, sowie für einen weitergehenden Ver-
zugsschaden, trägt ebenfalls der Kunde. 
 
Zuteilung von Optionsausübungen 
Die Bank wird die auf sie entfallenden Zu-
teilungen von Optionsausübungen, ent-
sprechend den ihr gegenüber angewand-
ten Usancen, auf die Verkäufer der Optio-
nen verteilen. 
 
Abwicklung von belieferbaren Termin-
kontrakten  
Der Kunde kann bei Terminkontrakten, die 
durch Lieferung erfüllbar sind, die Liefe-
rung oder die Abnahme der Basiswerte 
verlangen. Die Weisung, dass die Bank die 
effektive Lieferung herbeiführen soll, muss 
der Bank spätestens bis zu dem von der 
Bank dem Kunden bekannt gegebenen 

Zeitpunkt vorliegen. Sofern die Bank keine 
rechtzeitige Weisung erhält oder der 
Kunde die für die Lieferung erforderlichen 
Wertpapiere bzw. Mittel bis zu diesem 
Zeitpunkt nicht angeschafft hat, wird die 
Bank sich bemühen, den Terminkontrakt 
unverzüglich auf Rechnung des Kunden 
glattzustellen, um eine Abwicklung durch 
effektive Lieferung zu vermeiden. 
 
Einwendungen 
Einwendungen gegen die Ausführungsan-
zeigen/Abrechnungen müssen unverzüg-
lich schriftlich, per E-Mail, per Fax oder in 
den Geschäftsräumen der Bank erhoben 
werden. Andernfalls gelten die Anzeigen 
und Abrechnungen als genehmigt. Die 
Bank wird bei den Anzeigen und Abrech-
nungen auf diese Folge der Unterlassung 
besonders hinweisen. Geht die Ausfüh-
rungsanzeige oder die Abrechnung dem 
Kunden nicht innerhalb der Frist, die übli-
cherweise für die vereinbarte Übermittlung 
zu veranschlagen ist, zu, sind Einwendun-
gen wegen Nichtausführung eines Kun-
denauftrages unverzüglich schriftlich, per 
E-Mail, Fax oder in den Geschäftsräumen 
der Bank zu erheben. 
 
 
10.11 Sonderbedingungen Options- und 

Terminkontraktgeschäfte 

Ergänzend zu den „Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen der BKS Bank AG“ 
gelten für Aufträge zum Abschluss von in- 
und ausländischen, börslich und außer-
börslich gehandelten Optionen und Ter-
minkontrakten (Termingeschäften) folgen-
de Sonderbedingungen: 
  
Ausführungsart der Aufträge 
Termingeschäfte an Börsen 
Aufträge zum Abschluss von Terminge-
schäften an Börsen führt die Bank als 
Kommissionär im eigenen Namen für 
Rechnung des Kunden aus. Die Bank darf 
solche Aufträge auch durch Selbsteintritt 
ausführen und wird den Kunden hierüber 
in der Abrechnung unterrichten. 
 
Für sämtliche Geschäfte mit dem Kunden 
in Termingeschäften, die zum Handel an 
inländischen Börsen zugelassen sind, 
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gelten die an dieser Börse maßgeblichen 
Bedingungen und Usancen sowie die Bör-
seordnung. Die Geschäfte in Terminge-
schäften, die an ausländischen Börsen ge-
handelt werden, unterliegen den dort gel-
tenden Geschäftsbedingungen, Usancen 
und gesetzlichen Regelungen. Dies gilt 
auch für ihren Inhalt und ihre Abwicklung 
(z. B. hinsichtlich des Ausübungszeitpunk-
tes, der Laufzeit oder der Anforderung von 
Sicherheiten, aber auch der Aussetzung 
oder Einstellung der Geschäftsabwicklung 
durch die an der Börse bestehende Clea-
ringstelle und/oder durch die sonstigen 
von der Bank in die Durchführung des 
Kundenauftrages eingeschalteten Stellen). 
 
Sonstige Termingeschäfte 
Bei allen außerbörslichen Termingeschäf-
ten tritt die Bank als Eigenhändler auf. Die 
Bank darf solche Aufträge auch als Kom-
missionär durch Selbsteintritt ausführen 
und wird den Kunden hierüber in der Ab-
rechnung unterrichten. Bei einer Ausfüh-
rung durch Selbsteintritt gilt Abs. 1, Sätze 
4 und 5 entsprechend. 
 
Wahl des Ausführungsplatzes 
Sind Aufträge an verschiedenen Börsen 
ausführbar, so trifft die Bank mangels an-
derweitiger Weisung die Wahl des Ausfüh-
rungsplatzes. 
  
Deckung (Sicherheiten) 
Für an Börsen abgeschlossene Terminge-
schäfte sind Sicherheiten zu leisten, für 
außerbörsliche Termingeschäfte ist De-
ckung zu hinterlegen, dies jeweils gemäß 
den folgenden Bestimmungen (Sicherhei-
ten bzw. Deckung werden in der Folge kurz 
als Deckung bezeichnet). 
 
Deckung der Verlustrisiken bei Terminge-
schäften an Börsen: Bei allen Aufträgen 
zum Abschluss von Termingeschäften an 
den Terminbörsen sind Vermögenswerte 
mindestens in der Höhe als Deckung zu 
erbringen, die sich nach der von der Börse 
festgesetzten Berechnungsformel für Si-
cherheitsleistung ergibt. 
 
Deckung der Verlustrisiken bei Terminge-
schäften an ausländischen Börsen bzw. 
sonstige Termingeschäfte: Bei allen 

Aufträgen zum Abschluss von Terminge-
schäften an ausländischen Börsen und 
bei sonstigen Termingeschäften sind Ver-
mögenswerte in einem nach Einschätzung 
der Bank ausreichenden Maß als Deckung 
zu hinterlegen. Sofern an einem ausländi-
schen Börsenplatz die Hinterlegung einer 
Mindesthöhe von Vermögenswerten als 
Deckung vorgeschrieben ist, hat der Kunde 
Vermögenswerte mindestens in der am 
ausländischen Börsenplatz vorgeschriebe-
nen Höhe zu hinterlegen. 
 
Höheres Deckungserfordernis nach Ein-
schätzung der Bank: In allen in den obigen 
Absätzen 1 und 2 genannten Fällen ist die 
Bank jederzeit berechtigt, die Erbringung 
von zusätzlichen Vermögenswerten als 
Deckung innerhalb einer angemessenen 
Frist zu verlangen, sofern dies nach ihrer 
Einschätzung der Zins-, Kurs- und Preis-
änderungsrisiken (Verlustrisiken) aus Ter-
mingeschäften mit dem Kunden erforder-
lich ist. Das Gleiche gilt, wenn sich die Ri-
sikoeinschätzung der Bank oder der Wert 
der bestellten Sicherheiten ändert. Im Hin-
blick auf die Besonderheiten von Termin-
geschäften anerkennt der Kunde, dass 
auch eine sehr kurze Frist, z. B. innerhalb 
eines Banktages, angemessen sein kann. 
Ohne besondere Mitteilung der Bank ha-
ben derartige Einschüsse grundsätzlich in 
Geld zu erfolgen. 
 
Gesonderte Verwahrung oder Buchung: 
Die als Deckung erbrachten Vermögens-
werte werden gesondert verwahrt bzw. ge-
trennt verbucht. Über diese Vermögens-
werte kann der Kunde nur noch mit Zu-
stimmung der Bank verfügen. 
 
Die als Deckung hinterlegten Vermögens-
werte gelten der Bank zur Besicherung al-
ler bestehenden und künftigen – auch be-
dingten oder befristeten – Ansprüche, die 
der Bank aus der Durchführung bzw. 
Glattstellung von mit dem Kunden abge-
schlossenen Termingeschäften – aus wel-
chem Titel immer – entstehen, als ver-
pfändet. Weiters unterliegen die solcherart 
verpfändeten Vermögenswerte dem 
Pfandrecht nach Z 49 der „Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der BKS Bank“ und 
dienen daher der Bank zur Besicherung 
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sämtlicher Ansprüche, die aus der sonsti-
gen Geschäftsverbindung mit dem Kun-
den entstehen. Darüber hinaus gelten 
auch die sonstigen der Bank als Besiche-
rung dienenden Vermögenswerte auch 
gem. Z 49 der „Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen der BKS Bank“ uneingeschränkt 
zur Sicherstellung aller Ansprüche, die der 
Bank aus der Durchführung bzw. Glattstel-
lung der mit dem Kunden abgeschlosse-
nen Termingeschäfte – aus welchem Titel 
auch immer – entstehen, als verpfändet, 
sofern gesetzlich zulässig. 
 
Zwischenzeitliche Gutschriften oder Belas-
tungen bei laufenden Termingeschäften: 
Vorläufige Gewinne oder Verluste, die sich 
aus der laufenden Bewertung von Termin-
geschäften vor deren endgültiger Abwick-
lung oder Glattstellung ergeben, kann die 
Bank dem Kunden – gegebenenfalls auf 
einem gesonderten Konto – entsprechend 
gutschreiben oder ihn damit belasten. Ver-
fügungen über die Gutschrift sind nur mit 
der Zustimmung der Bank möglich. Zur 
Abdeckung von Verlusten ist die Bank be-
rechtigt, das laufende Konto des Kunden 
und auch bestehende Kreditkonten zu be-
lasten oder einen entsprechenden Nach-
schuss zu verlangen. Die Bank wird den 
Kunden in regelmäßigen Abständen über 
die Buchungen unterrichten. 
 
Wird als Deckung Geld hinterlegt, erfolgt 
eine Verwertung durch entsprechende 
Umbuchung. Die erbrachte Wertpapierde-
ckung wird unter Anwendung des Art. 8, 
Nr. 14 der 4. EVHGB mit der Maßgabe ver-
wertet, dass eine Androhung des Verkau-
fes unterbleibt, eine Wartefrist nicht einzu-
halten ist und vom Erfordernis der Leis-
tung des Kaufpreises sofort und in bar ab-
gesehen werden kann. 
 
Nachrichten, Erreichbarkeit 
Von der Bank durchzuführende Benach-
richtigungen, insbesondere über eine 
eventuelle Nachschusspflicht, erteilt die 
Bank – im Einzelfall auch per Fax, E-Mail 
oder telefonisch – an die vom Kunden zu-
letzt bekannt gegebene Adresse. Im Hin-
blick auf die Besonderheiten der Börsen-
termingeschäfte ist der Kunde verpflichtet, 
seine jederzeitige Erreichbarkeit zu sichern. 

Der Kunde ist insbesondere verpflichtet, 
eventuelle Adressänderungen oder Ände-
rungen der E-Mail-Adresse, Fax- bzw. Tele-
fonnummer der Bank unverzüglich be-
kanntzugeben, andernfalls gelten Mittei-
lungen an die letztgenannte Adresse als 
zugestellt. 
 
Folgen bei Ausbleiben von Sicherheiten; 
Schadenersatz 
Vorzeitige Beendigung und Glattstellung 
Verlangt die Bank zusätzliche Sicherheiten 
und werden diese innerhalb der von ihr 
gesetzten Frist nicht gestellt oder wird die 
Stellung zusätzlicher Sicherheiten abge-
lehnt, so kann die Bank die den offenen 
Positionen zugrundeliegenden Börsenter-
mingeschäfte und Auftragsverhältnisse 
ohne Fristsetzung ganz oder teilweise be-
enden bzw. die aus solchen Geschäften 
resultierenden offenen Positionen ganz  
oder teilweise durch ein Gegengeschäft 
glattstellen. 
 
Das Gleiche gilt, wenn der Kunde seiner 
Verpflichtung zum Ausgleich von vorläufi-
gen Verlusten, die sich aus der täglichen 
Bewertung von Termingeschäften ergeben, 
nicht nachkommt. 
 
Schadenersatz 
Die Bank hat in allen Fällen einer vorzeiti-
gen Beendigung, bzw. einer Glattstellung, 
einen Anspruch auf Schadenersatz gegen 
den Kunden. 
 
Ausübung von Optionen durch den Kun-
den 
Spätester Ausübungszeitpunkt 
Die Erklärung des Kunden, eine Option 
auszuüben, muss der Bank spätestens bis 
zu dem Zeitpunkt zugehen, den sie dem 
Kunden bekannt gegeben hat. Erklärungen 
des Kunden, die der Bank nach diesem 
Zeitpunkt zugehen, werden für den nächs-
ten Börsentag berücksichtigt, sofern die 
Option an diesem Börsentag noch ausge-
übt werden kann. 
 
Vorverlegung des Zeitpunktes bei Um-
tausch- und Abfindungsangeboten 
Findet bei Umtausch-, Abfindungs- oder 
Kaufangeboten oder bei der Aufforderung 
zur Abgabe derartiger Angebote 
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usancegemäß eine Verkürzung der Lauf-
zeit der Option statt, so muss die Aus-
übungserklärung des Kunden der Bank bis 
zu dem in der Mitteilung über die Verkür-
zung der Laufzeit angegebenen vorverleg-
ten Zeitpunkt zugegangen sein. 
 
Keine gesonderten Hinweispflichten 
Darüber hinaus ist die Bank nicht ver-
pflichtet, den Kunden auf den bevorste-
henden Ablauf der Option und seine Er-
klärungsfrist aufmerksam zu machen. Ab-
weichend davon wird die Bank auch ohne 
ausdrückliche Weisung des Kunden Opti-
onen auf synthetische Werte, aufgrund 
deren besonderer Eigenheiten, zum spä-
testmöglichen Zeitpunkt ausüben, um 
dadurch dem Kunden den Anspruch auf 
Zahlung des sich aus der Optionsverein-
barung ergebenden Differenzbetrages zu 
sichern. 
 
Ausübung von Optionsrechten durch die 
Bank gegenüber dem Kunden 
Zustellungsverzicht 
Durch den Auftrag zum Verkauf einer Op-
tion verzichtet der Kunde der Bank auf Zu-
stellung der Erklärung der Bank über die 
Ausübung der Option. Die Bank wird dem 
Kunden unverzüglich Abrechnung über die 
Ausübung legen. 
 
Belastung des Kundendepots, Beschaf-
fung der Basiswerte, Kosten, Schadener-
satz 
Bei Ausübung einer Kaufoption gegenüber 
dem Kunden ist die Bank berechtigt, den 
im Depot oder auf dem Konto des Kun-
den nicht verfügbaren Teil der für die Be-
lieferung benötigten Basiswerte (z. B. 
Wertpapiere, Devisen, Edelmetalle) zu sei-
nen Lasten anzuschaffen. Die Kosten hier-
für, sowie für einen weitergehenden Ver-
zugsschaden, trägt ebenfalls der Kunde. 
 
Auslosung bei Zuteilung von Options-
ausübungen 
Die Bank wird die auf sie entfallenden Zu-
teilungen von Optionsausübungen, ent-
sprechend den ihr gegenüber angewand-
ten Usancen, auf die Stillhalter-Positionen 
verteilen. 
 

Abwicklung von belieferbaren Termin-
kontrakten 
Der Kunde kann bei Terminkontrakten, die 
durch Lieferung erfüllbar sind, die Liefe-
rung oder die Abnahme der Basiswerte 
verlangen. Die Weisung, dass die Bank die 
effektive Lieferung herbeiführen soll, muss 
bei der Bank spätestens bis zu dem von 
der Bank dem Kunden bekanntgegebenen 
Zeitpunkt vorliegen. Sofern die Bank keine 
rechtzeitige Weisung erhält oder der 
Kunde die für die Lieferung erforderlichen 
Wertpapiere bzw. Mittel bis zu diesem 
Zeitpunkt nicht angeschafft hat, wird sie 
sich bemühen, den Terminkontrakt unver-
züglich auf Rechnung des Kunden glattzu-
stellen, um eine Abwicklung durch effek-
tive Lieferung zu vermeiden. 
 
Einwendungen 
Einwendungen gegen die Ausführungsan-
zeigen/Abrechnungen müssen unverzüg-
lich nach Zugang per E-Mail, per Fax oder 
in den Geschäftsräumen der Bank erho-
ben werden. Andernfalls gelten die Anzei-
gen und Abrechnungen als genehmigt. 
Die Bank wird bei den Anzeigen und Ab-
rechnungen auf diese Folge der Unterlas-
sung rechtzeitiger Einwendungen beson-
ders hinweisen. Einwendungen wegen 
Nichtausführung eines Kundenauftrages 
sind unverzüglich per E-Mail, per Fax oder 
in den Geschäftsräumen der Bank nach 
dem Zeitpunkt zu erheben, an dem die 
Ausführungsanzeige oder die Abrechnung 
dem Kunden im gewöhnlichen Postlauf 
hätte zugehen müssen. 
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Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit ver-
zichten wir im Text auf geschlechtsspezifi-
sche Differenzierungen oder Doppelungen. 
Die verwendeten personenbezogenen Be-
zeichnungen gelten daher alle Ge-
schlechter in gleicher Weise.  
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